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fur die Modernisierung einer Windkraftanlage (Repowering) mittels vollstandi-

gen Austauschs
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Gegenstand der Genehmigung:

Repowering von Bestandsanlagen des Typs Enercon E-70 E4 NH64 2.30 MW durch voll-
standigen Austausch,
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage (WKA) des Typs Vestas V150 STE 6.00 MW
mit einer Nabenhohe von 105 Metern, einem Rotordurchmesser von 150 Metern, einer
Gesamthohe von 180 Metern und einer Nennleistung von 6,0 Megawatt.
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Anderungsgenehmigung

Die

Blrgerwindpark Veer Doérper GmbH & Co. KG
Achtern Knick 14
25862 Joldelund

wird auf den Antrag vom 15. Februar 2024, eingegangen am 6. Marz 2024, Unterlagen
letztmalig erganzt am 7. November 2024, gemal § 16b in Verbindung mit § 10 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

in Verbindung mit (i. V. m.)

der Nummer 1.6.2, Verfahrensart V, des Anhanges 1 der 4. Verordnung zur Durchfuhrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV)

die nachstehende Genehmigung fur die Modernisierung einer Windkraftanlage
(Repowering) mittels vollstandigen Austauschs in

25862 Goldelund

Gemarkung: Goldelund
Flur: 2
Flurstuck: 48

erteilt.

Dieser Bescheid ergeht nach MalRgabe der unter Abschnitt A V dieses Bescheides aufge-
fuhrten Antragsunterlagen und unter den in Abschnitt A | und A Il aufgefuhrten Festset-
zungen und Nebenbestimmungen.
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2.1

Entscheidung

Genehmigung

Gegenstand der Genehmigung

Gegenstand der Genehmigung ist das Repowering von zwei Bestandsanlagen des
Typs Enercon E-70 E4 NH64 2.30 MW mittels vollstandigen Austauschs und die
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlagen des Typs Vestas V150 STE 6.00
MW mit einer Nabenhohe von 105 Metern, einem Rotordurchmesser von 150 Me-
tern, einer Gesamthdhe von 180 Metern und einer Nennleistung von 6,0 Megawatt
(MW).

Diese Genehmigung umfasst folgende MalRnahmen und Errichtungsarbeiten:

» Herstellung der Zufahrtswege und Stellflachen auf dem Betriebsgrundstiick

Herstellung des Fundaments (Flachgriindung)
» Errichtung der Windkraftanlage

+ Installation eines Systems zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK-
System)

* Rulckbau der Altanlage.

Die Anlage ist gemaf den unter Abschnitt A V aufgeflihrten Antragsunterlagen zu
errichten und zu betreiben, soweit sich aus den Festsetzungen und Nebenbestim-
mungen dieses Bescheides nichts anderes ergibt.

Beschrankungen und Emissionsbegrenzungen
Die Anlage unterliegt folgenden Beschrankungen:

Unter Zugrundelegung des Immissionsrichtwertes (IRW) von 45 dB(A) an den Im-
missionsorten im AulRenbereich und 40 dB(A) an den Immissionsorten fur Allge-
meine Wohngebiete, die in der Schallimmissionsprognose berlcksichtigt wurden
(Ingenieurburo fur Akustik Busch GmbH, Bericht-Nummer 556921gkp01 vom

5. September 2023 in Verbindung mit der schalltechnischen Stellungnahme vom
6. Juni 2024, Bericht Nummer: 556921ekp07) darf die Windkraftanlage des Her-
stellers Vestas Typ V150-STE 6.00 MW nachts mit dem Mode P0O6000 und einer
Leistung von maximal 6.000 kW sowie einer Rotordrehzahl von maximal 10,1
U/min betrieben werden.

Hierbei darf die oben genannte Windkraftanlage (WKA) folgende in der Tabelle
aufgeflihrten Oktavschallleistungspegel Lwa, okt in der Nachtzeit (22:00 Uhr bis
06:00 Uhr) nicht Uberschreiten:

Frequenz f [Hz] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
Lwa, okt [dB(A)] 86,5 94,3 99,2 101,1 | 100,0 | 95,8 88,7
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Energetisch addiert ergibt sich daraus ein Lwa von 105,9 dB(A). Dieser Summen-
pegel hat nur informellen Charakter und ist im Kontext zu den oben festgelegten
oktavabhangigen Lwa, okt ohne rechtliche Bindungswirkung.

Wird bei der Abnahmemessung nach A 1l 2.2.2 eine Uberschreitung in einer oder
mehreren der festgesetzten Oktavschallleistungspegel Lwa, ok festgestellt, ist mit
einer Schallausbreitungsrechnung entsprechend A lll 2.2.5 nachzuweisen, dass
die prognostizierten A-bewerteten Immissionspegel nicht Gberschritten werden.
Unter der Voraussetzung der Nichtiberschreitung dieser Immissionspegel sind
auch hohere Oktavschallleistungspegel als unter A | 2.1 angegeben zulassig.

2.2 Bis zur Abnahmemessung ist die WKA nachts in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00
Uhr im Modus SO2 mit einer maximalen Leistung von 4.951 kW und einer maxi-
malen Rotorumdrehung von 9,3 U/min zu betreiben.

Die erheblich schallreduzierte Betriebsweise kann entfallen, wenn unter Beruck-
sichtigung entweder

» der bei einer Vermessung dieses Anlagentyps in der genehmigten Betriebs-
weise gemessenen Oktavschallleistungspegel inklusive eines Zuschlags flr
eine Serienstreuung von 1,2 dB(A) oder

» der bei einer Vermessung der auf Grundlage dieser Genehmigung errichteten
Anlage (Abnahmemessung) gemessenen Oktavschallleistungspegel

nachgewiesen ist, dass die entsprechend A 1l 2.2.5 berechneten A-bewerteten
Immissionspegel die auf Basis der in der Prognose angesetzten Oktavschallleis-
tungspegel Lwa okt berechneten A-bewerteten Immissionspegel nicht uberschrei-
ten.

3. Grundlagen der Anderungsgenehmigung

Grundlage dieser Anderungsgenehmigung sind insbesondere die

* Genehmigungen nach § 4 BImSchG vom 9. September 2013 — Aktenzeichen:
G40/2012/348 und vom 26. Februar 2014 — Aktenzeichen: G40/2013/389

Il Verwaltungskosten

Die Erteilung dieser Genehmigung ist kostenpflichtig. Die Kostenentscheidung
ergeht in einem gesonderten Bescheid.

i Nebenbestimmungen

1. Bedingungen

Gemal § 12 Absatz 1 BImSchG wird diese Genehmigung unter folgenden Bedin-
gungen erteilt:
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Erléschen der Genehmigung

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bekannt-
gabe dieses Bescheides der Betrieb der Anlage entsprechend der Genehmigung
aufgenommen wird.

Diese Frist kann auf Antrag verlangert werden. Der Antrag ist vor Fristablauf zu
stellen.

Ruckbauverpflichtung

Mit der Errichtung der Anlage darf erst begonnen werden, wenn neben der vorge-
legten Verpflichtungserklarung, das Vorhaben nach dauerhafter Betriebsaufgabe
zuruckzubauen, zusatzlich zur Sicherung der Abbruchkosten spatestens bis zum
Baubeginn eine unbefristete Sicherheit in Héhe von 504.000,00 € durch die An-
tragstellerin nachgewiesen ist (Sicherheitsleistung). Die Sicherheitsleistung ist zu-
gunsten des Landes Schleswig-Holstein zu erbringen.

Bei der Auswahl der Sicherungsart ist insbesondere die Insolvenzfestigkeit des Si-
cherungsmittels zu gewahrleisten.

Ruckbau der Altanlage

Vor der Inbetriebnahme der WKA sind mit der nachfolgend aufgefuihrten WKA die
danach aufgeflihrten MalRnahmen durchzuflihren:

WKA Rechtswert |Hochwert |Gemeinde |Gemarkung |Flur :::::k
Enercon E-70 E4|32507379 |6060286 |Goldelund |Goldelund |2 gg und
Enercon E-70 E4|32507348 6060061 |Goldelund |Goldelund |2 49

Malnahmen: AulRerbetriebnahme, Riickbau bis oberhalb des Fundaments spates-
tens sechs Monate nach Inbetriebnahme, vollstandiger Ruckbau inklusive des
Fundaments spatestens zwolf Monate nach Inbetriebnahme.

Baurecht

Vor Baubeginn missen samtliche erforderliche Baulasten vorgelegt, gepruft und in
das Baulastenverzeichnis bei der Unteren Bauaufsichtsbehérde des Kreises Nord-
friesland eingetragen sein.

Die risikoreduzierenden Malinahmen der ,Gutachterlichen Stellungnahme zur Ri-
sikobeurteilung Eisabwurf/Eisabfall“ sind umzusetzen/einzuhalten.

Die Betriebsbeschrankungen aus dem Turbulenzgutachten sind einzuhalten. Die
Funktion des Abschaltsystems ist durch einen Sachverstandigen der Unteren Bau-
aufsichtsbehorde des Kreises Nordfriesland nachzuweisen.
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1.5

2.1

211

21.2

Naturschutz

Fiar den mit der Errichtung der Windkraftanlage einhergehenden Eingriff in das
Landschaftsbild wird eine Ersatzzahlung im Sinne des § 15 Absatz 6 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 9 Landesnaturschutzgesetz
(LNatSchG) erforderlich. Die Ersatzgeldsumme in Hohe von 89.135,91 € ist spa-
testens zwei Wochen vor Baubeginn auf das Konto des Kreises Nordfriesland,
IBAN DE672750000 0000 003186 bei der Nord-Ostsee-Sparkasse, BIC NO-
LADE21NOS zum Kassenzeichen 666000008345 (bitte unbedingt angeben!) zu
uberweisen.

Die Ersatzgeldzahlung setzt sich wie folgt zusammen:

WKA 52-03 (LfU-Aktenzeichen G40/2022/085)

Errichtung Anlagentyp Vestas V150, Nabenhdhe 105 Meter, Rotorradius 75 Meter:
186.066,85 €

Ruckbau WKA-Nummer R3 und R6, 2 Anlagen vom Typ Enercon E-70/E4, Na-
benhohe 64, Rotorradius 35 Meter: jeweils -48.465,47 €

Insgesamt: 89.135,91 €

Auflagen

Gemal § 12 Absatz 1 BImSchG wird die Genehmigung mit folgenden Auflagen
verbunden:

Allgemeines

Dieser Bescheid oder eine Kopie des Bescheides sowie eine Ausfertigung der An-
tragsunterlagen sind an der Betriebsstatte bereitzuhalten und den Genehmigungs-
und Uberwachungsbehdrden auf Verlangen vorzulegen.

Folgende Sachverhalte sind dem Landesamt fur Umwelt (LfU) unverzuglich schrift-
lich mitzuteilen:

» der Zeitpunkt des Baubeginns spatestens eine Woche vor Baubeginn;

« die voraussichtliche Fertigstellung der Anlage spatestens vier Wochen vor der
Inbetriebnahme;

» der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage, wobei die Mitteilung mindestens
eine Woche vor dem beabsichtigten Zeitpunkt der Inbetriebnahme vorliegen
muss.

Fir diese Mitteilungen sind die dieser Genehmigung als Anlage beigefiigten For-
mulare zu verwenden.

Die Einstellung des Betriebs der hier genehmigten WKA ist der Genehmigungsbe-
hérde anzuzeigen. In der Anzeige nach § 15 Absatz 3 BImSchG (Betriebseinstel-
lung) ist der voraussichtliche Zeitraum des Rickbaus der WKA anzugeben.
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215

2.2

2.2.1

222

223

Innerhalb des unter Auflage 2.1.3 genannten Zeitraums nach der Einstellung des
Betriebes oder nach Erléschen der Genehmigung (vergleiche Bedingung 1.1) sind
alle ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile (WKA, Fundament) sowie
die fur die WKA erforderliche Infrastruktur (Rohrleitungen, Strom- und andere Me-
dienanschlisse, Zuwegungen), die sich auf dem Anlagengrundstick befinden,
vollstandig zu beseitigen.

Innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme der WKA sind der Genehmigungs-
behdrde (LfU) die Koordinaten in UTM ETRS 89 (Zone 32) der vermessenen
Standorte und der Nachweis, dass eine bekanntgegebene Stelle fur die Nachweis
messung des Schallleistungspegels beauftragt wurde, vorzulegen.

Der Betreiber hat ein Wartungspflichtenbuch zu fihren.
Immissionsschutz

Der Betreiber hat dem LfU als immissionsschutzrechtliche Uberwachungsbehdrde
unverzuglich jeden schweren Unfall, Schadensfall oder eine sonstige Stérung des
bestimmungsgemalien Betriebes mit erheblichen Auswirkungen, wie z. B. der
Austritt bedeutsamer Mengen an gefahrlichen Stoffen, mitzuteilen.

Innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist der Geneh-
migungsbehdrde der Messbericht Uber die Schallemissionsmessung und Auswer-
tung der genehmigten Anlage nach der Technischen Richtlinie fir Windenergiean-
lagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte (FGW-Richtlinie TR1, Revi-
sion 19, Stand 1. Marz 2021, FGW e. V. — Fordergesellschaft Windenergie und
andere Dezentrale Energien) von einer nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen
Messstelle vorzulegen.

Die Bestatigung der Messstelle Uber die Annahme der Beauftragung der Messung
ist der Genehmigungsbehorde innerhalb einer Frist von einem Monat nach Inbe-
triebnahme vorzulegen.

Bei der Abnahmemessung ist der Betriebsbereich so zu wahlen, dass die Windge-
schwindigkeit erfasst wird, in der der maximale Schallleistungspegel erwartet wird.
Der dazu zu erfassende Windgeschwindigkeitsbereich wird entsprechend Nummer
3.3 der FGW-Richtlinie TR1 festgelegt.

Die Gesamtunsicherheit bei der Abnahmemessung soll £1,0 dB(A) nicht Uber-
schreiten. Zur Ermittlung von Auffalligkeiten, wie beispielsweise die Tonhaltigkeit,
ist der gesamte Windgeschwindigkeitsbereich als Beurteilungsbereich heranzuzie-
hen.

Die in der Auflage 2.2.2 genannte Abnahmemessung muss auch den Betriebszu-
stand 0 Prozent-Einspeisung wahrend der Herunterregelung wegen Netzuberlas-
tung (sogenannte EisMan- oder Redispatch-Schaltung) umfassen. Sollte dem LfU
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224

225

2.2.6

227

2.2.8

vor der Abnahmemessung bereits eine Vermessung des Betriebszustandes 0 Pro-
zent-Einspeisung wahrend der EisMan-Schaltung von baugleichen Anlagen vorlie-
gen, kann die Abnahmemessung fur diesen Betriebszustand entfallen.

Sollte die WKA vom Netzbetreiber vom Netz genommen oder heruntergeregelt
werden (Redispatch oder auch teilweise als EisMan bezeichnet), ist die WKA ge-
mal} der Herstellererklarung (siehe Kapitel 4.10 der Herstellerunterlagen) zu be-
treiben.

Sofern eine Uberschreitung in einer oder mehreren der unter der Inhaltsbestim-

mung A | 2.1 festgesetzten Oktavschallleistungspegel Lwa, okt festgestellt wurde,
ist eine erneute Schallausbreitungsrechnung nach dem Interimsverfahren durch-
zufuhren.

Bei dieser Neuberechnung ist die obere Vertrauensbereichsgrenze mit einem Ver-
trauensniveau von 90 % mit einer Messunsicherheit von or = 0,5 dB und einer Un-
sicherheit des Prognosemodells von orrog = 1,0 dB durch einen Zuschlag von ins-
gesamt

|2 2
1,28 *\[0krog + 9k = 1,43 dB zu beriicksichtigen.

Dabei ist der Nachweis zu flhren, dass die Teilimmissionspegel aus der oben ge-
nannten Neuberechnung nicht gréf3er sind als die prognostizierten Teilimmissions-
pegel dieser Anlage des Schallgutachtens, welches zur Antragstellung vorgelegt
wurde und Bestandteil der Genehmigung ist.

Die Emission darf keine immissionsrelevante Tonhaltigkeit aufweisen. Falls im
Rahmen der emissionsseitigen Abnahmemessung eine geringe Tonhaltigkeit (Ktn
= 2 dB) festgestellt wird, ist im Rahmen einer immissionsseitigen Abnahmemes-
sung deren Immissionsrelevanz zu untersuchen. Dabei muss die Messung nur in
dem Windgeschwindigkeits-/Leistungs-/Drehzahlbereich erfolgen, bei dem emissi-
onsseitig die Tonhaltigkeit festgestellt wurde.

Gerauschverursachende Erscheinungen, die durch nicht bestimmungsgemalen
Betrieb, Verschleil® oder unvorhersehbare Ereignisse entstehen, sind unverzuglich
zu beseitigen. Sollten diese Gerausche immissionsrelevant tonhaltig oder impuls-
haltig sein, ist die WKA bis zur Reparatur nachts in der Zeit von 22:00 Uhr bis
06:00 Uhr abzuschalten.

Die WKA ist so zu errichten und zu betreiben, dass die Anhaltswerte des Beiblat-
tes 1 zur DIN 45680, Stand Marz 1997, ,Messung und Bewertung tieffrequenter
Gerauschimmissionen in der Nachbarschaft” innerhalb der nachstgelegenen Ge-
baude in dem am starksten betroffenen Aufenthaltsraum, der Wohnzwecken dient
oder eine vergleichbare Schutzwirdigkeit besitzt, bei geschlossenen Fenstern und
Tdren nicht Gberschritten werden.
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2.2.9

2.2.10

2.2.11

Die Betriebszustande der WKA sind zu protokollieren. Im Protokoll sind die Wind-
geschwindigkeit in Nabenhohe, die Drehzahl, der Leistungsertrag und die Licht-
starke in Lux, jeweils in Abhangigkeit zur Uhrzeit, zu erfassen. Die Daten sind mit
den gleichen Mittelungszeitraumen anzugeben, die auch fur die Leistungskurve
verwendet wurden.

Die Protokolle sind mindestens zwolf Monate durch den Betreiber vorzuhalten und
auf Verlangen der zustandigen Immissionsschutzbehérde vorzulegen.

Sollte durch eine Fernuberwachung nur der Hersteller der WKA in der Lage sein,
Daten uber die Betriebsweise der WKA abzufragen, so hat der Betreiber der An-
lage sicherzustellen, dass das LfU die erforderlichen Daten vom Hersteller ge-
nannt bekommt. Es sind alle Daten, Parameter und Einstellungen Uber die Be-
triebsweise der WKA anzugeben, die fur die klare Einstufung der beantragten
Leistungskennlinie notwendig sind.

Die WKA ist so zu betreiben und zu unterhalten, dass durch Abschaltmal3nahmen
erhebliche Belastigungen der Nachbarschaft durch periodischen Schattenwurf ver-
hindert werden. Die Beschattungsdauer der WKA, unter der Berlcksichtigung der
Vorbelastung, darf an den im Einwirkbereich der WKA liegenden schutzbedurfti-
gen Raumen die Immissionsrichtwerte (IRW) von

maximal 30 Minuten pro Tag

und

maximal 8 Stunden pro 12 Monate

nicht Uberschreiten.

Der Einwirkbereich dieser Anlage liegt beztglich des Schattenwurfes bei circa
1.902 Metern.

Dort, wo die Richtwerte aufgrund der Vorbelastung schon Uberschritten sind, darf
die WKA keinen zusatzlichen periodischen Schattenwurf mehr verursachen.

FUr die Einstellung der Abschaltzeiten sind insbesondere die WKA und Immission-
sorte zu berucksichtigen, die in der Schattenwurfprognose (Kapitel 4.7 der An-
tragsunterlagen) angenommen bzw. untersucht wurden.

Bei der Festlegung der genauen Abschaltzeiten ist die genaue Ausdehnung am
Immissionsort (z. B. Fenster- oder Balkonflachen oder am Wohnhaus angren-
zende Terrassen) zu berucksichtigen und die zusatzliche Belastung durch weitere
WKA.

Die ermittelten Daten zur Sonnenscheindauer und Abschaltzeit sind von der Steu-
ereinheit Uber mindestens ein Jahr zu dokumentieren, entsprechende Protokolle
sind auf Verlangen der zustandigen Behdrde vorzulegen.
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2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.3

2.3.1

2.3.1.1

23.2

233

2.3.3.1

Der Sensor einer lichtgesteuerten Abschalteinrichtung ist regelmaflig im Rahmen
der Servicearbeiten an der WKA auf Verschmutzung und Beschadigungen zu kon-
trollieren. Verschmutzungen und Beschadigungen sind unverztglich zu beheben.

Innerhalb von vier Wochen nach der Inbetriebnahme der WKA ist der zustandigen
Genehmigungsbehorde die Installation einer Schattenwurfabschaltungsautomatik
schriftlich zu bestatigen. Auf Anforderung der Aufsichtsbehorde ist ein Nachweis
zu erbringen, dass die Schattenwurfabschaltautomatik fachgerecht installiert und
funktionsfahig ist und dass die erforderlichen Abschaltzeiten sicher eingehalten
werden.

Alle sichtbaren Windkraftanlagenteile, wie z. B. Rotor, Spinner, Nabe, Gondelge-
hause oder Turm, sind mit mittelreflektierenden Farben und mit matten Glanzgra-
den zu versehen. Beispielsweise wirde die Farbe Lichtgrau (RAL 7035) mit der
Glanzzahl kleiner 30 % (gemaf ISO 2813) den Vorgaben entsprechen.

Die unter A | 2.1 fur die Nachtzeit festgesetzten Oktavschallleistungspegel Lwa, okt
gelten auch bei Herunterregelungen der WKA durch den Netzbetreiber (EisMan-
Schaltung/Redispatch 2.0).

Vor Aufnahme des eingeschrankten Nachtbetriebs gemald A 1 2.2 ist durch eine
gemal § 29b BImSchG bekanntgegebene Stelle nachzuweisen, dass die WKA im
gesamten Betriebsbereich der schallreduzierten Betriebsweise keine immissions-
relevante Tonhaltigkeit aufweist. Die dafur notwendigen Rahmenbedingungen sind
vorher mit der Genehmigungsbehdrde abzusprechen.

Abfallrecht
Neubaumaflnahmen

Sofern zur Befestigung von ErschlieRungsstralien und/oder Stellplatzen minerali-
sche Ersatzbaustoffe eingesetzt werden sollen, sind die Vorgaben der Verordnung
Uber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in techni-
sche Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung — ErsatzbaustoffV) vom 9. Juli 2021
(BGBI. | S. 2598), in der aktuellen Fassung, einzuhalten.

Die durch den Betrieb der Anlage anfallenden Abfalle, wie z. B. Altdle, sind ord-
nungsgemal zu entsorgen. Die erforderlichen Nachweise sind der Unteren Ab-
fallentsorgungsbehdrde des Kreises Nordfriesland und dem Landesamt fur Um-
welt auf Verlangen vorzulegen.

RickbaumalRnahmen

Die beim Abbruch/Rickbau der Windkraftanlage, Trafostationen, Zuwegungen

und Stellflachen anfallenden Abfalle sind entsprechend Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrWG) und unter Beachtung der Abfallsatzung des Kreises Nordfriesland, jeweils
in der zurzeit gultigen Fassung, einer ordnungsgemafen Verwertung/Beseitigung
zuzuflhren. Hierbei sind insbesondere die Verordnung Uber die Nachweisfiihrung
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241

242

243

244

245

246

bei der Entsorgung von Abfallen (Nachweisverordnung — NachwV) vom 20. Okto-
ber 2006 (BGBI. | S. 2298), die Verordnung Uber die Bewirtschaftung von gewerb-
lichen Siedlungsabfallen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfallen (Gewer-
beabfallverordnung — GewAbfV) vom 18. April 2017 (BGBI. | S. 896) sowie die
Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustof-
fen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung — ErsatzbaustoffV) vom 9.
Juli 2021 (BGBI. | S. 2598), jeweils in der aktuellen Fassung, einzuhalten.

Es ist hier vor allem auf die ordnungsgemafe Entsorgung von besonders Uberwa-
chungsbedurftigen Abfallen (Sonderabfalle), wie z. B. Trafodle, Schmier- und Be-
triebsstoffe, zu achten. Die erforderlichen Nachweise sind der Unteren Abfallent-
sorgungsbehorde des Kreises Nordfriesland auf Verlangen vorzulegen.

Baurecht

Die wiederkehrenden Prufungen nach der "Richtlinie fur Windenergieanlagen -
Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise fur Turm und Grandung® in Verbin-
dung mit dem begutachteten Wartungspflichtenbuch sind durchzufitihren.

Die in den Gutachten nach 3.1 bis 3.3 der Anlage A 1.2.8/6 der Technischen Bau-
bestimmungen formulierten Auflagen sind einzuhalten.

Der Anlagenhersteller hat mittels Erklarung zu bescheinigen, dass die Auflagen in
den gutachtlichen Stellungnahmen erflllt sind und dass die Windkraftanlage ge-
malf} den gepriften Anlagen in den Prifberichten zur Typenprifung errichtet wor-
den ist. Diese Herstellererklarung ist der Unteren Bauaufsichtsbehorde des Krei-
ses Nordfriesland vorzulegen.

Die Entwurfslebensdauer der WKA vom Typ Vestas V150 betragt 25 Jahre.

Ein Weiterbetrieb der Anlagen Uber die Entwurfslebensdauer hinaus darf nur erfol-
gen, wenn regelmallig Prifungen nach Abschnitt 17 der DIBt-Richtlinie fir Wind-
energieanlagen 2012 erstmalig vor Ablauf der Entwurfslebensdauer durchgefihrt
werden, die Prufberichte der Unteren Bauaufsichtsbehorde des Kreises Nordfries-
land und der Genehmigungsbehdrde (LfU) vorgelegt werden und sich aus den
Prifberichten keine Bedenken gegen einen Weiterbetrieb ergeben.

Die gepriften bautechnischen Nachweise in Ubereinstimmung mit den genehmig-
ten Bauantragsunterlagen sind mafdgebend fir die Ausfuhrung. Die Prufberichte
und Prufbemerkungen des Prifingenieurs fur Standsicherheit gelten als Auflagen
und sind zu beachten. Die Bautenstande sind ihm, wie in den Prifberichten ange-
geben, rechtzeitig anzuzeigen.

Der Baubeginn darf erst erfolgen, wenn der noch von der Unteren Bauaufsichtsbe-
hérde zu beauftragende Prufingenieur fur Standsicherheit die statischen Unterla-
gen und sonstigen Nachweise (Bodengutachten, Turbulenzgutachten etc.) einge-
sehen bzw. geprift hat und gegen einen Baubeginn keine Bedenken erhebt.
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2.4.10

2411

2.5

2.5.1

2.6

2.6.1

2.6.1.1

26.2

Der beauftragte Prufingenieur fur Standsicherheit hat die mangelfreie Abnahme
nach Fertigstellung zu bestatigen.

Bei moglichem Eisansatz und der Gefahr des Eisabwurfes ist die Anlage in Ruhe-
stellung zu halten.

Der Gefahrenbereich (u. a. der Bereich der Gefahr des Eisabwurfes) ist mindes-
tens durch geeignete Hinweisschilder gegen unbefugtes Betreten abzusichern.

Es ist sicherzustellen, dass die Windkraftanlage nicht durch Unbefugte betreten
werden kann.

Eine Bauzustandsbesichtigung behalt sich die Untere Bauaufsichtsbehorde vor.
Baubeginn und Bautenstande sind ihr rechtzeitig anzuzeigen.

Brandschutz

Mit der flr den Windpark ortlich zustandigen Feuerwehr ist vor Ausfiihrungsbeginn
abzustimmen, ob zusatzlich zu den im bzw. in der Umgebung des Windparks vor-
handenen offenen Loschwasserentnahmestellen eine weitere Vorhaltung von
Ldschwasser fur die Bekampfung von Entstehungsbranden im Bereich des Wind-
parks erforderlich ist.

Gewasserschutz

Grundsatzanforderungen (§ 17 der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen — AwSV)

Anlagen mussen so geplant und errichtet werden, beschaffen sein und betrieben
werden, dass

» wassergefahrdende Stoffe nicht austreten kénnen,

* Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit wassergefahrdenden Stoffen in Berlh-
rung stehen, schnell und zuverlassig erkennbar sind,

» austretende wassergefahrdende Stoffe schnell und zuverlassig erkannt und zu-
rickgehalten sowie ordnungsgemal entsorgt werden, dies gilt auch fir be-
triebsbedingt auftretende Spritz- und Tropfverluste, und

* bei einer Stérung des bestimmungsgemalien Betriebs der Anlage (Betriebssto-
rung) anfallende Gemische, die ausgetretene wassergefahrdende Stoffe ent-
halten kénnen, zuriickgehalten und ordnungsgemaf als Abfall entsorgt oder
als Abwasser beseitigt werden.

Anlagen mussen dicht, standsicher und gegeniber den zu erwartenden mechani-
schen, thermischen und chemischen Einflussen hinreichend widerstandsfahig
sein.
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2644

26.4.5

26.4.6

Der Betreiber hat bei der Stilllegung einer Anlage oder von Anlagenteilen alle in
der Anlage oder in den Anlagenteilen enthaltenen wassergefahrdenden Stoffe, so-
weit technisch maoglich, zu entfernen. Er hat die Anlage gegen missbrauchliche
Nutzung zu sichern.

Anforderungen an die Ruckhaltung wassergefahrdender Stoffe (§ 18 AwSV)

Anlagen mussen ausgetretene wassergefahrdende Stoffe auf geeignete Weise zu-
rickhalten. Dazu sind sie mit einer Rickhalteeinrichtung im Sinne von § 2 Absatz
16 AwSV auszurlsten. Satz 2 gilt nicht, wenn es sich um eine doppelwandige An-
lage im Sinne von § 2 Absatz 17 AwSV handelt. Einzelne Anlagenteile kdnnen
uber unterschiedliche, jeweils voneinander unabhangige Ruckhalteeinrichtungen
verfugen. Bei Anlagen, die nur teilweise doppelwandig ausgerustet sind, sind ein-
wandige Anlagenteile mit einer Rickhalteeinrichtung zu versehen.

Ruckhalteeinrichtungen mussen flussigkeitsundurchlassig sein und durfen keine
Ablaufe haben. Flussigkeitsundurchlassig sind Bauausfihrungen dann, wenn sie
ihre Dicht- und Tragfunktion wahrend der Dauer der Beanspruchung durch die
wassergefahrdenden Stoffe, mit denen in der Anlage umgegangen wird, nicht ver-
lieren.

Ruckhalteeinrichtungen mussen fir folgendes Volumen ausgelegt sein:

Bei Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln oder Verwenden wassergefahr-
dender Stoffe muss das Ruckhaltevolumen dem Volumen an wassergefahrdenden
Stoffen entsprechen, dass bei Betriebsstérungen bis zum Wirksamwerden geeig-
neter Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt werden kann.

Auf ein Ruckhaltevolumen kann bei oberirdischen Anlagen zum Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen der Wassergefahrdungsklasse 1 mit einem Volumen bis
1.000 Liter verzichtet werden, sofern sich diese auf einer Flache befinden, die

» den betriebstechnischen Anforderungen gentigt, und eine Leckerkennung
durch infrastrukturelle Ma3inahmen gewahrleistet ist, oder

» flussigkeitsundurchlassig ausgebildet ist.

Bei Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln oder Verwenden wassergefahr-
dender Stoffe der Gefahrdungsstufe D nach § 39 Absatz 1 AwSV muss die Rick-
halteeinrichtung so ausgelegt sein, dass das Volumen flissiger wassergefahrden-
der Stoffe, dass aus der grofdten abgesperrten Betriebseinheit bei Betriebsstorun-
gen freigesetzt werden kann, ohne dass Gegenmalinahmen getroffen werden,
vollstandig zuruckgehalten werden kann.

Wassergefahrdende Stoffe, die beim Austreten so miteinander reagieren kénnen,
dass die Funktion der Ruckhaltung nach Absatz 1 beeintrachtigt wird, missen ge-
trennt aufgefangen werden.
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2.8

2.8.1

28.2

2.8.3

Bodenschutz

Die ursprungliche Bodenfunktion im Bereich der rickzubauenden Windkraftanlage
ist wiederherzustellen. Das heil3t, grundsatzlich sind alle baulichen Anlagen und
Anlagenteile (z. B. Fundamente), Zuwegungen und Stellplatze vollstandig zu ent-
fernen.

Fiar das Bauvorhaben ist eine bodenkundliche Baubegleitung nach § 4 Absatz 5
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beauftragen, so-
wie ein Bodenschutzkonzept entsprechend DIN 19639 zu erstellen und mit der un-
teren Bodenschutzbehorde des Kreises Nordfriesland abzustimmen. Des Weiteren
sind Regelungen zum Auf- und Einbringen von Materialien in oder auf den Boden
nach §§ 6 bis 8 BBodSchV zu beachten.

Naturschutz

Fir die Kompensation fur die mit der Errichtung der Windkraftanlage einhergehen-
den Eingriffe in den Naturhaushalt ist eine 12.149 Quadratmeter gro3e Flache aus
der landwirtschaftlichen Nutzung zu entlassen und dauerhaft der naturlichen Ent-
wicklung zuzufuhren, sofern nicht Pflege- und EntwicklungsmalRnahmen mit der
Unteren Naturschutzbehorde abgestimmt sind.

Die Kompensation setzt sich wie folgt zusammen:
WKA 52-03 (LfU-Aktenzeichen G40/2022/085)
Naturhaushalt: 11.778 Quadratmeter
Versiegelung: 319 Quadratmeter
Grabenverrohrung: 52 Quadratmeter

Gesamt: 12.149 Quadratmeter

In diesem Fall wird die Kompensation gemal vertraglicher Vereinbarung vom
17.07.2024 zwischen der Antragstellerin und der ecodots GmbH Uber die folgen-
den anerkannten Okokonten erbracht:

+ Bis zu 37.692 Okopunkte Uber das Okokonto mit Aktenzeichen 67.30.3-40/23
«  Bis zu 17.208 Okopunkte Uber das Okokonto mit Aktenzeichen 67.30.3-53/22
«  Bis zu 13.212 Okopunkte Uber das Okokonto mit Aktenzeichen 67.30.3-1/23
« Bis zu 7.655 Okopunkte tiber das Okokonto mit Aktenzeichen 67.30.3-34/21

Die Ausbuchung erfolgt nach Eingang der Baubeginnanzeige.

Die fur die Windkraftanlage notwendigen neu einzurichtenden Erschliefungen
sind unter Beachtung des Eingriffsminimierungsgebotes des § 15 Absatz 1 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) anzulegen. Es ist in der Regel eine Grandbe-
festigung zu wahlen. Bitumindse und andere Vollversiegelungen sind zu vermei-
den.

ErschlieBungen missen einen Mindestabstand von 2,00 Metern zu Biotopstruktu-
ren wie Knicks und Walle einhalten. Gesetzlich geschitzte Biotope dirfen nicht
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beeintrachtigt werden (§ 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG). Graben, Feucht-
grunland und feuchte Senken durfen nicht mit ggf. entstehendem Aushub tberfullt
werden. Erfolgt die Aushubausbringung nicht auf benachbarten landwirtschaftli-
chen Nutzflachen, ist bei selbstandigen anderweitigen Auffallungen bei der Unte-
ren Naturschutzbehorde ein gesonderter Antrag nach § 11a des LNatSchG zu
stellen.

Der Baubeginn ist der Unteren Naturschutzbehoérde des Kreises Nordfriesland un-
ter Angabe des jeweiligen Aktenzeichens G40/2022/083-087 (LfU) und der UNB
67.31.5.1-28/24 spatestens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.

Far die mit dem Betrieb der Windkraftanlage WKA Nummer 3 (Aktenzeichen
G40/2022/085) potenziell einhergehende Beeintrachtigung der im Nahbereich der
WKA britenden und nach Abschnitt 1 der Anlage 1 zu § 45 b Absatze 1 bis 5
BNatSchG kollisionsgefahrdeten Brutvogelart Wiesenweihe, ist eine Zahlung im
Sinne des § 6 Absatz 1, Satz 7 Nummer 2 Windenergieflachenbedarfsgesetz
(WindBG) erforderlich. Die Summe in Hohe von insgesamt 18.000,00 € ist spates-
tens 2 Wochen vor Inbetriebnahme und im Anschluss jahrlich fir die Dauer des
Betriebs auf das folgende Konto der Bundeskasse zu Uberweisen:

Empfanger: Bundeskasse Halle/Saale

IBAN: DE38 8600 0000 00860 010 40

BIC: MARKDEF1860

Bank: BBk Leipzig (DEUTSCHE BUNDESBANK Filiale Leipzig)
Kassenzeichen: 1180 0617 1230

Die jahrliche Zahlung in das Artenhilfsprogramm des Bundes ist der Oberen Natur-
schutzbehdrde sowie der Genehmigungsbehdrde unter Nennung des folgenden
Verwendungszwecks: ,Aktenzeichen: G40/2022/085 — Zahlung AHP Wiesenweihe
Nahbereich® spatestens 2 Wochen nach Zahlungsausgang anhand eines Konto-
auszuges schriftlich nachzuweisen.

Alle Bautatigkeiten, darunter fallen die Baufeldfreimachung, andere bauvorberei-
tende MalRnahmen, der Wege- und Fundamentbau sowie die Errichtung der WKA
darfen zum Schutz von Offenlandbritern und Roéhrichtbritern in der Zeit vom 1.
Marz bis 15. August nicht ausgefuhrt werden.

Baumalnahmen in Bereichen, welche als Habitat oder potenzielle Wanderkorri-
dore fir den Moorfrosch gelten, dirfen nicht in der Zeit der Aktivitatsphase der
Amphibien (1. Marz bis 31. Oktober) durchgeflihrt werden. Der Zeitraum kann in
Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung (UBB) verkirzt werden.

Der Baubeginn ist der Oberen Naturschutzbehdrde unter Angabe des Aktenzei-
chens spatestens zwei Wochen vorher formlos schriftlich anzuzeigen.

Sofern die Einhaltung der Bauzeitenregelung fur Offenlandbriter nicht méglich ist,
ist zur Vermeidung des Eintritts der Zugriffsverbote des § 44 Absatz 1i. V. m. Ab-
satz 5 Nummer 1 bis 3 BNatSchG entweder die Ansiedlung der Arten innerhalb
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der Baufelder und der Zuwegung durch geeignete Mal3nahmen zu verhindern
(Vergramung, bei Rohrichtbritern Schilfmahd, vergleich Kapitel 9.1.2 im Land-
schaftspflegerische Begleitplan (LBP)) oder eindeutig nachzuweisen, dass die be-
treffenden Arten im Vorhabenbereich nicht briten (Besatzkontrolle, vergleich Kapi-
tel 9.1.3 im LBP). Die erforderlichen SchutzmaRnahmen und deren Umsetzung
sind vorab mit der Oberen Naturschutzbehorde abzustimmen. Wird vor dem 1.
Marz das Baufeld geraumt und unmittelbar mit der stérungsintensiven Baumalf3-
nahme begonnen, ist das Abweichen von der Bauzeitregelung der Oberen Natur-
schutzbehorde unmittelbar anzuzeigen. Bei einem vorgesehenen Baubeginn in-
nerhalb der Bauausschlussfristen, sind die konkreten Schutzmalinahmen mindes-
tens 4 Wochen vorher mit der Oberen Naturschutzbehérde (ONB) abzustimmen.

Sofern die Einhaltung der Bauzeitenregelung fir Amphibien nicht mdglich ist und
Bauarbeiten in den Aktivitatszeitrdumen (1. Marz bis 31. Oktober) stattfinden, sind
vor Beginn der Aktivitatszeit um das gesamte Baufeld geeignete Amphibienschutz-
zaune aufzustellen und wahrend der Aktivitatszeit durch die Umweltbaubegleitung
auf Funktionstiichtigkeit zu kontrollieren. Alle Individuen, welche sich in dem Be-
reich, welcher durch den Amphibienzaun abgegrenzt wird, befinden, missen ab-
gesammelt und in geeignete Habitate aulerhalb der Bauflachen umgesetzt wer-
den. Nach Fertigstellen der MaRnahmen bzw. nach Beendigung des Hauptwan-
derzeitraums sind die Amphibienschutzzaune abzubauen. Die erforderlichen
Schutzmalinahmen und deren Umsetzung sind vorab mit der Oberen Naturschutz-
behdrde (ONB) abzustimmen. Der Zeitraum kann in Abstimmung mit der ONB auf-
grund von Witterung und Bauablauf verkirzt werden. Der Baubeginn muss der
ONB angezeigt werden.

Finden Bauarbeiten/Verrohrungen an Graben in Schwerpunktbereichen des
Moorfroschs wahrend der Laichzeit der Art (1. Marz bis 30. Juni) statt, sind die
Graben, die temporar bzw. dauerhaft verrohrt werden sollen, im Rahmen einer
Umweltbaubegleitung direkt vor der Baumal3nahme auf Amphibienlaich abzusu-
chen.

Sollten Laich und/oder Laichballen gefunden werden, so missen diese fachge-
recht in geeignete benachbarte Graben oder andere Gewasser aulderhalb des Ein-
griffsbereichs umgesetzt werden.

Sofern die Einhaltung der Bauzeitenregelungen nicht mdglich ist, ist eine zertifi-
zierte Umweltbaubegleitung (UBB) einzusetzen, um die festgesetzten Schutzmal}3-
nahmen zu Uberwachen und sicherzustellen. Der Nachweis der fachlichen Qualifi-
kationen der Umweltbaubegleitung ist vor Baubeginn der Oberen Naturschutzbe-
horde schriftlich vorzulegen. Es ist eine regelmafige Anwesenheit der Umweltbau-
begleitung vorzusehen.

Die Umweltbaubegleitung stellt folgende MalRnahmen in enger Abstimmung mit
den durchfuhrenden Baufirmen sicher:

» Sofern die Bauzeitenregelung fir Végel nicht eingehalten werden kann, ist si-
cherzustellen, dass die erforderlichen alternativen Schutzmalinahmen umge-
setzt werden.
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+ Sofern Bauarbeiten in Aktivitatszeitraumen der Amphibien (1. Marz bis 31. Ok-
tober) stattfinden, ist sicherzustellen, dass die Besatzkontrollen durchgefuhrt
und die Amphibienschutzzaune aufgestellt und kontrolliert werden.

* Das Absuchen der Graben und Umsetzen von Laich ist ebenfalls durch die
Umweltbaubegleitung zu kontrollieren.

» Kontrolle und Dokumentation des Bauablaufs.

* Regelmaliige Berichte, die der Oberen Naturschutzbehoérde alle 14 Tage vor-
zulegen sind. Sofern keine fir die Umweltbaubegleitung relevanten Bauaktivi-
taten stattfinden, kénnen die Intervalle nach Absprache mit der Oberen Natur-
schutzbehorde verlangert werden.

Die WKA ist im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September in der Zeit von eine
Stunde vor Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang bei den fol-
genden Witterungsbedingungen — gemessen als 10-Minuten-Mittelwerte auf Gon-
delh6he — abzuschalten:

* Windgeschwindigkeiten in Gondelhdéhe unterhalb von 6 m/s,

» Lufttemperatur hoher als 10 °C.

Der Abschaltalgorithmus ist durch die Durchfuhrung eines 2-jahrigen nachgelager-
ten Hohenmonitorings an der beantragten oder an einer geeigneten benachbarten
WKA zu uUberprufen. Das standardisierte Monitoring ist nach den jeweils aktuellen
Voraussetzungen gemaf BMU-Forschungsprojekt (RENEBAT) bzw. den jeweils
aktuellen Vorgaben nach ProBat flr den Zeitraum vom 1. Mai bis zum 15. Oktober
durchzufihren. Ein signifikant erhdhtes Toétungsrisiko liegt vor, wenn die Anzahl
der Kollisionsopfer pro Erfassungszeitraum und WKA grof3er als 1 liegt. Einzelhei-
ten zur Durchfuhrung des Monitorings und, soweit das Monitoring auf einer be-
nachbarten Windkraftanlage durchgefuhrt werden soll, die Auswahl der geeigne-
ten WKA sind mit der Oberen Naturschutzbehérde rechtzeitig abzustimmen. Die
Ergebnisse des Gondelmonitorings und eine Berechnung nach dem ProBat-Tool
sind der Oberen Naturschutzbehdrde spatestens 3 Jahre nach Inbetriebnahme der
WKA vorzulegen. Auf Basis dieser Daten wird der Abschaltalgorithmus durch die
Obere Naturschutzbehdrde neu bewertet und soweit erforderlich durch die Geneh-
migungsbehodrde geandert.

Im MastfuBbereich sind hochwulichsige und geschlossene Formen von ruderalen
Gras- und Staudenfluren gemaf Kartieranleitung und Standardliste der Biotopty-
pen Schleswig-Holsteins (LfU 2023) aufwachsen zu lassen, wenn der Mastful’ be-
grunt werden soll und nicht als versiegelte Flache geplant ist. Eine Mahd ist
hdchstens einmal im Jahr durchzufliihren, um Gehdlzaufwuchs zu vermeiden. Die
Mahd hat zwischen dem 1. September und dem 28./29. Februar des Folgejah-
res/mit Mahd- zu erfolgen.

Um den sicheren Zugang zu den WKA fur Service- und Wartungsunternehmen o-
der anderen Dritten einwandfrei und ohne gesundheitliche Risiken zu gewahrleis-
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291

ten, besteht aus arbeitsschutzrechtlichen Grinden die Moglichkeit, im Mastfullbe-
reich die Ruderalbrache im zwingend notwendigen Umfang aul3erhalb des vorge-
nannten Zeitraumes freizuschneiden. Die Obere Naturschutzbehoérde ist umge-
hend Uber die durchgeflihrten Ma3nahmen zu unterrichten.

Die zur Uberwachung der Einhaltung der artenschutzrechtlich bedingten Abschalt-
vorgaben gemall Genehmigung notwendigen Daten sind zu erheben und 5 Jahre
vorzuhalten. Die Daten mussen jederzeit abrufbar sein.

Die Betriebsdaten werden als 10-Minuten-Mittelwerte (SCADA-Standard-Format)
uber den Abschaltzeitraum fur die WKA in digitaler Form als CSV-Datei abgefragt.
Fur die Dokumentation der Abschaltvorgaben sind die Betriebsdaten fur eine WKA
SO zu exportieren, dass sie in einem Datenblatt aufgeflhrt sind. Nach dem Export
durfen die Dateien nicht mehr verandert werden.

Das Datenblatt muss folgende Angaben enthalten:

* Abgabe als Datei im CSV-Format. Als Feldtrennzeichen ist ein Semikolon zu
benutzen (Standardeinstellung bei MS Excel).

» Fur jede WKA ist eine eigene CSV-Datei einzureichen.

» Das Betriebsprotokoll umfasst den vollstandigen von der/n artenschutzrechtli-
chen Bestimmung/en betroffenen Zeitraum.

» Die CSV-Datei enthalt sechs oder sieben Spalten in dieser Reihenfolge: Da-
tum, Uhrzeit, Windgeschwindigkeit, Rotordrehzahl, Leistung und Temperatur.
Die Bezeichnungen der Spaltentberschriften stehen in der ersten Zeile und
sind frei wahlbar. Der Datenbereich beginnt in der zweiten Zeile.

» Die Spalten sind in folgenden Formaten zu formatieren:
-  Datum: TT.MM.JJJJ
- Uhrzeit: HH:MM:SS

- Wind [m/s], Rotordrehzahl [rpm], Leistung [KWh], GondelauRentem-
peratur [°C]: Formatierung als Dezimalzahl mit einem Komma als De-
zimaltrennzeichen. Eine einheitliche Anzahl von Nachkommastellen
ist nicht notwendig. Bei ganzen Zahlen kann das Komma entfallen.

Arbeitsschutz

Die Errichtung der genehmigten Windkraftanlage ist spatestens zwei Wochen vor
Baubeginn formlos anzuzeigen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewie-
sen, dass die Bautatigkeiten bereits mit den vorbereitenden Arbeiten (z. B. Wege-
bau, Kanalbau) beginnen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehérde
bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthalt folgende Informationen:

* Genehmigungsnummer
* Ort der Baustelle

* Name, Anschrift der Bauherrin bzw. des Bauherrn
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292

293

294

295

« Name, Anschrift der/des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatorin/s
+ Beginn, Dauer und groben Zeitplan der Arbeiten.

Falls fur die Errichtung eine Vorankindigung gemal § 2 Absatz 2 Baustellenver-
ordnung erforderlich ist und diese fristgerecht der Staatlichen Arbeitsschutzbe-

horde bei der Unfallkasse Nord zugesandt wird, konnen die oben genannten Infor-
mationen mit der Vorankundigung mitgeteilt werden.

Die Inbetriebnahme der genehmigten Windkraftanlage ist spatestens acht Wochen
nach Inbetriebnahme formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche Ar-
beitsschutzbehorde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthalt folgende Infor-
mationen:

+ Genehmigungsnummer

* Name, Anschrift der Betreiberin bzw. des Betreibers

+ eingemessene Koordinaten

+ eindeutige Kennzeichnung der Windkraftanlage an der Au3enfassade

« Datum der Inbetriebnahme.

Jeder Betreiberwechsel ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehoérde bei der Unfall-

kasse Nord spatestens zwei Wochen vor Betreiberwechsel formlos anzuzeigen.
Die Anzeige enthalt folgende Informationen:

+ Genehmigungsnummer

* Name, Anschrift der vormaligen Betreiberin bzw. des vormaligen Betreibers

* Name, Anschrift der zukiinftigen Betreiberin bzw. des zuklinftigen Betreibers

+ Datum des Betreiberwechsels

Jeder Tausch von Gro3komponenten ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehdrde bei

der Unfallkasse Nord spatestens zwei Wochen vor Umsetzung anzuzeigen und
enthalt folgende Informationen:

* Genehmigungsnummer

* Name, Anschrift der Betreiberin bzw. des Betreibers

» Beschreibung des Vorhabens (Komponente, Verfahrensweise)

« Beginn, Dauer und Zeitplan der Arbeiten

Der Rickbau der genehmigten Windkraftanlage ist spatestens zwei Wochen vor
Beginn der Riuckbauarbeiten formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche

Arbeitsschutzbehodrde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthalt folgende In-
formationen:

+ Genehmigungsnummer
* Ort der Baustelle

* Name, Anschrift der Bauherrin bzw. des Bauherrn
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2.10

2.1

212

2121

* Name, Anschrift der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatorin bzw.
des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators

» Kurzbeschreibung der Rickbaumethode

« Beginn, Dauer der Arbeiten

Falls fur den Ruckbau eine Vorankindigung gemal § 2 Absatz 2 Baustellenver-
ordnung erforderlich ist und diese fristgerecht der Staatlichen Arbeitsschutzbe-
hoérde bei der Unfallkasse Nord zugesandt wird, kdnnen die oben genannten Infor-
mationen mit der Vorankindigung mitgeteilt werden.

Denkmalschutz

Der Uberplante Bereich befindet sich in einem archaologischen Interessengebiet.
Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverziglich unmittelbar oder
Uber die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehdrde mitzuteilen. Die Verpflich-
tung besteht ferner fur die Eigentimerin oder den Eigentumer und die Besitzerin
oder den Besitzer des Grundstucks oder des Gewassers, auf oder in dem der
Fundort liegt, und fur die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung
oder zu dem Fund gefuhrt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichte-
ten befreit die Ubrigen. Die Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fund-
statte in unverandertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt
spatestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archaologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche
Zeugnisse wie Veranderungen und Verfarbungen in der naturlichen Bodenbe-
schaffenheit.

Luftverkehr — militarisch

Der Baubeginn und die Fertigstellung sind dem Bundesamt fir Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), Referat Infra | 3,
per E-Mail (baiudbwtoeb@bundeswehr.org) unter Angabe des Zeichens 1-2035-
24-BIA mit den endgultigen Daten wie

* Art des Hindernisses,
« Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84,
* Hohe Uber Erdoberflache,

+ Gesamthohe uber Normalhdhennull (NHN)
anzuzeigen.
Luftverkehr — zivil

Die Ausfihrung der Tages- oder Nachtkennzeichnung hat entsprechend der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom
24. April 2020 (AVV BAnz AT 30. April 2020 B4), geandert durch Verwaltungsvor-
schrift vom 15. Dezember 2023 (BAnz AT 28. Dezember 2023 B4), zu erfolgen.
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2122

2123

2124

2.12.5

2.12.6

212.7

212.8

212.9

Die Tages- und Nachtkennzeichnung ist bereits wahrend der Bauphase bei Uber-
schreiten von 100 Metern Uber Grund (auch durch Krane) sicherzustellen.

Bei Ausfall der Befeuerung ist sicherzustellen, dass fur die Unterbrechung der Be-
feuerung ein Zeitraum von zwei Minuten nicht Gberschritten wird.

Die Stromversorgung fur die Befeuerung ist durch Vorhalten ausreichender techni-
scher Einrichtungen bzw. Festlegen entsprechender Verfahren und Ablaufe si-
cherzustellen. Das entsprechende Konzept fir die Ersatzstromversorgung ist der
Luftfahrtbehdrde vier Wochen vor Errichtung der Windkraftanlage vorzulegen.

Fir die Sichtweitenmessung zur Reduzierung der Nennleistung der Befeuerung
sind nur anerkannte Gerate bei Einhaltung der Vorgaben aus der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zulassig. Insbesondere ist darauf zu achten, dass bei Wind-
kraftanlagen-Blocken der Abstand zwischen einer Windkraftanlage mit Sichtwei-
tenmessgerat und Windkraftanlagen ohne Sichtweitenmessgerat maximal

1.500 Meter betragen darf.

Die fUr die Veroffentlichung erforderlichen Vermessungsdaten sind durch eine
amtliche Vermessung zu ermitteln und sowohl der Luftfahrtbehérde als auch der
DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH, Postfach 1243, 63202 Langen, Az. SH
10644) unverzuglich, spatestens jedoch vier Wochen nach Errichtung der Wind-
kraftanlage, vorzulegen.

Da eine Tageskennzeichnung fur die Windkraftanlage erforderlich ist, sind die Ro-
torblatter der Windkraftanlage Weil3 oder Grau auszufiihren; im dauf3eren Bereich
sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 Metern Lange [a) aulen beginnend mit 6 Me-
ter Orange — 6 Meter Weil3 — 6 Meter Orange oder b) auRen beginnend mit 6 Me-
ter Rot — 6 Meter Weil} oder Grau — 6 Meter Rot] zu kennzeichnen. Hierfur sind die
Farbtone Verkehrsweil (RAL 9016), Grauweil® (RAL 9002), Lichtgrau (RAL 7035),
Achatgrau (RAL 7038), Verkehrsorange (RAL 2009) oder Verkehrsrot (RAL 3020)
zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulassig.

Aufgrund der beabsichtigten Hohe der Windkraftanlage ist das Maschinenhaus auf
halber Hohe rickwartig umlaufend mit einem zwei Meter hohen orangen/roten
Streifen zu versehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/oder kon-
struktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Elemente dirfen maximal ein
Drittel der Flache der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen.

Der Mast ist mit einem drei Meter hohen Farbring in Orange/Rot, beginnend in 40
Meter Uber Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Strei-
fen 6 Meter hoch sein. Die Markierung kann aus technischen Griinden oder be-
dingt durch ortliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden.

2.12.10 Am geplanten Standort kbnnen abhangig von der Hindernissituation auch Tages-

feuer (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20 000 cd, gemaR ICAO Anhang 14, Band |, Ta-
belle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens) gefordert werden, wenn dies fir die
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sichere Durchfuhrung des Luftverkehrs als notwendig erachtet wird. Das Tages-
feuer muss auf dem Dach des Maschinenhauses gedoppelt installiert werden. Au-
Rerhalb von Hindernisbegrenzungsflachen an Flugplatzen darf das Tagesfeuer um
mehr als 50 Meter Uberragt werden.

2.12.11 Die Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen mit einer maximalen Hohe von bis
315 Meter Uber Grund/Wasser erfolgt durch ,Feuer W, rot* oder ,Feuer W, rot ES®.

2.12.12 In diesen Fallen ist eine zusatzliche Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus
Hindernisfeuer (ES), am Turm auf der halben Héhe zwischen Grund/Wasser und
der Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach erforderlich. Sofern aus
technischen Grunden notwendig, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene
um bis zu funf Meter nach oben/unten abgewichen werden. Dabei missen aus je-
der Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist eine zusatzliche
Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des
Maschinenhauses anzubringen.

2.12.13 Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) daflir zu sorgen, dass auch bei Stillstand
des Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein
Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist.

2.12.14 Der Einschaltvorgang erfolgt grundsatzlich uber einen Dammerungsschalter ge-
maf der AVV, Nummer 3.9.

2.12.15 Das ,Feuer W, rot* ist so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus je-
der Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls missen die Feuer gedoppelt, jeweils
versetzt auf dem Maschinenhausdach — nétigenfalls auf Aufstanderungen — ange-
bracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig
(synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich,
damit die Feuer der Windkraftanlage wahrend der Blinkphase nicht durch einen
Fligel des Rotors verdeckt werden.

2.12.16 Die Blinkfolge der Feuer auf Windkraftanlagen ist zu synchronisieren. Die Takt-
folge ist auf 00.00.00 Sekunde gemall UTC mit einer zulassigen Null-Punkt-Ver-
schiebung von £ 50 Millisekunde zu starten.

2.12.17 Fur die Ein- und Ausschaltvorgange der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung
auf das Tagesfeuer sind Dammerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von
50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.

2.12.18 Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein
Ersatzstromnetz umschalten.

2.12.19 Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windkraftanlagen kénnen als Wind-
kraftanlagen-Blocke zusammengefasst werden. Grundsatzlich bedurfen nur die
Anlagen an der Peripherie des Blocks, nicht aber die innerhalb des Blocks befindli-
chen Anlagen einer Kennzeichnung durch Feuer fir die Tages- und Nachtkenn-
zeichnung. Uberragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks signifikant die sie
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umgebenden Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Bei einer Ge-
fahr fur die Sicherheit des Luftverkehrs untersagt die zustandige Landesluftfahrt-
behdrde die Peripheriebefeuerung und ordnet die Befeuerung aller Anlagen an.

2.12.20 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf

ein ,redundantes Feuer" mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn
die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5
Prozent Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss
eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen.

2.12.21 Stoérungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden kdnnen, sind der NOTAM-

Office in Langen unter der Rufnummer 06103 707-5555 oder per E-Mail
notam.office@dfs.de unverzuglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeich-
nung ist so schnell wie moglich zu beheben. Sobald die Stérung behoben ist, ist
die NOTAM-Office unverzuglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung
innerhalb von zwei Wochen nicht moglich, sind die NOTAM-Office und die zustan-
dige Genehmigungsbehdrde nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren.

2.12.22 Der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Am DFS Campus, 63225 Langen ist der

Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer der Stelle anzugeben, die ei-
nen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. fur die Instandsetzung zustandig ist.

2.12.23 Fur den Fall einer Stérung der primaren elektrischen Spannungsversorgung muss

ein Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von
mindestens 16 Stunden gewahrleistet. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der
Betrieb der Feuer bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzu-
stellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung
und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf zwei Minuten nicht Gber-
schreiten. Diese Vorgabe gilt nicht fur die Infrarotkennzeichnung.

2.12.24 Eine Reduzierung der Nennlichtstarke beim Tagesfeuer und ,Feuer W, rot“ ist nur

bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorolo-
gischen Sichtweitenmessgeraten moglich. Installation und Betrieb haben nach den
Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kenn-
zeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.

2.12.25 Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hin-

dernishohe von mehr als 100 Meter tiber Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu
versorgen.

2.12.26 Sollten Krane zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 Meter Gber Grund mit einer

Tageskennzeichnung und an der héchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung
(Hindernisfeuer) zu versehen.

2.12.27 Da die Windkraftanlage aus Sicherheitsgrinden als Luftfahrthindernis veroffent-

licht werden muss, sind der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

* mindestens sechs Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und
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+ spatestens vier Wochen nach der Errichtung die endgultigen Vermessungsda-
ten

zu Ubermitteln, um die Vergabe der ENR-Nummer und die endgultige Veroéffentli-
chung in die Wege leiten zu kdnnen.

Diese Meldung der endgultigen Daten (per Mail an flf@dfs.de) umfasst die folgen-
den Details:

» DFS-Bearbeitungsnummer

* Name des Standortes

* Art des Luftfahrthindernisses

* Geographische Standortkoordinaten [Grad, Minuten und Sekunden mit Angabe
des Bezugsellipsoids (WGS 84 mit einem GPS-Empfanger gemessen)]

» Hohe der Bauwerksspitze [m Uber Grund]
* Hohe der Bauwerksspitze [m uber NN, Hohensystem: DHHN 92]

* Art der Kennzeichnung [Beschreibung]

2.12.28 Vor Inbetriebnahme der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) ist die

geplante Installation dem Landesbetrieb StralRenbau und Verkehr Schleswig-Hol-
stein (Luftfahrtbehdrde) anzuzeigen. Hierbei sind gemafl Anhang 6 Nummer 3 der
AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen folgende Unterlagen vorzule-
gen:

* Nachweis der Baumusterpriafung gemafl Anhang 6 Nummer 2 der AVV zur
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen durch eine vom Bundesministerium
fur Verkehr und digitale Infrastruktur benannte Stelle

* Nachweis des Herstellers und/oder Anlagenbetreibers Uber die standortbezo-
gene Erfullung der Anforderungen auf Basis der Prufkriterien nach Anhang 6
Nummer 2 der AVV

2.12.29 Nach Anhang 6 Nummer 1 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen

vV

1.1

1.2

ist die Nachtkennzeichnung mit einer dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeichnung
gemal Artikel 1 Teil 2 Nummer 3.6 der AVV zu kombinieren.

Hinweise

Allgemeines

Dieser Bescheid ergeht unbeschadet der behoérdlichen Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

Die Sicherheitsleistung kann erbracht werden in den von § 232 des Burgerlichen
Gesetzbuches vorgesehenen Formen sowie durch andere Sicherungsmittel, die
geeignet sind, den angestrebten Sicherungszweck zu erflllen.
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1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

Sicherungsleistungen sind beispielsweise:

» Selbstschuldnerische Bankburgschaft,

» Sparbuch oder Kontoverpfandung,

» Hinterlegung von Geld (pfandungs- und insolvenzsicher),

+ Konzernburgschaft.

Die neue Anlage ist innerhalb von 48 Monaten nach dem Ruckbau der Bestands-
anlage zu errichten (§16b Absatz 2 Nummer 1 BImSchG).

Die Genehmigung erlischt, wenn die Anlage wahrend eines Zeitraumes von mehr
als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist.

Die Inbetriebnahme der WKA erfolgt, sobald diese erstmalig elektrische Energie in
ein Stromnetz abfihrt.

Ein Wechsel des Anlagenbetreibers sowie ggf. eine Anderung an der Rechtsform
des Betreibers sind gegenuber dem Landesamt fur Umwelt schriftlich, mit dem in
der Anlage beigefligtem Formular (Betreiberwechsel), mitzuteilen.

Immissionsschutz

Die WKA wird beurteilt nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm —
TA Larm (GMBI. 1998 Nummer 26 vom 26. August 1998). Die der WKA am nachs-
ten gelegenen Gebaude mit schutzbedurftigen Wohnraumen liegen groftenteils im
AulRenbereich. Vereinzelte Immissionsorte in der Gemeinde Vollstedt werden nach
dem Flachennutzungsplan als Dorfgebiet eingestuft. Einige Immissionsorte in der
Nachbargemeinde Hogel werde gemal dem dortigen Bebauungsplan als Allge-
meines Wohngebiet eingestuft. Die TA Larm nennt fur diese drei Wohnraumarten
die unten aufgeflihrten Immissionsrichtwerte, die bei der Beurteilung der hier ge-
nehmigten WKA bertcksichtigt wurden.

Allgemeines Wohngebiet:

tags 55 dB(A) - 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
und
nachts 40 dB(A) - 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Aulienbereich, beurteilt wie Mischgebiet:

tags 60 dB(A) - 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
und
nachts 45 dB(A) - 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Eine WKA wirkt in Anlehnung der Ziffer 3.2.1 Absatz 2 der TA Larm relevant ein,
wenn der Schallimmissionspegel groRer ist als der Immissionsrichtwert (IRW) mi-
nus 12 dB(A).
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2.2

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Bei Uberschreitung des Schallleistungspegels (Lwa) sind larmmindernde MaRnah-
men vorzunehmen. Dazu zahlt auch die Einschrankung des Nachtbetriebs oder
eine weitere Einschrankung der Leistung oder Drehzahl.

Abfallrecht

Bei Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen zur Befestigung, z. B. von Stellfla-
chen und Zufahrten oder als Unterbau fur Gebaude, sind die Regelungen der Er-
satzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu beachten.

Baurecht

Die Bauuberwachung — einschlieRlich der Abnahme — ist nach der Baugebuhren-
verordnung (BauGebVO) in Verbindung der Anlage 1 zur Baugebihrenverordnung
gebuhrenpflichtig.

Voraussetzungen fur den Baubeginn

Mit der Bauausfuhrung oder mit der Ausfuhrung des jeweiligen Bauabschnittes
darf erst begonnen werden, wenn

» die prufpflichtigen bautechnischen Nachweise — auch in den Fallen nach § 66
Absatz 3 Nummer 2 Landesbauordnung SH (LBO) — spatestens zehn Werk-
tage vor Baubeginn geprtft bei der Unteren Bauaufsichtsbehoérde vorliegen
(§ 72 Absatz 6 LBO),

» die nicht prufpflichtigen bautechnischen Nachweise bei Baubeginn der Bauher-
rin oder dem Bauherrn vorliegen (§ 72 Absatz 6 LBO),

+ die Baubeginnanzeige mindestens eine Woche vor Baubeginn bei der Unteren
Bauaufsichtsbehdérde des Kreises Nordfriesland unter Verwendung des anlie-
genden Vordrucks vorgelegt worden ist (§ 72 Absatz 6 LBO).

Bauleiterin oder Bauleiter

Vor Baubeginn sind der Unteren Bauaufsichtsbehdrde des Kreises Nordfriesland
unter Verwendung des anliegenden Vordrucks Name und Anschrift der Bauleiterin
oder des Bauleiters schriftlich mitzuteilen. Bei einem Wechsel dieser Person wah-
rend der Bauausfihrung hat die Mitteilung hieriber unverzuglich zu erfolgen (§ 53
Absatz 1 LBO).

Bauuberwachung

Die Bauherrin oder der Bauherr hat den Personen, die nach § 66 Absatz 2 Satz 1
LBO die bautechnischen Nachweise aufgestellt haben, den Baubeginn anzuzei-
gen und die Baulberwachung rechtzeitig zu veranlassen (§ 53 Absatz 1 LBO).
Im Ubrigen wird auf die zwingenden Regelungen zur Bauliberwachung nach § 81
LBO hingewiesen.
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4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

Aufnahme der Nutzung

Die Bauherrin oder der Bauherr hat der Unteren Bauaufsichtsbehorde des Kreises
Nordfriesland unter Verwendung des anliegenden Vordrucks die beabsichtigte
Aufnahme der Nutzung mindestens zwei Wochen vorher anzuzeigen. Mit der An-
zeige sind die Bescheinigungen/Bestatigungen nach § 82 Absatz 2 Satz 2 LBO
vorzulegen.

Eine bauliche Anlage darf erst genutzt werden, wenn unter anderem sie selbst und
die Zufahrtswege, in dem erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind (§ 82 Ab-
satz 2 Satz 3 LBO).

Allgemeines

Bei der Ausflihrung des Vorhabens ist zu beachten, dass

» die Genehmigung und die genehmigten Bauvorlagen nicht getrennt werden
und standig auf der Baustelle bereit zu halten sind,

+ fur nicht geregelte Bauprodukte die nach § 17 Absatz 3 LBO geforderten Ver-
wendbarkeitsnachweise auf der Baustelle bereit zu halten sind und diese Bau-
produkte die nach § 22 LBO geforderte Bestatigung der Ubereinstimmung ha-
ben,

+ Abweichungen von den genehmigten Bauvorlagen vor Beginn der Arbeiten be-
antragt und genehmigt sein mussen.

Arbeitsschutz

Die Staatliche Arbeitsschutzbehdrde bei der Unfallkasse Nord hat in diesem Ge-
nehmigungsverfahren die vorgelegten Antragsunterlagen nicht auf Konformitat mit
den staatlichen Arbeitsschutzvorschriften gepruft. Die Einhaltung und Umsetzung
der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften liegt in der Eigenverantwortung der Be-
treiberin bzw. des Betreibers bzw. der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers. Die
einschlagigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sind unabhangig vom Geneh-
migungsbescheid zu beachten und einzuhalten.

Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber hat gemaR § 1 Arbeitssicherheitsgesetz fir
eine sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung des eigenen Betrie-
bes zu sorgen.

Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber hat eine Gefahrdungsbeurteilung gemaf
§ 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) durchzuflihren und das Ergebnis gemafk § 6
ArbSchG zu dokumentieren. Dabei hat die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber ne-
ben den Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes insbesondere die Regelungen
der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV), der Betriebssicherheitsverordnung (Be-
trSichV) und der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu beachten.

Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber haben die eigenen Beschaftigten gemaf
§ 12 ArbSchG uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit ausreichend
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5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

und angemessen zu unterweisen. Es sollte ein Unterweisungsnachweis gefuhrt
werden.

Die vorgenannten Hinweise gelten fur jeden Arbeitgeber und jede Arbeitgeberin,
der bzw. die Beschaftige mit Tatigkeiten im Rahmen der Errichtung, des Betriebes
und des Ruckbaus beauftragt.

Fur die Errichtung und den Ruckbau sind die Vorgaben der Baustellenverordnung
(BaustellV) zu bertcksichtigen. Auf die Voranklindigung gemaR § 2 Absatz 2
BaustellV, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemaf § 2 Absatz 3
BaustellV, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator bzw. die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkoordinatorin gemaf’ § 3 Absatz 1 BaustellV sowie
die Unterlage flur spatere Arbeiten gemal § 3 Absatz 2 Nummer 2 BaustellV wird
hingewiesen. Die zustandige Behorde ist die Staatliche Arbeitsschutzbehoérde bei
der Unfallkasse Nord.

Luftverkehr

Die Krane fur die Errichtung der Anlage brauchen nicht erneut bei der Luftfahrtbe-
horde angezeigt zu werden. Die Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsgesetz
(LuftvVG) gilt als erteilt. Auf die Anforderungen beztiglich der Kennzeichnung wird
nochmals hingewiesen.

Bei Nichteinhaltung der unter 2.12 genannten Auflagen behalt sich die Luftfahrtbe-
horde eine Prifung gemal § 315 Strafgesetzbuch (StGB) auf gefahrlichen Eingriff
in den Luftverkehr vor.

Die Veranderung der Leuchtstarke und -richtung der Kennzeichnung stellt einen
gefahrlichen Eingriff in den Luftverkehr dar und kann gemaf § 315 StGB mit einer
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden.

Sollte eine Installation und ein Probebetrieb der BNK erforderlich sein, um der ge-
nannten Nachweisfihrung nachzukommen, so bestehen aus Sicht der Luftfahrtbe-
horde keine Bedenken gegen dieses Vorgehen. Entscheidend ist, dass die Inbe-
triebnahme der BNK erst nach Vorlage der unter Auflage 2.12.28 genannten Un-
terlagen erfolgt.

Nach Anhang 6 Punkt 1 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4) ist die Nachtkennzeichnung mit einer
dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeichnung gemaf Artikel 1 Teil 2 Nummer 3.6
der AVV zu kombinieren.

Sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfullt werden, kann der Einsatz einer be-
darfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) erfolgen. Dies ist der zustandigen
Landesluftfahrtbehérde anzuzeigen. Da sich der Standort der geplanten WKA au-
Rerhalb des kontrollierten Luftraumes der Luftraumklasse ,D“ befindet, bestehen
aus zivilen und militarischen flugsicherungsbetrieblichen Grinden keine Bedenken
gegen die Einrichtung einer BNK.
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7.1

7.2

7.3

StraBenverkehr

Eventuell erforderlich werdende dauerhafte Verbreiterungen der Einmindungen
von Gemeindestral3en oder -wegen in Stra’en des Uberdrtlichen Verkehrs (Bun-
des-, Landes-, Kreisstralden) kbnnen nur im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb
StralRenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Standort Flensburg, erfolgen.

Gegebenenfalls sind dem Landesbetrieb Stral’enbau und Verkehr Schleswig-Hol-
stein, Standort Flensburg, rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten und in vorheriger
Absprache mit dem zustandigen Leiter der StralRenmeisterei Bredstedt durch die
betroffene Gemeinde pruffahige Planunterlagen zur Genehmigung und zum Ab-
schluss einer Vereinbarung vorzulegen.

Die Erlaubnis von temporaren Umbaumaf3nahmen an Bundes-, Landes- und
Kreisstral’en zur Realisierung von Groflraum- und Schwertransporten (GST) wird
Bestandteil der straRenverkehrlichen Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 StVO (GST-
Erlaubnis). Notwendige Bedingungen und Auflagen sind in diese GST-Erlaubnis
zu ubernehmen.

Zur Koordination der erforderlichen Malknahmen sind die Fahrtrouten (Strecken-
protokoll) und die geplanten Malinhahmen mit dem Landesbetrieb Strallenbau und
Verkehr Schleswig-Holstein, Standort Flensburg, rechtzeitig vor Beginn der Arbei-
ten und Transporte abzustimmen.

Es muss sichergestellt werden, dass von den Rotoren der Windkraftanlagen bei
entsprechender Witterung weder Feuchtigkeit, noch Eisstucke auf die offentlichen
Verkehrsflachen gelangen. Weiterhin sind die Oberflachen der Anlage so auszu-
gestalten, dass keine Reflektionen entstehen, durch die Verkehrsteilnehmer ge-
blendet werden kdnnen.

Naturschutz

Fur die mit der Erschlielung aul3erhalb der Anlagenflurstiicke verbundenen natur-
schutzrechtlichen Eingriffe (z. B. Flachenversiegelungen, Grabenverrohrungen,
Baumfallungen, Knickrodung) ist ein gesonderter Antrag bei der Unteren Natur-
schutzbehdrde rechtzeitig vor Beginn der ErschlieBungsarbeiten einzureichen.
Dies gilt fur die im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) vom 29. Februar
2024 bereits dargestellten/bilanzierten Eingriffe sowie gegebenenfalls erforderliche
Anderungen dieser.

Insofern flr solche Eingriffe auch eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich
wird, wird nachdricklich empfohlen, diese Eingriffe gebundelt zu beantragen.

Gewasserschutz

Es ist das ,Merkblatt Verwendung von humusreichen oder organischen Materialien
aus Sicht des Bodenschutzes® des Landesamtes fur Umwelt vom 1. August 2023
zu beachten.
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10.

Geologie

Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhaltnissen am Standort sind auf
dem NIBIS-Kartenserver (www.nibis.lbeg.de/cardomap3/) zu finden. Die Hinweise
zum Baugrund bzw. den Baugrundverhaltnissen ersetzen keine geotechnische Er-
kundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht.
Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des
geotechnischen Berichts sollten gemal’ der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung
mit der DIN 4020 in den jeweils gultigen Fassungen erfolgen.

Entscheidungsgrundlagen / Antragsunterlagen

Nachfolgend aufgeflhrte Unterlagen sind Bestandteil des Genehmigungsbeschei-
des:

Ordner 1

Nr. |Benennung
Deckblatt
Antragsverzeichnis / Checkliste ELIA — Windkraftanlagen

Inhaltsverzeichnis zum Antrag geman § 16b BImSchG

1. Antrag

1.1 |Antragsformulare — Anderungsantrag nach 16b BImSchG — Formular 1.1

Anlage 1 zu Formular 1.1: Antrag auf Ausstattung und Betrieb der Anlage mit be-
darfsgesteuerter Nachtkennzeichnung (BNK) und Antrag auf Ausstattung und
Betrieb mit der Option Sagezahnhinterkante (STE)

Anlage 2 zu Formular 1.1: Angaben zum Repowering — Zuordnung der beantrag-
ten Anlagen zu den Bestandsanlagen

1.2 |Kurzbeschreibung

1.3 |Standortkoordinaten

2. Lageplane

2.1 |Topographische Karte 1:10.000 (Auszug)

2.2 |Grundkarte / Luftbild M 1:10.000

2.3 |Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Liegenschaftskarte) 1:2.000
2.4 |Ubersichtslageplan ALK M 1:5.000

2.5 |Detailblatter Standort mit KSP Spezifikation M 1:2.500

2.8 |Lageplan mit Einwirkungsbereich 1:15.000

2.8.1 |Windpark-Standort mit Bestands WEA im Umfeld und Darstellung mit 1 km Ab-
standsradien

2.9 |4. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Goldelund, Begriin-
dung, Umweltbericht

2.10 |3. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Goldelund, Begriin-
dung, Umweltbericht

3. Anlage und Betrieb
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Nr. |Benennung

3.1 Beschreibung der zum Betrieb erforderlichen technischen Einrichtungen und Ne-
beneinrichtungen sowie der vorgesehenen Verfahren (siehe Ordner mit Herstel-
lerangaben)

3.5.1 [Sicherheitsdatenblatter (siehe Ordner mit Herstellerangaben)

3.7 |Maschinenzeichnungen (siehe Ordner mit Herstellerangaben)

3.9 |Sonstiges (siehe Ordner mit Herstellerangaben)

4. Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage

4.6 |[Schalltechnische Stellungnahme vom 06.06.2024
Schalltechnisches Gutachten vom 05.09.2023, Ingenieurbiiro fir Akustik Busch
GmbH, Bericht-Nr. 556921gkp01

4.7  |Schattenwurfprognose vom 19.12.2023, Ingenieurbiro flr Akustik Busch GmbH,
Bericht-Nr. 556921gkp02

4.10 |[Sonstiges (siehe Ordner mit Herstellerangaben)

5. Messung von Emissionen und Immissionen sowie Emissionsminderung

5.1 |Vorgesehene MalRnahmen zum Schutz vor und zur Vorsorge gegen schadliche
Umwelteinwirkungen, insbesondere zur Verminderung der Emissionen sowie zur
Messung von Emissionen und Immissionen (siehe auch Ordner mit Herstelleran-
gaben)

6. Anlagensicherheit

6.2 |Gutachten zu Risiken durch Eiswurf und Eisfall am Standort Goldelund,
19.06.2024, F2E Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG,
Referenznummer: 2024-E-056-P4-R0 — ungekirzte Fassung

6.4 |Sonstiges (siehe Ordner mit Herstellerangaben)

7. Arbeitsschutz

7.1 |Vorgesehene Mallnahmen zum Arbeitsschutz (siehe Ordner mit Herstelleranga-
ben)

8. Betriebseinstellung

8.1 Nachweis der Rickbaukosten (siehe Ordner mit Herstellerangaben)

8.2 |Angaben zum Ruckbau
Verpflichtungserklarungen gemaf § 35 Absatz 5 BauGB
Verpflichtungserklarung des Betreibers bzgl. Dem Rickbau der Alt WEA

9. Abfille

9.1  |Vestas Angaben zum Abfall (siehe Ordner mit Herstellerangaben)

10. |Abwasser
— entfallt —

11. |Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

11.8 |Sonstiges (siehe Ordner mit Herstellerangaben)

Ordner 2

Nr. |Benennung

12. |Bauvorlagen und Unterlagen zum Brandschutz

12.1 |Bauantrage
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Nr.

Benennung

12.2

Baubeschreibung

12.4

Nachweis Bauvorlageberechtigung

12.5

Nachweis des Brandschutzes (siehe Ordner mit Herstellerangaben)

12.6

Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen nach DIBt 2012 flr den
Windpark Goldelund Deutschland, 27.09.2023, [17-Wind GmbH & Co. KG,
Bericht-Nummer: 117-SE-2023-419

Gutachtliche Stellungnahme zur Bewertung der Standsicherheit Windenergiean-
lagen Enercon E-115 EP3 E3, 4200 kW, 122 m Nabenhdhe Uber Gelandeober-
kante und Enercon E-138 EP3 E2, 4200 kW, 111 m Nabenhdhe Uber Gelande-
oberkante, 30.01.2024, TUV SUD Industrie Service GmbH, Priifnummer:
3935521-2-d

12.7

VRG-Gebiet 52 (Goldelund 069) Vorgutachten zum Baugrund fir die Errichtung
von fuinf Windenergieanlagen, 20.04.2023, Neumann Baugrunduntersuchung
GmbH & Co. KG, Bauvorhaben 084/23

12.8

Hinweis auf Bestatigungsschreiben des Vorhabentragers Uber die gesicherte Er-
schlieBung

13.

Natur, Landschaft und Bodenschutz

13.1

Angaben zum Betriebsgrundstiick und zur Wasserversorgung sowie Natur,
Landschaft und Bodenschutz

13.1.1

Repowering-Vorhaben in den Gemeinden Goldelund und Goldebek Landschafts-
pflegerischer Begleitplan-Nachtrag-, 28.01.2025, GFN — Gesellschaft fur Frei-
landdkologie und Naturschutzplanung mbH, Projekt-Nr. 21_192

13.1.1

Repowering-Vorhaben in den Gemeinden Goldelund und Goldebek Landschafts-
pflegerischer Begleitplan-Nachtrag-, 20.01.2025, GFN — Gesellschaft fur Frei-
landdkologie und Naturschutzplanung mbH, Projekt-Nr. 21_192

13.1.1

Repowering-Vorhaben in den Gemeinden Goldelund und Goldebek Landschafts-
pflegerischer Begleitplan, 29.02.2024, GFN — Gesellschaft fur Freilanddkologie
und Naturschutzplanung mbH, Projekt-Nr. 21_192

13.1.2

Repowering-Vorhaben in den Gemeinden Goldelund und Goldebek Faunisti-
sches Fachgutachten und Artenschutzrechtliche Prifung gemaR § 44 Absatz 1
BNatSchG, 06.12.2023, GFN — Gesellschaft fur Freilandokologie und Natur-
schutzplanung mbH, Projekt-Nr. 21_192

13.4

Option Modul zum Schutz von Fledermausen (NorthTec) Funktionsbeschreibung

14.

Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP)

14.1

Unterrichtung Uber den Untersuchungsrahmen fir die Durchfihrung der Umwelt-
vertraglichkeitsprifung (UVP) geman § 2a der 9. BImSchV und § 15 UVPG,
19.09.2023, Landesamt fir Umwelt

14.2

UVP-Bericht fiir ein Repowering in den Gemeinden Goldelund und Goldebek,
08.12.2023, GFN — Gesellschaft fur Freilanddkologie und Naturschutzplanung
mbH, Projekt-Nr. 21_192

14.3

Angaben zur Ermittlung und Beurteilung der UVP-Pflicht fir Anlagen nach dem
BImSchG — Formular 14.3

15.

Chemikaliensicherheit

— entfallt —
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Nr.

Benennung

16.

Anlagenspezifische Antragsunterlagen

16.1.2

Datenblatt der Regionalplanung Abwagungsbereich fir die Windenergienutzung
PR1_NFL_069

16.1.3

Sicherheitstechnische Einrichtungen und Vorkehrungen Hinweis auf Dokumente

16.1.4

Standsicherheit/Turbulenzgutachten Hinweis auf Dokumente

16.1.5

Anlagenwartung (siehe Ordner mit Herstellerdokumenten)

16.1.6

Zuwegung, Kabelverbindung, Kranstellflache (siehe Ordner mit Herstellerdoku-
menten)

Angaben zur externen Kabeltrasse

16.1.7

Angaben zum Antrag auf bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK)

Datenblatter fur die Luftverkehrsbehorde

17.

Sonstige Unterlagen

171

Angaben zum Repowering

17.2

Angaben zum Wasser- und Bodenverband

17.3

Auflistung der Unterlagen, die nicht der Offentlichkeit zugéangig gemacht werden
darfen

17.3.1

Vestas 0111-1839.V02 Stellungnahme zur Offenlegung eingereichter Unterlagen
der Vestas Windenergieanlage

17.3.2

Ubersicht der Dokumente des Herstellers mit Betriebsgeheimnissen

17.4

Bestatigungsschreiben des Vorhabentragers tber die gesicherte Erschliellung
vom 15.01.2024

Bestatigungsschreiben des Vorhabentragers tber die gesicherten Grundsticke
vom 10.05.2024

Streckenstudie WEA Hersteller vom 11.08.2022

Entwidmung der Gemeindewege im Gebiet — Allgemeinverfigung vom
01.11.2023 und Bekanntmachung vom 24.08.2023 / Amt Mittleres Nordfriesland
/ Einziehung Gemeindewege (Entwidmung)

17.5

Formular zur Abfrage der Betreiber von Richtfunkstrecken im vorgegebenen
Plangebiet

Richtfunk-Abfrage — Ubersichtsplan

17.6

Verpflichtungserklarungen zur Einhaltung notwendiger Betriebseinschrankungen
vom 15.01.2024

17.7

Zusammenfassungen der relevanten Antragsdaten

17.8

Kostenubernahmeerklarung vom 15.01.2024

17.9

Angaben zum Ausgleichsflachenkataster

Ordner 3 (Herstellerdokumente Vestas V150)

Nr. |Benennung
Inhaltsverzeichnis zum Antrag gemaf § 16b BImSchG

1. Antrag

1.1 Nachweis der Herstellkosten V150-5.6/6.0 MW Nabenhéhe 105 m
Nachweis der Rohbaukosten V150-5.6/6.0 MW Nabenhéhe 105 m
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Nr.

Benennung

Anlage und Betrieb

3.1

Vestas Allgemeine Beschreibung

Vestas Prinzipieller Aufbau und Energiefluss 4 MW und EnVentus-Plattform

3.5.1

Sicherheitsdatenblatter

3.7

Ubersichtszeichnung V150

Abmessungen-Gondel

Grenzabstandsberechnung

3.9

Betriebsanleitung STAR LIFTKET Elektrokettenziige

Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage

4.6

Leistungsspezifikation V150-6.0 MW 50/60 Hz

4.8

Vestas Schattenwurf-Abschaltsystem — Allgemeine Beschreibung

4.10

Vestas Stellungnahme zum akustischen Verhalten aktueller Vestas Windener-
gieanlagen wahrend EisMan-Abregelungen vom 21.12.2020

Messung von Emissionen und Immissionen sowie Immissionsminderung

Allgemeine Informationen Gber die Umweltvertraglichkeit von Vestas Windener-
gieanlagen

Anlagensicherheit

Gutachten Vestas Ice Detection System (VID) — Integration des BLADEcontrol
Ice Detector BID in die Steuerung von Vestas Windenergieanlagen, 18.10.2021,
DNV — Energy Systems, Report Nr.: 75172, Rev.6

Blitzschutz und elektromagnetische Vertraglichkeit

Stellungnahme zu der Option ,Eiserkennungssystem® an Vestas Windenergiean-
lagen

Allgemeine Spezifikation Vestas Eiserkennungssystem (VID)

DNV Typenzertifikat — Rotorblatt-Uberwachungssystem Vestas Eisdetektor
(VID), 22.10.2022, Zertifikat Nr.: TC-DNV-SE-0439-09298-0

6.4

Vestas-Erdungssystem

Arbeitsschutz

7.1

Ausfuhrungen des Betreibers zum Arbeitsschutz

Evakuierungs-, Flucht- und Rettungsplan

Erklarung des Betreibers zu den Rettungsmitteln und der Platzierung des Ver-
bandskastens im Turmfufd

Vestas Arbeitsschutz, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt — Handbuch fiir
Standorte mit regenerativen Energieanlagen

Zutritts-, Evakuierungs-, Flucht- und Rettungsanweisungen fir Onshore-Wind-
energieanlagen

EN 365:2004 Betriebsanleitung und Kontrollkarte fir die Rettungsausristung
RESQ RED™ Mk1

Betriebseinstellung

Vorgesehene MalRnahmen fur den Fall der Betriebseinstellung (§ 5 Absatz 3
BImSchG) — Sicherheitsleistung

Nachweis der Ruckbaukosten V150-5.6/6.0 MW Nabenhdhe 105 m (DIBt: 2012)
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Nr. |Benennung

9. Abfille

9.1 |Angaben zum Abfall

11. |Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

11.8 |Angaben mit wassergefahrdenden Stoffen V150-5.6/6.0 MW und V162-
5.6/6.0/6.2 MW
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen V150-5.6/6.0 MW und V162-
5.6/6.0/6.2 MW

12. |Bauvorlagen und Unterlagen zum Brandschutz

12.2 |Baubeschreibung fur Sonderbauten Windenergieanlage Vestas V150 STE 6.00
MW NH105

12.5 [TUV Siid Generisches Brandschutzkonzept fiir die Errichtung von Windenergie-
anlagen des Typs EnVentus V150 und V162 vom 23.07.2020
Allgemeine Beschreibung EnVentus Brandschutz der Windenergieanlage

12.6 |Standsicherheitsnachweis
TUV Sud Prifbescheid fiir eine Typenpriifung — Turm und Ankerkorb Windener-
gieanlagen vom Typ V150-6.0 MW, 19.01.2022, Prifnummer: 3522007-3-d
TOV Sid Prifbericht fir eine Typenpriifung Priifung der Standsicherheit — An-
kerkorb Windenergieanlage Vestas V150-6.0 MW, 19.01.2022, Prifnummer:
3522007-2-d
TOV Sid Prifbericht fiir eine Typenpriifung Priifung der Standsicherheit — Stahl-
rohrturm Windenergieanlage Vestas V150-6.0 MW, 19.01.2022, Prifnummer:
3522007-1-d
TUV Sud Gutachtliche Stellungnahme Priifung der Standsicherheit — Podeste
und Einbauten fur Stahlrohrtirme und LDST von Windenergieanlagen Typ
Vestas, 19.09.2022, Prifnummer: 2648908-1-d Rev. 1
DNV GL Gutachterliche Stellungnahme Lastannahmen zur Turmberechnung der
Vestas V150-6.0 MW mit 105 m Nabenhohe, 19.01.2022, Berichts-Nr.: L-04353-
A052-5 Rev1, Projekt-Nr. 10321976
DNV GL Maschinengutachten der Windenergieanlage Vestas V150-6.0 MW der
Firma Vestas Wind Systems A/S, 31.03.2022, Berichtsnummer: M-05475-0 Rev.
8

16. |Anlagenspezifische Antragsunterlagen

16.1.3|Sicherheitstechnische Einrichtungen und Vorkehrungen Hinweis auf Dokumente

16.1.4|Standsicherheit/ Turbulenzgutachten Hinweis auf Dokumente

16.1.5|Prufprotokoll zur Jahreswartung

16.1.6|Hinweis zur externen Kabeltrasse
Anforderungen an Transportwege und Kranstellflachen

16.1.7|Angaben zum Antrag auf bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK)
Tages- und Nachtkennzeichnung von Vestas Windenergieanlagen in Deutsch-
land
Allgemeine Spezifikation Sichtweitenmessgerat ORGA SWS050-N-AC
Allgemeine Spezifikation Gefahrenfeuer ORGA USV SPS60
Notbeleuchtung an Vestas Windenergieanlagen, Allgemeine Spezifikation
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Ordner 4 (Herstellerdokumente Vestas V162)

Nr.

Benennung

Inhaltsverzeichnis zum Antrag gemaf § 16b BImSchG

Antrag

Nachweis der Herstellkosten V162-7.2 MW Nabenhohe 119 m

Nachweis der Rohbaukosten V162-7.2 MW Nabenhohe 119 m

Anlage und Betrieb

Vestas Allgemeine Beschreibung EnVentus

Vestas Prinzipieller Aufbau und Energiefluss 4 MW und EnVentus-Plattform

3.5.1

Sicherheitsdatenblatter

3.7

Ubersichtszeichnung V162

Abmessungen-Gondel

Ansicht Gondel

Grenzabstandsberechnung

3.9

Betriebsanleitung STAR LIFTKET Elektrokettenzuge

Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage

4.6

Leistungsspezifikation V162-7.2 MW 50/60 Hz

EingangsgroRen fir Schallimmissionsprognosen Vestas V162-6.8/7.2 MW

4.7

Sonstige Emissionen Hinweis auf Dokumente

4.8

Option Northtec Schattenwurfschutzsystem — Allgemeine Spezifikation

4.10

Vestas Stellungnahme zum akustischen Verhalten aktueller Vestas Windener-
gieanlagen wahrend EisMan-Abregelungen vom 21.12.2020

Messung von Emissionen und Immissionen sowie Immissionsminderung

Allgemeine Informationen Uber die Umweltvertraglichkeit von Vestas Windener-
gieanlagen

Anlagensicherheit

Gutachten Vestas Ice Detection System (VID) — Integration des BLADEcontrol
Ice Detector BID in die Steuerung von Vestas Windenergieanlagen, 18.10.2021,
DNV — Energy Systems, Report Nr.: 75172, Rev.6

Blitzschutz und elektromagnetische Vertraglichkeit

Stellungnahme zu der Option ,Eiserkennungssystem” an Vestas Windenergiean-
lagen

Allgemeine Spezifikation Vestas Eiserkennungssystem (VID)

DNV Typenzertifikat — Rotorblatt-Uberwachungssystem Vestas Eisdetektor
(VID), 22.10.2022, Zertifikat Nr.: TC-DNV-SE-0439-09298-0

6.4

Vestas-Erdungssystem

Arbeitsschutz

7.1

Erklarung des Betreibers zu den Rettungsmitteln und der Platzierung des Ver-
bandskastens im Turmfufd

Evakuierungs-, Flucht- und Rettungsplan

Ausfihrungen des Betreibers zum Arbeitsschutz
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Nr. |Benennung

Vestas Arbeitsschutz, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt — Handbuch fir
Standorte mit regenerativen Energieanlagen

Zutritts-, Evakuierungs-, Flucht- und Rettungsanweisungen fir Onshore-Wind-
energieanlagen

EN 365:2004 Betriebsanleitung und Kontrollkarte fir die Rettungsausristung
RESQ RED™ Mk1

8. Betriebseinstellung

8.1  |Vorgesehene Mallnahmen fir den Fall der Betriebseinstellung (§ 5 Absatz 3
BImSchG) — Sicherheitsleistung

Nachweis der Riickbaukosten V162-7.2 MW Nabenhoéhe 119 m (DIBt: 2012)
9. Abfalle

9.1 |Angaben zum Abfall

11. |Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

11.8 |Angaben mit wassergefahrdenden Stoffen V162-7.2 MW und V172-7.2 MW
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen V162-7.2 MW und V172-7.2 MW
12. |Bauvorlagen und Unterlagen zum Brandschutz

12.2 |Baubeschreibung fir Sonderbauten Windenergieanlage Vestas V162 STE 2.70
MW NH119

12.5 [TUV Siid Generisches Brandschutzkonzept fiir die Errichtung von Windenergie-
anlagen der Reihe EnVentus vom 31.05.2022

Allgemeine Beschreibung EnVentus Brandschutz der Windenergieanlage

12.6 |Standsicherheitsnachweis

TUV Sud Prifbericht fur eine Typenprifung — Prifung der Standsicherheit -
Flachgrindung Windenergieanlage Vestas V162-6.8/7.2 MW, 11.10.2022, Prif-
nummer: 3658416-11-d

TUV Sud Prifbericht fur eine Typenprifung - Prifung der Standsicherheit —
Stahlrohrturm TA27705 Windenergieanlage Vestas V162-6.8/7.2 MW,
21.09.2022, Prifnummer: 3662285-1-d

TUV Sud Prifbericht fir eine Typenprifung Priifung der Standsicherheit — An-
kerkorb Windenergieanlagen vom Typ Vestas V162-6.8/7.2 MW, 11.10.2022,
Prifnummer: 3662285-21-d Rev. 1

TUV Sud Gutachtliche Stellungnahme Priifung der Standsicherheit — Podeste
und Einbauten fur Stahlrohrtirme und LDST von Windenergieanlagen Typ
Vestas, 19.09.2022, Prifnummer: 2648908-1-d Rev. 1

DNV GL Gutachterliche Stellungnahme Lastannahmen zur Turmberechnung der
Vestas Turbinen V162-6.8 / 7.2 MW mit 119 m Nabenhohe, 07.09.2022, Be-
richts-Nr.: L-08867-A052-1A, Projekt-Nr. 10367766

DNV GL Maschinengutachten der Windenergieanlage V162-6.8 / V162-7.2 MW
der Firma Vestas Wind Systems A/S, 11.08.2023, Berichtsnummer: M-10048-0

16. |Anlagenspezifische Antragsunterlagen

16.1.3|Sicherheitstechnische Einrichtungen und Vorkehrungen Hinweis auf Dokumente

16.1.4|Standsicherheit/ Turbulenzgutachten Hinweis auf Dokumente

16.1.5|Prufprotokoll zur Jahreswartung
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Nr. |Benennung
16.1.6|Hinweis zur externen Kabeltrasse

Anforderungen an Transportwege und Kranstellflachen

16.1.7|Angaben zum Antrag auf bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK)

Tages- und Nachtkennzeichnung von Vestas Windenergieanlagen in Deutsch-
land

Allgemeine Spezifikation Sichtweitenmessgerat ORGA SWS050-N-AC
Allgemeine Spezifikation Gefahrenfeuer ORGA USV SPS60
Notbeleuchtung an Vestas Windenergieanlagen, Allgemeine Spezifikation

Weitere Entscheidungsgrundlagen

Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen gemaf § 20 Absatz 1a
der Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) vom 23. Mai
2025.

B Begriindung

| Sachverhalt / Verfahren

1. Antrag nach § 16b BImSchG

Die Firma Burgerwindpark Veer Doérper GmbH & Co. KG, Achtern Knick 14 in
25862 Joldelund hat mit Datum vom 15. Februar 2024, eingegangen am 6. Marz
2024 beim Landesamt fur Umwelt den Antrag auf eine Genehmigung zum
Repowering einer bestehenden Windkraftanlage des Typs Enercon E-70 E4 mit-
tels vollstandigen Austauschs gestellt. Mit dem Rickbau der Bestandsanlage sind
die Errichtung und der Betrieb einer Windkraftanlage des Typs Vestas V150 STE
6.00 MW mit einer Nabenhohe von 119 105 Metern, einem Rotordurchmesser von
150 Metern, einer Gesamthoéhe von 180 Metern und einer Nennleistung von 6,0
Megawatt vorgesehen.

Der vorgesehene Standort der ortsfesten Anlage befindet sich in 25862
Goldelund, Gemarkung Goldelund, Flur 2, Flursttick 48.

Mit der beantragten Genehmigung sollen folgende MalRhahmen realisiert werden:
» Herstellung der Zufahrtswege und Stellflachen auf dem Betriebsgrundstick

* Herstellung des Fundaments (Flachgriindung)

» Errichtung der Windkraftanlage

» Installation eines Systems zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK-
System)

* Rulckbau der Altanlage
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2.1

Genehmigungsverfahren

Der § 16b BImSchG findet auf Vorhaben Anwendung, die die Modernisierung von
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien (Repowering) zum
Gegenstand haben. Gemal Absatz 2 umfasst die Modernisierung den vollstandi-
gen oder teilweisen Austausch von Anlagen. Das hier beantragte Vorhaben sieht
einen vollstandigen Austausch einer bestehenden Windkraftanlage vor. Die Anfor-
derungen an das beantragte Vorhaben aus § 16b Absatz 2 Nummer 1 und 2 BIm-
SchG werden erfullt. Dass die hier in Rede stehende WKA innerhalb von 48 Mo-
naten nach Aul3erbetriebnahme und Rickbau der Bestandsanlage errichtet wird,
ergibt sich plausibel aus den Antragsunterlagen. Der Abstand zwischen der Be-
standsanlage und der neuen Anlage betragt weniger als das Funffache der Ge-
samthdhe der neuen Anlage.

Damit ist der Antrag auf Genehmigung nach § 16b BImSchG zulassig.

Da das Vorhaben geeignet ist, im Verhaltnis zum gegenwartigen Zustand unter
Berucksichtigung der auszutauschenden Anlage nachteilige Auswirkungen hervor-
zurufen und diese flr die Prifung nach § 6 erheblich sein kdnnen, bedarf das be-
antragte Repowering der Bestandsanlage am oben angegebenen Standort einer
Genehmigung nach § 16b BImSchG.

Bei der beantragten Anlage handelt es sich um eine Anlage zur Nutzung von
Windenergie mit einer Gesamthohe von mehr als 50 Metern. Mit dem Antrag
wurde zeitgleich die Genehmigung flr vier weitere Anlagen beantragt.

Aufgrund der Unterschreitung der Mengenschwelle von 20 WKA fallt das Vorha-
ben unter die Nummer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV, so dass gemal}

§ 2 Absatz 1 Nummer 2 der 4. BImSchV ein vereinfachtes Genehmigungsverfah-
ren gemafly § 19 BImSchG durchzufihren ware. Da der Vorhabentrager jedoch fir
das Vorhaben die Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung geman § 7
Absatz 3 des Gesetzes uber die Umweltvertraglichkeitspriufung (UVPG) beantragt
hat, ist Uber die Zulassigkeit des Vorhabens gemal} § 2 Absatz 1 Nummer 1c der
4. BImSchV in einem formlichen Genehmigungsverfahren mit Offentlichkeitsbetei-
ligung zu entscheiden.

Gemal § 2 Nummer 3 der Landesverordnung Uber die zustandigen Behorden
nach immissionsschutzrechtlichen sowie sonstigen technischen und medienuber-
greifenden Vorschriften des Umweltschutzes (ImSchV-ZustVO) ist das LfU die zu-
standige Behorde fir die Durchfihrung des Genehmigungsverfahrens.

UVP-Pflicht

Das Vorhaben liegt im ehemaligen Windvorranggebiet PR1_NFL_069 mit zehn
Bestandsanlagen. Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um die Anderung
einer Windfarm im Sinne des § 2 Absatz 5 UVPG. Aufgrund der Anlagenzahl er-
folgte die Einstufung nach Nummer 1.6.2 der Anlage 1 zum UVPG. Die Antragstel-
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2.2

lerin hat jedoch fur das Vorhaben die Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeits-
prufung gemal § 7 Absatz 3 UVPG beantragt. Da das Landesamt fur Umwelt —
Regionaldezernat Nord — als zustandige Behdrde das Entfallen der Vorprifung als
zweckmalig erachtet hat, besteht fur dieses Vorhaben die UVP-Pflicht.

Gemal § 1 Absatz 2 der Neunten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (Verordnung uber das Genehmigungsverfahren — 9. BIm-
SchV) ist die Umweltvertraglichkeitsprifung als unselbstandiger Teil des Geneh-
migungsverfahrens durchzufiuhren.

Am 20. Juni 2023 reichte die Antragstellerin einen Vorschlag fur den zu erstellen-
den UVP-Bericht ein. Im Rahmen des Scoping-Verfahrens wurden das Amt Mittle-
res Nordfriesland fir die Gemeinde Goldelund und Goldebek, das Archaologische
Landesamt Schleswig-Holstein, der Kreis Nordfriesland, das Landesamt fir Um-
welt — Obere Naturschutzbehorde, das Ministerium fur Inneres, Kommunales,
Wohnen und Sport — Landesplanung sowie die anerkannten Naturschutzverbande
beteiligt. Die vorgetragenen Anregungen wurden zusammengefasst. Ein Scoping-
Termin fand nicht statt.

Mit Datum vom 19. September 2023 wurde die Antragstellerin Uber den Untersu-
chungsrahmen gemal § 2a der 9. BImSchV unterrichtet.

Die Antragstellerin hat daraufhin einen UVP-Bericht (Bericht zu den voraussichtli-
chen Auswirkungen des UVP-pflichtigen Vorhabens auf die in § 1a der 9. BIm-
SchV genannten Schutzguter) als Bestandteil der Antragsunterlagen vorgelegt.

Auf Grundlage der Antragsunterlagen, der behérdlichen Stellungnahmen und der
Ergebnisse eigener Ermittlungen wurde eine zusammenfassende Darstellung ge-
maf § 20 Absatz 1a der 9. BImSchV erarbeitet, auf deren Basis die Bewertung
der Umweltauswirkungen durch das geplante Vorhaben gemaR § 20 Absatz 1b
der 9. BImSchV erfolgte.

Erfordernis einer Vertraglichkeitspriufung nach § 34 BNatSchG

Nach § 34 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Projekte vor ihrer
Zulassung auf ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura-2000-Ge-
biets zu Uberprifen, wenn sie einzeln oder im Zusammenhang mit anderen Pro-
jekten geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeintrachtigen.

In der Umgebung des beantragten Vorhabens befinden sich folgende Natura-
2000-Gebiete:

 DE 1219-391 ,Gewasser des Bongsieler Kanal-Systems* in circa 980 Metern
Entfernung; Ubergreifendes Erhaltungsziel ist der Erhalt eines in weiten Ab-
schnitten anthropogen beeinflussten Flieligewassersystems der nordschleswi-
ger Geest und der nordfriesischen Marsch, insbesondere auch als Lebensraum
fur Neunaugen sowie des eutrophen, in der nordfriesischen Marsch einzigarti-
gen, alten eingedeichten Bottschlotter Sees.
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+ DE-1320-302 ,Litjenholmer und Bargumer Heide® in circa 3,3 Kilometern Ent-
fernung; Erhaltungsziel ist die Erhaltung eines in Teilen geomorphologisch be-
deutsamen dynamischen Dunen- und Flugsanddeckensystem mit Kontakt zum
FlieRgewasser in standorts- und naturraumtypischer Vielfalt, Dynamik und
Komplexbildung der beteiligten Vegetationsgemeinschaften in gro3en Flachen-
anteilen als Offenlandschaft mit eingestreuten Gebuschen und Waldflachen so-
wie Moore und charakteristischer Lebensraume nahrstoffarmer Gewasser.

+ DE-1219-392 ,Heide- und Magerrasenlandschaften am Ochsenweg und im
Soholmfeld® in circa 5,1 Kilometern Entfernung; Erhaltungsziel ist die Erhaltung
eines groldraumigen Magerlebensraumes unter Einschluss des kulturhistorisch
bedeutsamen Ochsenweges mit einer Vielzahl teilweise eng verzahnter und
bedeutsamer Biotopstrukturen und Lebensraumtypen, wie Borstgrasrasen und
Silbergrasfluren, als Reste eines ehemals grof¥flachigen Flugsand- und Heide-
gebietes in der sudlichen Lecker Geest.

FUr die Vertraglichkeit sind nur diejenigen Wirkfaktoren von Bedeutung, die sich
auf die Erhaltungsziele des Natura-2000-Gebiets und die fur sie mafigeblichen Be-
standteile auswirken konnen.

Vorhabenbedingt wird nicht in die Flachen des FFH-Gebietes ,Gewasser des
Bongsieler Kanal-Systems* eingegriffen, die Rotoren ragen nicht in das FFH-Ge-
biet hinein. Auch sind keine Natura-2000-relevanten Einwirkungen, die das FFH-
Gebiet erheblich beeintrachtigen kdnnen, zu erwarten. Nachteilige Auswirkungen
auf die jeweiligen Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maRgeblichen Bestand-
teile kdbnnen sicher ausgeschlossen werden.

Aufgrund der groRen Entfernung des FFH-Gebietes ,Lutjenholmer und Bargumer
Heide“ und des FFH-Gebietes ,Heide- und Magerrasenlandschaften am Ochsen-
weg und im Soholmfeld zum Vorhaben sind Beeintrachtigungen von vornherein
auszuschliel3en.

Eine Prufung auf die Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen der jeweiligen
Schutzgebiete gemaf § 34 BNatSchG ist daher nicht erforderlich.

Behordenbeteiligung

Nach Prifung der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollstandigkeit wurden ge-
maf § 10 Absatz 5 BImSchG und § 11 der Verordnung uber das Genehmigungs-
verfahren (9. BImSchV) von folgenden Behdrden, deren Aufgabenbereiche durch
das Vorhaben berihrt werden, Stellungnahmen zum Genehmigungsantrag einge-
holt:

* Kreis Nordfriesland mit den Fachdiensten:
— Bauaufsicht
— Brandschutz
— Wasserwirtschaft
— Naturschutz
— Denkmalschutz
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— Abfall und Bodenschutz
— StralRenverkehr

* Amt Mittleres Nordfriesland fir die Gemeinden Goldelund und Goldebek,
Bredstedt

* Amt Schafflund fur die Gemeinde Lindewitt, Schafflund
* Archaologisches Landesamt als Obere Denkmalschutzbehoérde, Schleswig
* Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord, Hamburg

* Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, Bonn

* Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel K4, Schutzbereichsbehorde,
Kiel

* Bundesnetzagentur, Berlin

» Dataport Digitalfunknetz BOS, Hamburg

* Deutsche Telekom Technik GmbH, Libeck

» Landesamt flr Bergbau, Energie und Geologie, Hannover

+ Landesamt fir Umwelt, Obere Naturschutzbehoérde, Flintbek

» Landesbetrieb StraRenbau und Verkehr Schleswig-Holstein
— Luftfahrtbehorde, Kiel

» Landesbetrieb StralRenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung
Flensburg, Flensburg

* Ministerium fir Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schles-
wig-Holstein, Landesplanung, Kiel

» Schleswig-Holstein Netz, Netzcenter Niebdll

« Staatliche Arbeitsschutzbehorde bei der Unfallkasse Nord, Standort Libeck
« TenneT TSO GmbH, Lehrte

* Wasser- und Bodenverband Goldebek, Goldebek

Die von diesen Behorden eingegangenen Stellungnahmen wurden im Genehmi-

gungsbescheid unter anderem in Form von Nebenbestimmungen und Hinweisen
berucksichtigt.

24 Unterrichtung der Umweltverbande

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden Kurzbeschreibungen des ge-
planten Vorhabens an die folgenden anerkannten Naturschutzverbande versandt:
» Arbeitsgemeinschaft der nach § 29 BNatSchG anerkannten Verbande, Kiel;

* Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband
Schleswig-Holstein e. V., Kiel;
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26

* Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Schleswig-Holstein
e. V., Neumunster.

Von den Naturschutzverbanden wurden keine Bedenken/Einwendungen gegen
das Vorhaben erhoben.

Bekanntmachung/Auslegung

Nach § 10 Absatz 3 BImSchG hat das Landesamt fur Umwelt das Vorhaben im
amtlichen Verodffentlichungsblatt (Amtsblatt Schleswig-Holstein), im Internet unter
https://bimschg.bob-sh.de und im zentralen Informationsportal der Lander tUber
Umweltvertraglichkeitsprufungen https://www.uvp-verbund.de 6ffentlich bekannt
zu machen.

Diese o6ffentliche Bekanntmachung erfolgte am 6. Januar 2025:
« im Amtsblatt Schleswig-Holstein;

« im Internet unter https://bimschg.bob.sh.de (Suche Uber Anlagenstandort),

« im zentralen Informationsportal der Lander uber Umweltvertraglichkeitsprufun-
gen https://www.uvp-verbund.de

Antrag und Antragsunterlagen, aus denen sich die Angaben zur Art, zum Umfang
und zu moglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens ergeben, lagen in der
Zeit von 13. Januar 2025 bis 12. Februar 2025 im Internet auf den oben angege-
benen Seiten und bei folgenden Behorden zur Einsicht aus:

+ Landesamt fir Umwelt, Regionaldezernat Nord, Bahnhofstral’e 38, 24937
Flensburg

« Amt Mittleres Nordfriesland, Theodor-Storm-Stral3e 2, 25821 Bredstedt
Einwendungen

Innerhalb der Einwendungsfrist in der Zeit vom 13. Januar 2025 bis zum 12. Marz
2025 sind gegen das Vorhaben keine Einwendungen eingegangen.

Der fur den 14. Mai 2025 vorgesehene Erdrterungstermin fand daher nicht statt.

Sachprufung

Umweltvertraglichkeitspriifung

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wurde in
Vorbereitung der Entscheidung nach § 20 der 9. BImSchV von der Genehmi-
gungsbehdrde auf der Grundlage der nach den §§ 4 bis 4e der 9. BImSchV beizu-
bringenden Unterlagen, den behdérdlichen Stellungnahmen nach § 11 der 9. BIm-
SchV, der Ergebnisse eigener Ermittlungen sowie der Auferungen und Einwen-
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dungen Dritter eine zusammenfassende Darstellung der zu erwartenden Auswir-
kungen des Vorhabens auf die in § 1a der 9. BImSchV genannten Schutzguter
einschlieBlich der Wechselwirkungen erarbeitet.

1.1 Beschreibung des Repowerings-Vorhabens

Die Firma Burgerwindpark Veer Dorper GmbH & Co. KG, Achtem Knick 14, 25862
Joldelund hat mit Datum vom 15. Januar 2024, zuletzt gedndert am 7. November
2024, beim Landesamt fur Umwelt, Technischer Umweltschutz, Regionaldezernat
Nord Anderungsgenehmigungen nach § 16b Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) beantragt.

Gegenstand des Genehmigungsverfahrens sind die Errichtung und der Betrieb
von insgesamt funf Windkraftanlagen (WKA) des Herstellers Vestas im Austausch
von insgesamt zehn Bestandsanlagen. Folgende Anlagentypen sollen auf nach-
stehenden Grundsticken der Gemeinden 25862 Goldelund und 25862 Goldebek
realisiert werden:

WKA 1 (G40/2022/083), Gemarkung Goldelund, Flur 2, Flurstick 33, Anlagentyp:
Vestas V162 STE mit einer Nabenhdhe von 119 Metern, einem Rotordurchmesser
von 162 Metern, einer Gesamthdhe von 200 Metern und einer Nennleistung von
7,2 Megawatt (MW)

WKA 2 (G40/2022/084), Gemarkung Goldelund, Flur 2, Flurstick 44/2, Anlagen-
typ: Vestas V162 STE mit einer Nabenhdhe von 119 Metern, einem Rotordurch-
messer von 162 Metern, einer Gesamthdhe von 200 Metern und einer Nennleis-
tung von 7,2 Megawatt (MW)

WKA 3 (G40/2022/085), Gemarkung Goldelund, Flur 2, Flurstick 48, Anlagentyp:
Vestas V150 STE mit einer Nabenhohe von 105 Metern, einem Rotordurchmesser

von 150 Metern, einer Gesamthdhe von 180 Metern und einer Nennleistung von
6,0 Megawatt (MW)

WKA 4 (G40/2022/086), Gemarkung Goldelund, Flur 2, Flursticke 44/1 und 44/2,
Anlagentyp Vestas V150 STE mit einer Nabenhodhe von 105 Metern, einem Rotor-
durchmesser von 150 Metern, einer Gesamthéhe von 180 Metern und einer Nenn-
leistung von 6,0 Megawatt (MW)

WKA 5 (G40/2022/087), Gemarkung Goldebek, Flur 6, Flurstick 58, Anlagentyp:
Vestas V162 STE mit einer Nabenhohe von 119 Metern, einem Rotordurchmesser
von 162 Metern, einer Gesamthdhe von 200 Metern und einer Nennleistung von
7,2 Megawatt (MW)

Die Inbetriebnahme der Anlagen ist fur das 4. Quartal 2025 geplant.

Das Vorhaben ist nach § 16b Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) geneh-
migungsbediirftig. Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um die Anderung
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einer Windfarm im Sinne des § 2 Absatz 5 des Gesetzes uber die Umweltvertrag-
lichkeitsprufung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021
(BGBI. | Seite 540), zuletzt geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2024 (BGBI. 2024 | Nummer 323). Fur dieses ware in einer allgemeinen Vor-
prufung des Einzelfalles nach § 7 UVPG festzustellen, ob fur das Vorhaben eine
Umweltvertraglichkeitsprufung als unselbstandiger Teil des Genehmigungsverfah-
rens durchzuflhren ist. Jedoch entfallt diese Vorprifung, da die Antragstellerin ge-
malf} § 7 Absatz 3 UVPG die Durchflihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung
beantragt hat und das Landesamt fur Umwelt — Regionaldezernat Nord, als die zu-
standige Behorde das Entfallen der Vorprufung als zweckmaRig erachtet.

Nach § 7 Absatz 3 Satz 2 UVPG ist daher im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens eine Umweltvertraglichkeitspriifung durchzufiihren. Uber die Zulassigkeit des
Vorhabens ist daher gemaR § 2 Absatz 1 Nummer 1c) der 4. BImSchV in einem

formlichen Genehmigungsverfahren mit Offentlichkeitsbeteiligung zu entscheiden.

Der Vorhabentrager wurde mit Schreiben vom 19. September 2023 gemaR § 2a
der 9. BImSchV und § 15 UVPG von der Genehmigungsbehdrde tber den Unter-
suchungsrahmen fir die Durchfiihrung der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
unterrichtet. Der in den Antragsunterlagen vorzulegende UVP-Bericht soll als
Grundlage fur die Erstellung der behérdlichen Umweltvertraglichkeitsprafung die-
nen. Grundlage dieser Unterrichtung sind die vom Vorhabentrager vorgelegte Sco-
ping-Unterlage vom 16. Juni 2023 als Vorschlag zur Abgrenzung des Untersu-
chungsgebietes und des Untersuchungsrahmens flr die Erstellung des UVP-Be-
richts sowie die Stellungnahmen der beteiligten Behorden dazu. Die Unterrichtung
umfasst Hinweise zum Inhalt, Umfang und zur Detailtiefe der Angaben im UVP-
Bericht.

Auf der Basis der Unterrichtung durch die Genehmigungsbehdrde erstellt der Vor-
habentrager einen UVP-Bericht und reicht diesen zusammen mit den Ubrigen
Planunterlagen ein. Inhalt und Umfang der geforderten Unterlagen richten sich
nach § 4e der 9. BImSchV. Danach waren gemaf § 11 der 9. BImSchV die in ih-
rem Aufgabenbereich beriihrten Behdrden und die Offentlichkeit zu beteiligen. Die
Bekanntmachung des Vorhabens erfolgte am 6. Januar 2025. Die 6ffentliche Aus-
legung der Unterlagen fand vom 13. Januar 2025 bis einschliel3lich 12. Februar
2025 statt. Die Einwendungsfrist endete am 12. Marz 2025. Im Rahmen der Of-
fentlichkeitsbeteiligung wurden keine Einwendungen hinsichtlich des Repowering-
Vorhabens vorgebracht. Auf die Durchfiihrung eines Erorterungstermins wurde ge-
malf § 16 Absatz 4 der 9. BImSchV verzichtet.

Auf dieser Basis waren gemaf § 20 Absatz 1a der 9. BImSchV eine zusammen-
fassende Darstellung der Umweltauswirkungen zu erstellen und eine begriindete
Bewertung der Umweltauswirkungen gemaf § 20 Absatz 1b der 9. BImSchV zu
erarbeiten. Die Bewertung findet bei der im Anschluss an die Umweltvertraglich-
keitsprifung erfolgenden Entscheidung Uber die Zulassigkeit des Vorhabens im
Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge im Sinne des § 4b Absatz 1 Satz 1
der 9. BImSchG nach MaRRgabe der geltenden Gesetze Berlcksichtigung.
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1.2 Zusammenfassenden Darstellung gemafl § 20 Absatz 1a der 9. BImSchV

Die fur die Umweltvertraglichkeitsprifung notwendigen Unterlagen gemal} § 4e
der 9. BImSchV (UVP-Bericht) liegen der Genehmigungsbehdrde vor und wurden
mit den Ubrigen Antragsunterlagen ausgelegt. Der UVP-Bericht enthalt geblndelte
Angaben bezuglich der zu erwartenden Umweltauswirkungen gemaf der Anlage 4
des UVPG und der Schutzguter nach § 1a der 9. BImSchV. Nach § 20 Absatz 1a
der 9. BImSchV hat die Genehmigungsbehoérde die Aufgabe, die Umweltvertrag-
lichkeit zu prufen, indem sie die Umweltbelange zunachst zusammenfassend dar-
stellt. Dabei werden samtliche Umweltauswirkungen so beschrieben, dass sie ge-
buhrend in die Gesamtabwagung einflielen konnen. Zur wirksamen Umweltvor-
sorge schliel3t sich eine nach Umweltanforderungen von Fachgesetzen vorgenom-
mene Bewertung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens gemaf § 20 Absatz
1b der 9. BImSchV an.

Gemal § 2a der 9. BImSchV und § 15 UVPG wurde auf Antrag des Vorhabentra-
gers durch das LfU eine Unterrichtung Uber den Untersuchungsrahmen vorgenom-
men. Die Unterrichtung Uber Inhalt, Umfang und Detailtiefe der Angaben fur den
UVP-Bericht erfolgte mit Schreiben des LfU vom 14. September 2023 auf Grund-
lage der Scoping-Unterlage des Vorhabentragers vom 16. Juni 2023 als Vorschlag
zur Abgrenzung des Untersuchungsgebietes und des Untersuchungsrahmens fur
die Erstellung des UVP-Berichts sowie der Stellungnahmen der Trager offentlicher
Belange.

Untersuchungsraum und Datengrundlage

Gemal § 20 Absatz 1 der 9. BImSchV wird eine zusammenfassende Darstellung
durch die zustandige Behorde erarbeitet. Diese umfasst die Umweltauswirkungen
des Vorhabens, die Merkmale des Vorhabens und des Standorts sowie die Mal3-
nahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen,
vermindert oder ausgeglichen werden sollen. Dies beinhaltet ebenfalls Ersatzmal}-
nahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Land-
schaft. Auf Grundlage des UVP-Berichts gemal} § 4e der 9. BImSchV und unter
Einbeziehung der behdrdlichen Stellungnahmen ist entsprechend § 20 Absatz 1a
der 9. BImSchV eine zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen
erarbeitet worden, wobei die Unterlagen des Vorhabentragers einer kritischen
Uberprifung durch die Genehmigungsbehérde unterzogen wurden.

Die Betrachtung von zulassigkeitsrelevanten Sachverhalten erfolgt auf Basis der
entsprechenden Fachgesetze in eigenstandigen Kapiteln des Genehmigungsbe-
scheides.

Die nachfolgend skizzierten Untersuchungs- und Bewertungsmethoden sowie die
Ergebnisse des UVP-Berichts sind fur die Genehmigungsbehdrde nachvollziehbar
und sachgerecht. Eine ausfuhrliche Beschreibung des methodischen Vorgehens in
der UVP erfolgt in Kapitel 4 des UVP-Berichts. Welche Umweltauswirkungen ein
Vorhaben hat, ist durch Vergleich des Ist-Zustands (Beschreibung der Umwelt und
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ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens) mit dem zu prognostizie-
renden Plan-Zustand zu ermitteln. Vor diesem Hintergrund werden fur die Zwecke
der zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen nachfolgend
schutzgutbezogen die mit dem Vorhaben verbundenen Umweltauswirkungen auf-
gezeigt. Als Basis dient die Beschreibung des Ist-Zustands unter Berucksichtigung
der Vorbelastungen des mafigeblichen Untersuchungsraums (Kapitel 5). Ergan-
zend erfolgen eigene Kartierungen bzw. Erfassungen (z. B. Biotoptypen, Land-
schaftsbild). Die Methodik sieht, soweit fachlich umsetzbar, eine flinfstufige Be-
wertung des Bestands des jeweiligen Schutzgutes vor. Die Bewertungsskala reicht
von ,sehr gering“ Uber ,gering®, ,mittel“ und ,hoch® bis ,sehr hoch® und berucksich-
tigt die Schutzwurdigkeit des jeweiligen Schutzgutes. Dabei werden schutzgutspe-
zifische Bewertungskriterien und ausgewahlte Indikatoren, wie etwa fachgesetzli-
che Vorgaben, herangezogen. Fur die Prognose der Auswirkungen (Kapitel 7)
wird eine schutzgutbezogene Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Aus-
wirkungen vorgenommen (erheblich, nicht erheblich, keine). Diese basieren auf
der Verknipfung der Bestandsbewertung mit den relevanten Wirkfaktoren. Um die
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die jeweiligen Schutzguter so-
weit wie moglich zu minimieren, werden MalRnahmen zur Vermeidung und Redu-
zierung von Beeintrachtigungen dargestellt (Kapitel 8). Kapitel 9 widmet sich den
gemal naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung und im Rahmen des Landschafts-
pflegerischen Begleitplans (LBP) behandelten Ausgleichsmallinahmen sowie der
Ersatzzahlung. Anschlieend werden in den Kapiteln 10 und 11 die gesetzlichen
Vorgaben fur die Natura-2000-Gebiete und des Artenschutzes betrachtet. Zudem
werden die Aspekte Planungsalternativen und Nullvariante sowie mdgliche Kennt-
nislicken thematisiert. Kapitel 14 enthalt die allgemeinverstandliche, nicht techni-
sche Zusammenfassung.

Die Untersuchungsgebiete wurden schutzgutbezogen nach den Vorgaben geman
der Unterrichtung Uber den Untersuchungsrahmen nach § 2a der 9. BImSchV fest-
gelegt. Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes ergab sich aus einer Bilanz
der voraussichtlichen raumlichen Tragweite des Repowering-Vorhabens sowie
aus den Ortlichen Gegebenheiten. Die Grenzziehung orientierte sich dabei an um-
weltschutzfachlichen Kriterien. Dabei wurde beachtet, dass die Auswirkungen auf
die verschiedenen Schutzglter raumlich unterschiedlich weit reichen kénnen.

Folgende Datengrundlagen wurden neben dem UVP-Bericht zum Repowering-
Vorhaben in den Gemeinden Goldelund und Goldebek (GFN mbH (2023a)) fur die
Darstellung und Bewertung der Auswirkungen verwendet:

Projektunterlagen der Antragstellerin:

*  GFN mbH (2023b): Repowering-Vorhaben in den Gemeinden Goldelund und
Goldebek — Landschaftspflegerischer Begleitplan in Verbindung mit dem Nach-
trag vom 28. Januar 2025.

*  GFN mbH (2023c): Repowering-Vorhaben in den Gemeinden Goldelund und
Goldebek — Faunistisches Fachgutachten und Artenschutzrechtliche Prifung
gemal §44 Absatz 1 BNatSchG*.
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* Ingenieurburo fur Akustik Busch GmbH (2023): Schattenwurfprognose — Ge-
plantes Repowering- Vorhaben im Windpark Goldelund.

* Ingenieurburo fur Akustik Busch GmbH (2023): Schalltechnisches Gutachten —
Geplantes Repowering-Vorhaben im Windpark Goldelund/Goldebek.

Fir die Schutzguter wurde unter Berucksichtigung der Vorbelastungen der Um-
weltzustand in den fur sie relevanten Untersuchungsraumen erfasst. Die Ermitt-
lung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen im UVP-Bericht er-
folgte fUr jede schutzgutrelevante Funktion oder jeden Umweltbestandteil auf Ba-
sis der Wirkfaktoren unter Bertcksichtigung der geltenden Ziele des Umweltschut-
zes sowie daraus abgeleiteter Bewertungsmalstabe.

Die entwickelten MaRstabe fur die Erheblichkeit dienen der Berlcksichtigung der
Umweltziele bei der fachplanerischen Einstufung der Erheblichkeit. Fur die fach-
gutachterliche Ermittlung erheblicher Umweltauswirkungen bei solchen UVP-Krite-
rien und Umweltauswirkungen, fur die Erheblichkeitsschwellen nicht bereits auf
der Grundlage von Zulassigkeitskriterien abgeleitet werden kénnen, wird ein me-
thodisches Vorgehen in Anlehnung an die sogenannte verbal-argumentative Be-
wertungsmethode genutzt.

Die Beschreibung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgt anhand lokali-
sierter Konflikte und der Darstellung von Konfliktbereichen. Wirkfaktoren, die ge-
eignet sind Erheblichkeitsschwellen mit erheblichen Umweltauswirkungen zu tan-
gieren, werden identifiziert. Dabei wird berlcksichtigt, inwieweit Umweltauswirkun-
gen bezogen auf das jeweilige UVP-Schutzgut durch Merkmale des Vorhabens o-
der des Standortes sowie durch Mallhahmen ausgeschlossen oder vermindert
werden kdnnen.

Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt auf Basis der ermittelten Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge.
Nachfolgend werden die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf
die in § 1a der 9. BImSchV genannten Schutzguter einschliellich der Wechselwir-
kungen beschrieben. Zuvor werden die Schutzguter in ihrem Bestand dargestellt.

Vorgaben der Raumordnung

Regionalplan fiir den Planungsraum V

Im Dezember 2020 wurde das Thema Wind an Land im Regionalplan neu gere-
gelt. Die geplanten WKA liegen im Windvorranggebiet PR1_NFL_069 (MILIG-SH
2020) und entsprechen den Zielen der Raumordnung. Sie befinden sich aul3erhalb
der Tabukriterien, mit Ausnahme der Abstande zu Siedlungen und Biotopachsen,
wo bereits Bestands-WKA existieren, die abgebaut werden. Das Vorhaben wird
als landlicher Raum im Regionalplan dargestellt, ohne Darstellungen, die der
Windenergienutzung entgegenstehen.
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Landschaftsrahmenplan fiir den Planungsraum |

Zwei geplante WKA liegen in der Verbundachse ,Goldebeker Muhlenstrom®. Eine
Beeintrachtigung durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten. Die Linnau, ein Vor-
rangflieRgewasser und Teil eines FFH-Gebiets, bleibt unberthrt. Westlich grenzt
ein Landschaftsschutzgebiet an, das ebenfalls nicht beeintrachtigt wird. Klimasen-
sitive Boden nordlich und westlich werden ebenfalls durch das Vorhaben nicht tan-
giert. Die Darstellungen im Landschaftsrahmenplan stellen der Windkraftnutzung
keine Hindernisse entgegen.

Sonstige raumordnerische Vorgaben

Die Flachen im Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein (MUNF-SH 1999) sind
als Raum fur naturvertragliche oder naturnahe Nutzung ausgewiesen, mit beson-
derer Berucksichtigung der Landschaftsfunktionen als Erholungsraum. Die Land-
schaftsplane zeigen die WKA-Standorte und Riuckbauanlagen Uberwiegend auf
Frischwiesen, Weiden und Grunland, wobei 0kologische Aufwertungen angestrebt
werden. Die Flachennutzungsplane der Gemeinden Goldelund und Goldebek
kennzeichnen die Vorhabenflachen als landwirtschaftlich und fur Windkraft geeig-
net, wobei fur potenzielle Windkraftanlagen eine Hohenbegrenzung von 100 Meter
benannt ist. Im laufenden Flachennutzungsplanverfahren sollen diese Begrenzun-
gen aufgehoben werden. Naturschutzmafnahmen sind nicht direkt betroffen, je-
doch gibt es im Umfeld verschiedene Naturschutzflachen, wie zum Beispiel natur-
schutzfachliche Ausgleichs- und Ersatzflachen.

1.2.1  Darstellung der Umwelt anhand der betrachteten Schutzgiter (Bestand)
Schutzgut Mensch und seine Gesundheit

Standort und Wohnnutzung

Der Betrachtungsraum umfasst die Gemeinden Goldelund (rund 400 Einwohner),
Goldebek (rund 370 Einwohner), Lindewitt (rund 1.970 Einwohner, 136 Meter Ent-
fernung zum Vorhaben), Joldelund (rund 760 Einwohner, 1.985 Meter Entfernung)
und Enge-Sande (rund 1.130 Einwohner, 2.965 Meter Entfernung) (Statistikamt
Nord 2021). Das Vorhaben befindet sich zwischen den Ortslagen Goldelund im
Siudwesten (rund 850 Meter), Riesbriek im Nordwesten (rund 1,1 Kilometer),
Goldebek im Sudosten (rund 1,2 Kilometer) und Ostlinnau im Nordosten (rund 3,3
Kilometer). Der 800-Meter-Pufferbereich der Ortslage Goldelund (110 Wohnge-
baude) grenzt sudlich an das Vorhaben. In der Umgebung befinden sich mehrere
Einzelhofanlagen, das nachste Wohngebaude liegt rund 600 Meter westlich zur
Neubau-WKA 52-02, ein weiteres rund 750 Meter zur Neubau-WKA 52-05. Das
nachste Haus zur Neubau-WKA 52-03 befindet sich westlich in etwa 1.050 Metern
Entfernung. Im Regionalplan (IM-SH 2002) ist das Gebiet als Iandlicher Raum au-
Rerhalb zusammenhangender Siedlungsgebiete klassifiziert. Aufgrund der gerin-
gen Siedlungsdichte wird die Bedeutung der Flache fir die Wohn- und Wohnum-
feldfunktion als gering eingeschatzt.
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Erholungs- und Freizeitfunktion

Gemal Regionalplan weist das Untersuchungsgebiet keine besondere Bedeutung
fur Tourismus und Erholung auf. In den értlichen Landschaftsplanen der umliegen-
den Gemeinde werden jedoch die dortigen Potenziale der Naherholung herausge-
stellt. So wird im Landschaftsplan der Gemeinde Goldebek auf das Wegenetz fur
Radfahrer wie auch die Biotopstrukturen hingewiesen. In Goldebek befinden sich
verschiedene Freizeiteinrichtungen wie u. a. ein Museum, ein Spielplatz, ein Grill-
platz.

Der Landschaftsplan der Gemeinde Lindewitt hebt insbesondere das Waldgebiet
Lindewitter Holz mit Wanderwegen und Trimmpfad hervor.

Schall

Um die Larmsituation zu analysieren, wurde ein schalltechnisches Gutachten (In-
genieurburo fur Akustik Busch, 2023) erstellt. Dabei wurden insgesamt 15 Immis-
sionsorte (10) untersucht. Als Vorbelastung wurden im Einwirkungsbereich beste-
hende Windkraftanlagen, Klein-WKA sowie Blockheizkraftwerke von Biogasanla-
gen berlcksichtigt. Bei den Berechnungen wurden sowohl die Vorbelastung im ak-
tuellen Zustand als auch unter Bertcksichtigung des Ruckbaus vorhandener WKA
betrachtet. Die Berechnungen ergaben, dass der Immissionsrichtwert der TA Larm
in der Nacht am Immissionsort IO 3s bereits durch die obere Vertrauensbereichs-
grenze der Vorbelastung unter Einbeziehung der fur den Rickbau vorgesehenen
WKA Uberschritten werden kann.

Schattenwurf

Im Falle des Schattenwurfs wurden die Bestandsanlagen im Umfeld des
Repowering-Vorhabens mit in die Berechnungen der Schattenwurfprognose (Inge-
nieurburo flr Akustik Busch, 2023) einbezogen. Die Berechnungen fir insgesamt
240 Immissionsorte zeigen, dass der astronomisch maximal mdgliche Schatten-
wurf an 16 Immissionsorten (10 28, 40 bis 44, 47 bis 49, 90 bis 93, 101, 116 bis
127) mit einer zulassigen Beschattungsdauer von 30 Stunden pro Jahr durch die
bestehende Vorbelastung (ohne abzubauende WKA) bereits tberschritten wird.
An den Immissionsorten IO 89 und IO 94 ist diese sogar vollstandig ausgeschopft.
Weiterhin zeigt die Vorbelastung an, dass es an den 23 Immissionsorten (10 15
bis 24, 28, 40 bis 44, 91, 119 bis 121 und 123 bis 125) zu einer Uberschreitung
der zulassigen taglichen Beschattungsdauer von 30 Minuten fuhren kann. Zudem
kann der zulassige Wert am Immissionsort |0 122 voll ausgeschopft werden.

Gefahrenkennzeichnungen

Bezogen auf die Gefahrenkennzeichnungen, wie Befeuerung, ist festzuhalten,
dass im Untersuchungsraum bereits durch die Bestandsanlagen sowie den be-
nachbarten Windpark eine entsprechende Vorbelastung durch Gefahrenkenn-
zeichnungen existiert.
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Pflanzen und biologische Vielfalt

Im Eingriffsbereich des Repowering-Vorhabens sowie in einem Umfeld von 200
Metern wurden die Flachennutzung und die Biotoptypen einschlielich faunistisch
relevanter Strukturen vom Gutachter in Abstimmung mit dem LfU-SH durch 6rtli-
che Erhebungen am 30. Marz., 5. April. und 12. Juli 2023 erfasst (Gesellschaft fur
Freilandokologie und Naturschutzplanung mbH, 2023). Zudem wurde im Betrach-
tungsraum von einem 500-Meter-Umfeld in einer Ubersichtsbegehung am 28.
Marz 2023 die Habitatausstattung und Potenzialabschatzung fur die relevanten Ar-
tengruppen ermittelt.

Das Untersuchungsgebiet wird grofdtenteils intensiv landwirtschaftlich genutzt. Da-
bei handelt es sich sowohl um intensiv bewirtschaftete Ackerflachen als auch um
artenarmes Wirtschaftsgrinland. Weiterhin wurde mafiig artenreiches Wirtschafts-
grunland angetroffen. Das Gebiet ist durch 10 bestehende WKA gepragt. In den
Randbereichen der Zuwegungen kommen teilweise Ruderalfluren vor.

Die landwirtschaftlichen Flachen werden in der Regel von nach § 30 BNatSchG
geschuitzten Knicks und teilweise von typischen Feldhecken und diversen Typen
von Binnengewassern, darunter sonstige Graben, Graben ohne regelmaliige Was-
serfuhrung und einem Bach mit Regelprofil ohne technische Uferbebauung be-
grenzt. In den Knicks dominieren Uberwiegend heimische Gehdlzarten.

Im Norden des Gebiets flie3t der Goldebeker Muhlenstrom hindurch. An der nord-
Ostlichen Grenze befindet sich ein naturbelassenes lineares Gewasser, das von
Gehdlzen gesaumt ist. Eine Strale wird teilweise von einem Knickwall ohne Ge-
holze begleitet, der als nach § 30 BNatSchG geschutzter Biotoptyp gilt. Innerhalb
des Gebietes verlaufen mehrere teilweise versiegelte und wenige vollstandig ver-
siegelte Verkehrsflachen, gelegentlich begleitet von Strallenbegleitgriin. Natur-
nahe oder artenreiche Bestande sind nicht Teil des Gebietes.

Insgesamt ist die Bedeutung des Gebietes als Standort fur seltene oder ge-
schutzte Pflanzen aufgrund der intensiven Nutzung als Grinland- und Ackerfla-
chen als gering bis mittel einzustufen. Allerdings sind die Gehdlze, die Knicks, das
Stillgewasser und die naturnahen linearen Gewasser als hoherwertig einzustufen.

Hinsichtlich der Diversitat ist gleichfalls festzustellen, dass das Vorhabengebiet
durch eine intensive Landnutzung mit drtlichen und linearen Strukturen dominiert
wird. Es ist von einer durchschnittlichen Diversitat an Arten- und Lebensraumen
sowie der genetischen Vielfalt bei gleichfalls mittlerer biologischer Interaktion aus-
zugehen.

Schutzgebiete

Innerhalb des Plangebietes und im Umkreis von rund einem Kilometer befinden
sich keine Schutzgebiete. Das nachstgelegene Schutzgebiet des Netzes Natura-
2000 ist das FFH-Gebiet DE 1219-391 ,Gewasser des Bongsieler Kanal-Sys-
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tems®, in 980 Metern Entfernung. Beeintrachtigungen durch das Repowering-Vor-
haben konnen aufgrund der grof3en Entfernung ausgeschlossen werden. Westlich
des Windvorranggebiets liegt das Landschaftsschutzgebiet ,Geest- und Marsch-
landschaften der Soholmer Au“. Die nachstgelegenen Neubau-WKA-Standorte
sind etwa 120 Meter entfernt, sodass keine Beeintrachtigungen erwartet werden.
Andere nationale Schutzgebiete befinden sich Uber 3 Kilometer entfernt, wodurch
ebenfalls keine Beeintrachtigungen anzunehmen sind.

Der Standort der WKA 52-01 umfasst etwa 417 Quadratmeter fur das Fundament
und zusatzliche Flachen fur temporare und dauerhafte Zuwegungen innerhalb der
Verbundachse ,,Goldebeker Muhlenstrom®. Auch die Zuwegung von WKA 52-02
verlauft teilweise in dieser Achse. Im Stden von Goldebek sollen Nasswiesen und
Sukzessionsflachen entwickelt sowie der Goldebeker Muhlenstrom naturnah um-
gestaltet werden. Nordlich von Goldebek ist die Entwicklung naturnaher Uferberei-
che und die FlieRgewasserregeneration geplant. Innerhalb der Verbundachse be-
finden sich derzeit drei Anlagen (R1, R2 und R10), die rickgebaut werden sollen,
wodurch etwa 3.900 Quadratmeter Flache im Bereich der Verbundachse freiwer-
den. Die neuen WKA-Standorte liegen auRerhalb des Talraumes und greifen nicht
direkt in den Goldebeker Muhlenstrom oder die Uferbereiche ein. Der Bau und Be-
trieb der geplanten WKA steht daher den Entwicklungszielen des Gebietes nicht
entgegen.

Weitere Schwerpunktbereiche und Verbundachsen des Biotopverbundsystems
Schleswig-Holsteins liegen in mehr als 800 Metern Entfernung, so dass Beein-
trachtigungen ausgeschlossen werden kdnnen.

Tiere und biologische Vielfalt

Die Vorhabentragerin hat in den Antragsunterlagen hinsichtlich der in den artspe-
zifischen Betrachtungsraumen relevanten Tierarten eine ausfihrliche Bestands-
darstellung und Bewertung vorgenommen (Kapitel 4, Faunistisches Fachgutach-
ten und Artenschutzrechtliche Prifung gemaf § 44 Absatz 1 BNatSchG). Die Er-
fassung schlief3t ein Horstkartierung (Gesellschaft fir Freilandékologie und Natur-
schutzplanung mbH, 2022) mit ein, bei der alle Gehdlze im 1,5 Kilometer-Radius
nach Nistplatzen windkraftrelevanter Grol3vogelarten untersucht worden sind. Da-
bei wurden auch potenziell geeignete Bruthabitate fir die Rohr- und Wiesenweihe
erfasst. Methodische Details und detaillierte Ergebnisse sind dem Gutachten
.Faunistisches Fachgutachten und Artenschutzrechtliche Prifung gemaf § 44 Ab-
satz 1 BNatSchG* (Gesellschaft fur Freilanddkologie und Naturschutzplanung
mbH, 2023c) zu entnehmen.

Zusammenfassend stellt sich die Bestandssituation wie folgt dar.

Fledermause: Zwar dominieren im Untersuchungsgebiet intensiv genutzte Acker-
und Grunlandflachen, aufgrund der Habitatausstattung sowie der potenziellen
Quartierstrukturen kann jedoch trotz fehlender wasserfuhrender Kleingewasser
eine zeitweise hohe Bedeutung als Lebensraum fur lokale Fledermause nicht aus-
geschlossen werden. Im Sinne einer Worst-Case-Annahme kann fir migrierende
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Fledermause aufgrund der strukturellen Parameter ebenfalls von einer hohen Be-
deutung ausgegangen werden.

Haselmaus: Das Vorhabengebiet befindet sich abseits des Verbreitungsgebiets
der Haselmaus. Daher ist nicht mit einem Vorkommen zu rechnen.

Reptilien: Aufgrund der fehlenden Habitate kann die Bedeutung des Betrachtungs-
raums als Lebensraum von Reptilien als gering eingestuft werden.

Amphibien: In der intensiv genutzten Agrarlandschaft sind vereinzelt Gewasser
(wasserfihrende Graben) sowie lineare Gehdlze mittlerer Auspragung vorhanden.
Daher ist fur Amphibien die Bedeutung als Lebensraum als mittel einzustufen.

Brutvogel: Angesichts der intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flachen ist im
Gebiet nur mit einer geringen Brutdichte der wertgebenden Arten zu rechnen. Ins-
gesamt ist daher von einer mittleren Bedeutung des Betrachtungsraums als Brut-
vogelhabitat auszugehen.

Grolvogel: Die geplante WKA 52-03 liegt in der Nahe eines Wiesenweihenbrut-
platzes, nur 265 Meter entfernt innerhalb der 400-Meter-Zone. In einer 2022
durchgefuhrten Raumnutzungsuntersuchung wurde festgestellt, dass der Gefah-
renbereich (Standorte der Anlagen plus 200 Meter und Rotorradius) fur das dort
ansassige Wiesenweihenpaar von hoher Bedeutung ist. Fir den Seeadler wurde
diesem Bereich eine mittlere Bedeutung zugeschrieben. Andere Grolvogelarten
haben laut vorliegenden Daten nur eine geringe Bedeutung im Gefahrenbereich.

Zug- und Rastvogel: Der Betrachtungsraum liegt auf3erhalb von Gebieten mit be-
sonderer Bedeutung fir den Vogelzug und Rastgebieten. Die avifaunistischen Un-
tersuchungen wie auch die Datenrecherchen ergaben zudem keine Hinweise auf
einen bedeutenden Rastplatz oder Nahrungsflachen.

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung wurde ein Ameisenhaufen der Gattung For-
mica gefunden. Weitere Vorkommen der Art im Eingriffsbereich der WKA 52-02
sind potenziell moglich. Andere Tierarten und -gruppen, die etwa bei der Arten-
schutzprufung prufrelevant sind, kommen entweder nicht im Betrachtungsraum vor
oder es ist keine direkte Betroffenheit ableitbar.

Die biologische Vielfalt der Windfarmflachen wird vom Gutachter des UVP-Berich-
tes (Gesellschaft fur Freilanddkologie und Naturschutzplanung mbH, 2023a) als
insgesamt mittelmafig eingestuft. Dies betrifft sowohl die genetische Vielfalt als
auch die Vielfalt der Arten und Okosysteme. Der Bereich weist eine durchschnittli-
che Anzahl von Arten und Lebensraumen auf und die biologischen Interaktionen
wie Nahrungsnetze und Symbiosen sind ebenfalls als mittel eingestuft.

Boden und Flache

Im Untersuchungsgebiet dominieren die Bodentypen ,Gley-Podsol mit Gley und
Podsol“ (Bodenubersichtskarte flr Schleswig-Holstein, LLUR-SH 2017). Zwar sind
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generell die Boden des Bodentyps Gley unter einem Grundwassereinfluss ent-
standen, die dortigen Bodengesellschaften weisen aktuell aber keinen dominanten
Wassereinfluss auf. Die Flachen werden intensiv landwirtschaftlich genutzt und
sind daher durch Entwasserung und Verdichtung Uberpragt.

Zur Vorbelastung durch Bodenversiegelung gehoren Anlagen der Verkehrsinfra-
struktur, der vorhandene Windpark mit einem Netz aus teilversiegelten Wegen der
Ruckbau- und Bestandsanlagen sowie den landwirtschaftlichen Gebauden. Die
versiegelten Flachen fihren aufgrund von Stérungen des Bodenaufbaus und stoff-
lichen Eintragen zu verminderten Bodenfunktionen.

In dem UVP-Bericht (Gesellschaft fur Freilanddkologie und Naturschutzplanung
mbH, 2023a) werden die versiegelten Flachen im Untersuchungsgebiet quantifi-
ziert. Demnach sind im direkten Umfeld der Windfarm bereits etwa 1,42 Hektar

voll- und 3,07 Hektar teilversiegelte Verkehrsflachen vorhanden.

Wasser

Das Umfeld des Vorhabens ist gepragt von zahlreichen Entwasserungsgraben, die
landwirtschaftliche Flachen strukturieren und vom Wasser- und Bodenverband
Goldebek gepflegt werden. Dort gibt es mehrere nattirliche FlieRgewasser, darun-
ter der Goldebeker Muhlenstrom, etwa 120 Meter noérdlich, und die Linnau, etwa
900 Meter nordlich des Standortes. Stehende Gewasser sind rar; das nachste ist
etwa 1,2 Kilometer westlich gelegen. Der Grundwasserkorper ,Arlau/Bongsieler
Kanal — Geest® weist lokale Grundwasserflurabstande von 8 bis 13 Dezimeter un-
ter Flur auf. Das Projektgebiet liegt aulRerhalb von Trinkwasserschutz- und Hoch-
wasserrisikogebieten. Aufgrund der zahlreichen naturlichen Oberflachengewasser
ist das Gebiet fur das Schutzgut Wasser von mittlerer bis hoher Bedeutung.

Klima und Luft

Das Vorhabengebiet befindet sich im maritim beeinflussten Klimabereich der
Nordsee. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge liegt bei etwa 900 Millimeter
pro Jahr, die mittlere Jahrestemperatur ist mit rund 10 Grad Celsius angegeben
(Deutscher Wetterdienst Station Schleswig, 2023). Insgesamt handelt es sich um
ein gemaligtes, feucht temperiertes, maritimes Klima. Das Vorhaben befindet sich
rund 22 Kilometer Ostlich der Nordseekuste. Der Seeluft wird aufgrund des hohen
Gehaltes an Salz, Jod, Magnesium und Spurenelementen sowie geringerer
Schadstoff-, Keim- und Pollenlast eine heilende Wirkung beigemessen.

Landschaft

Die Erfassung und Beurteilung der Ist-Situation erfolgte fir den Untersuchungs-
raum im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Gesellschaft fur
Freilandokologie und Naturschutzplanung mbH 2023 erganzt 28. Marz 2024) in
Form einer Landschaftsbildanalyse, die auf Bewertungen des Gutachters wie auch
die Zuordnung nach Landeserlass ,Anwendung der naturschutzrechtlichen Ein-
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griffsregelung bei Windkraftanlagen® vom 19. Dezember 2017 beruht. Die Be-
schreibung des Landschaftsbildes erfolgt anhand der naturraum-typischen Eigen-
art. Dabei werden vom Gutachter insbesondere die Kriterien Vielfalt (Relief und
Strukturierung), Eigenart (Landschaftscharakter und Einsehbarkeit) und Naturnahe
(naturnahe Elemente, Vorbelastungen, Erholungseignung) der Landschaft erfasst.
Landschaften, die aufgrund von Sichtverschattungen nur eine geringe oder keine
Empfindlichkeit gegenltber den vorhabenbedingten visuellen Belastungen aufwei-
sen, werden gesondert gekennzeichnet. Weiterhin werden Vorbelastung im Land-
schaftsbild erfasst (wie vorhandene Windkraftanlagen).

Im Betrachtungsraum werden die folgenden Raumeinheiten unterschieden:
Raumeinheit 1: Kulturlandschaft

Raumeinheit 2: Grinlandgepragte Landschaft

Raumeinheit 3: Waldbereiche

Die Raumeinheit 1 erstreckt sich uber Gebiete im Norden und einen Grol3teil des
sudlichen Betrachtungsbereichs. Sie ist gepragt von einem flachen bis flachhtgeli-
gem Gelande, das durch Knicks und Graben gegliedert ist. Die Flachen werden
hauptsachlich intensiv fur Ackerbau und Griinland verwendet, wobei einzelne
Feldgehdlze das visuelle Bild der Landschaft bereichern. Aufgrund der intensiven
Nutzung und der durchschnittlichen Strukturvielfalt wird das Landschaftsbild dieser
Raumeinheit als mittel bewertet. Im Einflussbereich von bestehenden Anlagen und
einer Freileitung im Norden wird der Landschaftsbildwert jedoch als gering einge-
stuft.

Die Raumeinheit 2 ist durch Grunlandflachen gepragt, die den zentralen und nérd-
lichen Bereich des Gebiets umfasst. Dieser Bereich umfasst die Niederung mit
den Oberflachengewassern Linnau, Goldebeker Muhlenstrom und Beerbek. Im
Norden wird die Raumeinheit vor allem durch den Lauf der Linnau gepragt, die
von einer schmalen Niederung umgeben ist. Die gewasserbegleitende Vegetation
verleiht dem Gebiet eine naturnahe Ausstrahlung. Auch die Ubrigen Teile der
Raumeinheit zeichnen sich durch offene Niederungsgebiete entlang der linearen
Gewasser aus. Es Uberwiegt eine intensive Grunlandnutzung. Wobei die Bewei-
dung mit Schafen und Rinder hervorzuheben ist. Diese Raumeinheit ist charakte-
ristisch fur den Naturraum der Schleswiger Vorgeest. Aufgrund der spurbaren Na-
turnahe und hohen Strukturvielfalt wird das Landschaftsbild hoch bewertet. Im Ein-
flussbereich bestehender Anlagen wird der Wert des Landschaftsbildes jedoch auf
mittel gesenkt.

In der Raumeinheit 3 des Untersuchungsgebiets gibt es nur wenige Waldflachen,
Uberwiegend mit Nadelgehdlzen im nérdlichen Teil. Es fehlen gréliere zusammen-
hangende Walder. Diese Waldgebiete wirken naturnah, auch wenn sie forstwirt-
schaftlich genutzt oder nicht mit typischen Gehdlzen bestiickt sind. Das Land-
schaftserlebnis ist intensiv, da stérende Gerausche und Strukturen ausgeblendet
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werden. Die Sicht ist weitgehend verschattet. Die Eigenart und die naturnahe Wir-
kung der Waldflachen sind daher als sehr hoch zu bewerten.

Kultur- und sonstige Sachguter

Innerhalb des Betrachtungsraumes liegen nach Auswertung der Baudenkmalliste
Schleswig-Holsteins und Angaben des Archaologischen Landesamtes SH keine in
der Denkmalliste eingetragenen Denkmale, wie Kirchen oder andere weit wir-
kende Baudenkmale, vor.

Im Umfeld des Repowering-Vorhabens liegen einige archaologische Interessenge-
biete. Im Windpark selbst befindet sich ein kleines Interessengebiet. Dabei handelt
es sich gemal § 12 Absatz 2 Ziffer 6 Denkmalschutzgesetz um Stellen, von denen
bekannt ist oder zu vermuten ist, dass sich dort archaologische Kulturdenkmale
befinden kénnen. Zwei der geplanten Anlagen (WKA 52-01 und 52-02) sowie drei
Ruckbauanlagen befinden sich innerhalb eines archaologischen Interessenge-
biets. Dieses Gebiet zeichnet sich durch moorige Niederungen entlang des
Goldebeker Mihlenstroms aus, die ein hohes Potenzial fur steinzeitliche Fundstel-
len und den Erhalt organischer Artefakte bieten. Ostlich des Projekts liegt ein wei-
teres Interessengebiet mit moorigen Niederungen, die potenziell steinzeitliche
Siedlungen und eisenzeitliche Verhuttungsplatze beherbergen. Rund 300 Meter
nordwestlich des Vorhabens ist ein Bereich mit steinzeitlichen Geratefunden und
Verdacht auf eine unbekannte Siedlung verzeichnet. Zudem gibt es weitere Inte-
ressengebiete mit verstreuten Funden oder Einzelfunden von jungsteinzeitlichen
Siedlungen auf Sandkuppen und in Niederungen im Untersuchungsraum. Auf-
grund der vielen Bodendenkmale im Gebiet wird die Bedeutung fur den Schutz
dieser Denkmale als mittel eingestuft.

1.2.2 Beschreibung der Auswirkungen des Repowering-Vorhabens auf die jeweiligen
Schutzguter unter Berticksichtigung von Merkmalen des Vorhabens, mit denen er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzguter vermieden, vermindert o-
der ausgeglichen werden

Mensch
Baubedingte Auswirkungen

Durch die Bauarbeiten und den Ruckbau von Bestandsanlagen entstehen vo-
rubergehende Beeintrachtigungen fir Anwohner und Erholungssuchende. Dazu
zahlen Larmemissionen durch Baufahrzeuge, baubedingte Erschutterungen, opti-
sche Beeintrachtigungen, Schadstoff- und Staubimmissionen sowie Einschrankun-
gen aufgrund des Baustellenverkehrs.

Die Bauarbeiten, die sich auf wenige Wochen beschranken, betreffen Flachen in
unmittelbarer Nahe zu den WKA-Standorten. Rechtliche Vorgaben, wie Mindest-
abstande zu Siedlungsbereichen und Schutzmallnahmen gegen Baularm, mildern
die Auswirkungen. Fur Erholungssuchende wird eine eingeschrankte Verweilzeit in
Nahe der Baustellen angenommen.
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Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen:

Schall

Bei der Planung der finf WKA des Blrgerwindpark Veer Dorper sind bestehende
WKA etwa in Goldelund oder Lindewitt-Sillerup als Vorbelastung zu berlcksichti-
gen. Hinzu kommen noch einige Blockheizkraftwerke sowie eine Kleinwindkraftan-
lage. Hinsichtlich der Auswirkungen durch Schall wurde von der Vorhabentragerin
eine schalltechnische Untersuchung vorgelegt (Ingenieurbiro fur Akustik Busch,
2023). Es gilt nachzuweisen, dass die Anforderungen der TA Larm unter Bertck-
sichtigung der LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen,
des Erlasses des Ministeriums fur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur
und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein (MELUND) unter Anwendung
des §16b des BImSchG eingehalten werden.

Dabei sind insbesondere die nachtlichen Immissionsrichtwerte von 40 bzw. 45
dB(A) an den relevanten Immissionsorten einzuhalten. Zudem ist sicherzustellen,
dass an dem bereits vorbelasteten Immissionsorten keine Verschlechterung durch
die beantragten WKA eintritt. Dies ist der Fall, wenn die Zusatzbelastungen der
einzelnen Neuerrichtungen um mindestens 12 dB(A) unter dem nachtlichen Richt-
wert der betroffenen Immissionsorte liegen. Sie sind gemafR Erlass des MELUND
vom 31. Januar 2018 als nicht relevant zu bewerten und gehen daher nicht in die
Berechnung ein.

Die Berechnungen an 15 Immissionsorten zeigen, dass die Immissionsrichtwerte
der TA Larm nachts am Immissionsort 10 3s durch die obere Vertrauensbereichs-
grenze der Vorbelastung mit Berlcksichtigung der fir den Riuckbau vorgesehenen
WKA Uberschritten werden kdnnen. Bei nachtlichem Betrieb der geplanten WKA
mit maximal zulassigen Schallleistungspegeln (Lw,max) zwischen 103,9 dB(A) und
107,2 dB(A) werden durch die obere Vertrauensbereichsgrenze der Gesamtbelas-
tung die Immissionsrichtwerte am Immissionsort IO 3s weiterhin Uberschritten und
an den ubrigen Immissionsorten eingehalten bzw. unterschritten.

Am Immissionsort IO 3s liegen die Immissionsbeitrage der geplanten WKA stets
mindestens 1,0 dB unter dem Immissionsbeitrag der fir den Rickbau vorgesehe-
nen WKA. Somit sind die funf geplanten WKA bei Nachtbetrieb mit den genannten
maximal zulassigen Schallleistungspegeln gemafl TA Larm, den LAI-Hinweisen
und dem Erlass des MELUND unter Anwendung von § 16b BImSchG genehmi-
gungsfahig.

Ein Vergleich der Immissionssituationen vor und nach dem geplanten
Repowering-Vorhaben zeigt Verbesserungen an den Immissionsorten 10 1, 10 3s,
IO 4 sowie 10 10 bis 10 12. Hingegen verschlechtern sich die Immissionswerte an
den Orten 10 2 bis 10 30, 10 5 bis 10 9 und 10 13 bis 10 15 um mindestens 1 dB.

Tagsuber befinden sich bei Betrieb der geplanten WKA keine Immissionsorte im
Einwirkungsbereich der Anlage. Die geplanten WKA kénnen aus schalltechnischer
Sicht damit tagsuber ohne Leistungsbeschrankung betrieben werden.
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Tieffrequente Gerausche konnen nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden, sind
aber bei Anlagen, die dem Stand der Technik entsprechen, nicht zu erwarten. Ge-
malf den LAI-Hinweise kann davon ausgegangen werden, dass die tieffrequenten
Gerausche von WKA auch im Nahbereich bei Abstanden zwischen 150 Metern
und 300 Metern deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen
liegt. In der naheren Umgebung des Vorhabens liegen mehrere Einzelhofanlagen.
Das nachste Wohngebaude liegt westlich in rund 600 Metern Entfernung zur Neu-
bau-WKA 52-02. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand, sind daher Gesundheits-
schaden und erhebliche Belastigungen nicht zu erwarten.

Schattenwurf

Zur Beurteilung der Auswirkungen durch Schattenwurf wurde eine Schattenwurf-
prognose vorgelegt (Ingenieurburo fur Akustik Busch, 2023). Die Schattenwurf-
prognose trifft Aussagen fir insgesamt 240 Immissionsorte (10) im Wirkungsbe-
reich des Vorhabens. Als Vorbelastung wurden die bestehenden WKA im Einwir-
kungsbereich der geplanten WKA berlcksichtigt.

Die Berechnungen zeigen, dass der astronomisch maximal mdgliche Schattenwurf
an den Immissionsorten 10 28, 40 bis 44, 47 bis 49, 90 bis 93, 101, 116 bis 127
die zulassige Beschattungsdauer von 30 Stunden pro Jahr bereits durch die Vor-
belastung (ohne abzubauende WKA) Uberschritten werden kann und an den Im-
missionsorten 10 89 und 10 94 vollstandig ausgeschopft werden kann. Durch die
geplanten WKA erhdhen sich teilweise die Beschattungsdauern, was zusatzliche
Uberschreitungen an 101 Immissionsorten (u. a. 10 2, 8 bis 13, 15 bis 27, 29 bis
34, 45 bis 46, 50 bis 70, 72, 73, 80 bis 89, 94 bis 100, 102 bis 115, 128, 129, 175
bis 177, 191, 194 bis 199 und 212 bis 218) zur Folge haben kann. An den Ubrigen
Immissionsorten wird die zulassige Beschattungsdauer pro Tag eingehalten oder
unterschritten.

An den 10 15 bis 24, 28, 40 bis 44, 91, 119 bis 121 und 123 bis 125 kann die zu-
l&ssige tagliche Beschattungsdauer von 30 Minuten pro Tag bereits durch die Vor-
belastung (ohne abzubauende WKA) tberschritten und am 10 122 voll ausge-
schopft werden. Aufgrund der Zusatzbelastung durch die geplanten WKA erhéhen
sich teilweise die Beschattungszeiten an den Immissionsorten. Zuséatzliche Uber-
schreitungen kdnnen an den Immissionsorten 10 2, 10 5 bis IO 14, 10 25 bis IO
27,10 29 bis 10 37, 10 45 bis |10 72, 10 82 bis 10 90, 10 93 bis 10 118, 10 122, 10
126 bis 10 129, 10 175 bis 10 179, 10 181, 10 188 bis 10 199, 10 204 bis 10 210,
1O 213 und IO 215 bis 10 217 eintreten. An den anderen Immissionsorten wird die
zulassigen Beschattungsdauer pro Tag durch die Gesamtbeurteilung unterschrit-
ten bzw. eingehalten.

Weitere Berechnungen zeigten, dass sich die Immissionssituation durch das ge-
plante Repowering-Vorhaben an einigen der maf3geblichen Immissionspunkte
uberwiegend verschlechtern kann und an einigen Immissionsorten unverandert ist.
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Bei den Immissionsorten, an denen die zulassige Beschattungsdauer bereits
durch die Vorbelastung Uberschritten bzw. vollig ausgeschopft ist, durfen die ge-
planten WKA keine zusatzlichen Beschattungen verursachen. Bei allen Ubrigen
Immissionsorten, die zukunftig innerhalb der 30 Minuten- bzw. 30 Stunden-Isoli-
nien des Schattenwurfgutachtens liegen, also rechnerische Uberschreitungen
durch die Planungen aufweisen, sind die Beurteilungswerte einzuhalten. Fir beide
Falle sind die Anlagen mit einer Abschaltautomatik zu versehen, um zu gewahr-
leisten, dass die Beschattungsdauern aufsummiert nicht die Beurteilungswerte
ubersteigen.

Eiswurf

Die Risikoanalyse (Fluid & Energy Engineering, 2024) untersucht die Gefahrdung
durch Eiswurf und Eisfall an der Kreisstralde K74. Dank vorhandener Eis-Erken-
nungssysteme kann der Betrieb bei gefahrlichem Eisansatz verhindert werden.
Das System erkennt Eisbildung an Rotorblattern und aktiviert gezielte Maflinah-
men (Stillstand der WKA, Rotorblattheizung). Eine Gefahrdung durch Eiswurf wird
somit ausgeschlossen.

Auch das Personenrisiko durch Eisfall wurde gepruft. Fur die Kreisstralle K74
ergaben sich vernachlassigbare Risiken, sodass keine zusatzlichen Schutzmal}-
nahmen erforderlich sind.

Vertikale Strukturen

WKA werden als vertikale Fremdstrukturen wahrgenommen und kénnen Wohn-
und Erholungsqualitaten beeintrachtigen. Laut Rechtslage tritt eine optisch be-
drangende Wirkung auf, wenn der Abstand zur Wohnbebauung unter der zweifa-
chen Gesamthdhe der Anlagen liegt, wahrend bei einem Abstand der dreifachen
Gesamthohe keine solche Wirkung mehr zu erwarten ist. Da bei den geplanten
WKA die Abstande eingehalten werden, wird den gesetzlichen Vorgaben zur opti-
schen Bedrangnis entsprochen.

Discoeffekte oder Spiegelungen werden durch die Farbgebung weitgehend ver-
mieden.

Gefahrenkennzeichnung

Eine Gefahrenkennzeichnung wird aus Grunden der Luftfahrtsicherheit bei Wind-
kraftanlagen bzw. Bauwerken Uber 100 Meter notwendig. Dabei wird bei den ge-
planten Anlagen tagsuber mit einer entsprechenden Farbkennzeichnung der Roto-
ren und nachts mit einer roten Befeuerung (Blinklicht) gearbeitet. Die Signale sind
trotz gangiger Minderungsmalfinahmen wie Synchronisierung der Befeuerung, Ab-
schirmung der Leuchte nach unten, Sichtweitenregulierung auffallig und weithin
sichtbar. Sie kbnnen daher zu Stérungen bei den Anwohnern fuhren.

Die Tageskennzeichnung der geplanten WKA umfasst die farbliche Markierung
der Rotorblatter, bestehend aus drei Farbstreifen, beginnend aufl’en mit
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Orange/Rot, gefolgt von Weil3/Grau und erneut Orange/Rot. Zusatzlich wird das
Maschinenhaus durchgangig mit einem 2 Meter breiten orangen/roten Streifen in
der Mitte gekennzeichnet. Der Mast erhalt einen 3 Meter hohen Farbring in
Orange/Rot, der in einer Hohe von 40 + 5 Metern Uber dem Boden angebracht
wird.

Die Nachtkennzeichnung erfolgt tber ,Feuer W, rot* (Rundstrahlfeuer) mit einer
Betriebslichtstarke von mindestens 100 Candela und einer vorgegebenen Blinkfre-
quenz. Am Turm werden zudem zwei Hindernisbefeuerungsebenen installiert. Um
eine Abschirmung bei stillstehenden Rotorblattern zu vermeiden, sind aus jeder
Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar. Die Nennlichtstarke kann ab-
hangig von der Sichtweite reduziert werden.

Innerhalb des Windparks wird die Nachtkennzeichnung synchronisiert. Mit Geneh-
migung der zustandigen Luftfahrtbehorde kann eine bedarfsgerechte Kennzeich-
nung eingesetzt werden. Die Nachtkennzeichnung ist obligatorisch in der Zeit von
30 Minuten vor Sonnenuntergang bis 30 Minuten nach Sonnenaufgang anzuschal-
ten.

Ab dem 1. Januar 2024 wird die Ausstattung von Windkraftanlagen (WKA) mit ei-
ner bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung (BNK) als ,technische Anforderung®
gemal § 9 Absatz 8 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2023 verbindlich vorge-
schrieben.

In der Stellungnahme der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH vom 14. Januar
2025 bestehen keine Einwendungen gegen das Vorhaben, wenn eine Tages- und
Nachtkennzeichnung gemaR der ,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ande-
rung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthin-
dernissen vom: 15. Dezember 2023 (Bundesanzeiger; BAnz AT 28. Dezember
2023 B4)“ angebracht und eine Veroffentlichung als Luftfahrthindernis veranlasst
wird.

Die Vorhabentragerin hat sich verpflichtet, eine bedarfsgesteuerte Nachtkenn-
zeichnung zu installieren.

In der Stellungnahme des Landesbetriebes Strallenbau und Verkehr, Luftfahrtbe-
hérde vom 15. Januar 2025 werden neben den Auflagen zur Tages- und Nacht-
kennzeichnung eine bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung genannt. Diese wer-
den als Nebenbestimmung in den Genehmigungsbescheid Gbernommen.

Brandfall

Von den WKA kénnen Gefahren in Form von Anlagenhavarien oder Branden aus-
gehen. Die WKA sind entsprechend den gesetzlichen bau- und brandschutztechni-
schen Anforderungen ausgerustet. Die Brandlasten sind quantitativ gering und
umfassen keine Stoffe, die im Falle eines Brandes Schadstoffe freisetzen, die tUber
diejenigen eines Ublichen Gebaudebrandes hinausgehen. Im Falle eines Brandes
erfolgt die Anfahrt der Feuerwehr zu den WKA uber &ffentliche Stral’en und Uber
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die befestigte Zuwegung. Vor Ort kann die Feuerwehr die befestigte und tragfa-
hige Kranaufstellflache nutzen.

Blitzschlag-Risiko

Zum Blitzschutz sind heutzutage alle modernen Anlagen mit einem Blitzschutzsys-
tem ausgestattet. Aufgrund des vorhandenen Blitzschutzsystems der geplanten
WKA kann das Blitzschlagrisiko als gering eingestuft werden.

Olaustritt

Ebenso besteht ein geringes Risiko eines unfall- oder leckagebedingten Schad-
stoffeintrags in den Boden bzw. in das Grundwasser. Dem muss durch angemes-
sene Minderungsmalinahmen und ggf. einer ordnungsgemafen Entsorgung be-
gegnet werden. Bezlglich des Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen wah-
rend der Bauphase ist sicherzustellen, dass alle Regeln und Vorschriften zum Um-
gang mit wassergefahrdenden Betriebsstoffen eingehalten werden. Werden durch
Unfalle oder unsachgemaflien Umgang, z. B. mit wassergefahrdenden Betriebsmit-
teln, Schadstoffe freigesetzt, sind angemessene Mallnahmen zur Beseitigung der
gegebenenfalls entstehenden Bodenkontaminationen einzuleiten (z. B. sofortige
Auskofferung), um so ein Eindringen der Schadstoffe in das Grundwasser zu ver-
hindern. Bei einem ordnungsgemalen Baubetrieb sind daher nachteilige Auswir-
kungen auf das Grundwasser auszuschlieRen. Ebenfalls kommen nur Baustoffe
zum Einsatz, die hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Grundwasser als unbe-
denklich eingestuft sind.

Pflanzen und biologische Vielfalt

Baubedingte Auswirkungen:

Bauseitig (Baustelleneinrichtung, Lagerung und Transport) werden landwirtschaft-
lich genutzte Standorte von temporaren BaustralRen und Lagerflachen zeitweise in
Anspruch genommen. Dadurch verlieren die betroffenen Flachen voribergehend
ihre Funktion als Lebensraum fur Pflanzen. Es handelt sich um intensiv landwirt-
schaftlich genutzte Flachen (Wirtschaftsgrinland, Acker, landwirtschaftliche und
strukturarme Graben). Der Eingriff in die landwirtschaftlich genutzte Flache um-
fasst insgesamt rund 28.320 Quadratmeter. Dartber hinaus werden Graben auf
einer Lange von 380 Metern bzw. einer Flache von 585 Quadratmetern temporar
beansprucht. Weiterhin fihrt die Herstellung von Zuwegungen zu einem Eingriff in
Geholze auf einer Lange von 137 Meter (inklusive Uberhaltern), der Entfernung
einer Baumreihe (6 Baume) sowie der Fallung von 2 Einzelbaumen.

Mit Schadstoff- und Staubemissionen ist ebenfalls zu rechnen. Zu den freigesetz-
ten stofflichen Emissionen, die negative Auswirkungen auf Pflanzen haben kon-
nen, zahlen insbesondere Stadube und Sedimente. Bei ordnungsgemafer Durch-
fuhrung der Bauarbeiten sind Beeintrachtigungen durch auslaufende Kraft- und
Schmierstoffe auszuschlieRen und allenfalls im Falle eines Unfalls zu erwarten.
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Anlagebedingte Auswirkungen

Die anlagebedingte Flachenbeanspruchung durch Kranstellflachen und Zuwegun-
gen (Teilversiegelung) sowie Fundamentgrindungen (Vollversiegelung) flhrt zu
einem dauerhaften Verlust von Biotoptypen. Die betroffenen Flachen bestehen
grofltenteils aus intensiv genutzten landwirtschaftlichen Bereichen wie Acker- und
Grunlandflachen, die einen geringen 6kologischen Wert aufweisen. Dartber hin-
aus werden auch Ruderalfluren, Strallenbegleitgrin mit und ohne Gebusche so-
wie Graben dauerhaft versiegelt.

Durch den Bau der Zuwegungen sind zudem gesetzlich geschutzte Biotope betrof-
fen, darunter 98 Meter Knick, 15 Meter Baumhecke und 24 Meter Feldhecke, die
von hoher dkologischer Bedeutung sind.

Im Rahmen des Repowering-Vorhabens werden jedoch Flachen im Umfang von
13.500 Quadratmeter entsiegelt. Dazu gehdren teilversiegelte Kranstellflachen
und Zuwegungen sowie die vollversiegelten Fundamente von sieben der zehn zu-
rickgebauten Anlagen. Diese Flachen, die sich Uberwiegend auf Wirtschaftsgriin-
land und Acker befinden, werden nach dem Rickbau wieder in ihre urspringlichen
Biotoptypen zurtckgefuhrt.

Die Auswirkungen der Flacheninanspruchnahme durch die Versiegelung betreffen
Uberwiegend geringwertige Biotoptypen, wahrend die Entsiegelung einen positiven
Beitrag zum Naturhaushalt leistet. Allerdings sind durch den Bau der Zuwegungen
auch geschutzte Biotope wie Feldhecken, Knicks und Baumhecken betroffen. Zu-

dem missen eine Baumreihe, mehrere Uberhalter sowie zwei Einzelbdume gero-

det werden, was einen erheblichen naturschutzfachlichen Verlust darstellt und ent-
sprechend auszugleichen ist.

Tiere und Artenschutz

Die erwarteten Auswirkungen auf relevante Tierarten wurden von der Vorhaben-
tragerin im Rahmen eines faunistischen Fachgutachtens und einer artenschutz-
rechtlichen Prifung gemal § 44 Absatz 1 BNatSchG untersucht (Gesellschaft fur
Freilanddkologie und Naturschutzplanung mbH, 2023c). Besonders berticksichtigt
wurden Arten von artenschutzrechtlicher Bedeutung, einschliellich lokaler und
migrierenden Fledermausarten, Brut-, Rast- und Zugvogel sowie Grol3- und Greif-
vogel und Amphibien. Fur andere Arten wie die Haselmaus und Reptilien werden
durch das Repowering-Vorhaben keine Auswirkungen erwartet.

Baubedingte Auswirkungen:

Bauaktivitaten kdnnen voribergehende Beeintrachtigungen durch Larm, Staub
und Fahrzeugbewegungen verursachen, die zur Vertreibung, Gebietsmeidung und
zum Ausweichen der Tiere fuhren. Zudem besteht die Gefahr der Beeintrachti-
gung oder Zerstorung von Brutstatten sowohl bei Gehdlzbritern (durch erforderli-
che Rodungen) als auch bei Offenlandbritern (durch Versiegelung).
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Durch eine Bauzeitenregelung, bei der Eingriffe aul3erhalb der Brutzeit vom 1.
Marz bis 15. August und fur Amphibien vom 1. Marz bis 31. Oktober durchgefuhrt
werden, kénnen Stérungen fur Brutvdogel und Amphibien weitgehend vermieden
werden. Sollte dies nicht umsetzbar sein, kdnnen qualifizierte Umweltbaubeglei-
tungen mit Vergramungs- und Entwertungsmaflnahmen sicherstellen, dass keine
Ansiedlungen im Baustellenbereich erfolgen. Dadurch kdnnen baubedingte Totun-
gen von Gelegen und Jungvogeln sowie die Zerstérung von Nestern verhindert
werden.

Far Amphibien besteht lokal ein hohes Risiko durch baubedingte Tétungen infolge
von temporaren und dauerhaften Grabenverrohrungen (WKA 52-01, WKA 52-02,
WKA 52-03) sowie Geholzrodungen (WKA 52-01, WKA 52-02). Dieses Risiko
lasst sich durch geeignete Vermeidungsmaflnahmen wie Bauzeitenregelungen,
Besatzkontrollen sowie das Umsetzen von Laich, Larven und adulten Tieren auf
ein Minimum reduzieren.

Hinsichtlich der Fledermause sind im Zuge der ErschlieBungsmalinahmen Ein-
griffe in Baume mit Potenzial als Tages- oder Zwischenquartiere sowie in einen
Baum mit Eignung als Wochenstube erforderlich. Um Lebensraumverluste oder
Totungen zu vermeiden, mussen MalRnahmen wie Bauzeitenregelungen, Baum-
héhlenkartierungen, Besatzkontrollen und gegebenenfalls die Bereitstellung von
Ausgleichsquartieren eingehalten werden.

Far die Ameisen der Gattung Formica ist baubedingt ein hohes Totungsrisiko nicht
auszuschlief3en. Dies gilt insbesondere im Eingriffsbereich der Knick/Feldhecken-
rodung zur ErschlieBung der WKA 52-02. Durch geeignete MalRnahmen (Besatz-
kontrolle und Umsiedeln der Ameisenvolker im Eingriffsbereich) kann das Risiko
deutlich herabgesetzt werden.

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen:

Far die Tierwelt sind Auswirkungen durch Scheuch-, Meidungs-, Vergramungs-
und Barrierewirkung zu erwarten. Diese werden in den Gutachten allerdings fur
Végel und Fledermause als gering eingestuft.

Es kann jedoch flr die Vogel wie auch die Fledermausfauna ein Kollisionsrisiko
mit den Anlagen nicht ausgeschlossen werden.

Lokale und migrierende Fledermausarten

Hinsichtlich des betriebsbedingten Kollisionsrisikos fur lokale wie auch migrie-
rende Fledermause ergeben sich (zeitweise) hohe Beeintrachtigungen durch das
Repowering-Vorhaben. Um das maogliche Eintreten des Verbotstatbestandes der
Toétung von Individuen gemaf § 44 BNatSchG zu minimieren, sind daher Vermei-
dungsmalinahme vorzusehen. Die Gutachter zum Artenschutz (Gesellschaft fur
Freilandokologie und Naturschutzplanung mbH, 2023c) schlagen daher einen Be-
trieb der WKA mit Abschaltvorgaben vor. Nach Errichtung der WKA besteht die
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Moglichkeit, durch ein betriebsbegleitendes Monitoring das tatsachliche Fleder-
mausaufkommen festzustellen und auf dieser Grundlage die Abschaltvorgaben in
Absprache mit den zustandigen Behdrden anzupassen. Diese Mallnhahme wird als
Nebenbestimmung in den Genehmigungsbescheid ibernommen, sodass die Ver-
botstatbestande nach § 44 BNatSchG nicht gegeben sind. Hierzu liegt auch eine
Verpflichtungserklarung der Antragstellerin vor.

Brutvogel (inklusive GroRBvogel)

Die Anlage 1 des Vierten Gesetzes zur Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes
(4. BNatSchGAndG) enthalt Informationen zu kollisionsgefahrdeten Brutvogelarten
in Bezug auf den Betrieb von Windkraftanlagen. Hiernach besteht eine Kollisions-
gefahrdung fur bestimmte Grof3- und Greifvogelarten, demgegenutber weisen Ar-
ten, die nicht in Anlage 1 aufgeflihrt sind, kein artenschutzrechtlich relevantes Kol-
lisionsrisiko auf.

Mit einer geringen lichten Hohe der WKA erhoht sich generell die Gefahrdungsex-
position auch fir bodengebundene Singvogel. Daher kann ein vergrélierter Ab-
stand der Rotorzone zum Boden wie auch zwischen den WKA zu einer Reduktion
des Kollisionsrisikos fuhren. Die funf geplanten WKA sind mit lichten Hohen von
mindestens 30 Metern geplant. Die lichte Hohe der Bestandsanlagen betragt circa
29 Meter. Die neuen Hohen bei WKA 52-03 und WKA 52-04 betragen minimal

30 Meter, wahrend WKA 52-01, WKA 52-02 und WKA 52-05 eine lichte Hohe von
38 Meter aufweisen. Die Reduzierung der Anzahl der WKA von 10 auf 5 fihrt zu
keiner Steigerung der bisherigen Gefahrdung. Damit wird das Lebensrisiko dieser
Arten gegenuber dem aktuellen Zustand nicht signifikant erhoht. Aufgrund der mit-
telmalligen Bedeutung als Brutvogelhabitat und der Vorbelastung durch den be-
stehenden Windpark, ist davon auszugehen, dass das Tétungsrisiko fir Brutvogel
durch Bau- und Betriebsmalnahmen gering bleibt.

Bei der Betrachtung der kollisionsgefahrdeten Arten gemal BNatSchG (Anlage 1
Abschnitt 1) kann eine erhdhte Kollisionsgefahr fur die meisten Arten ausgeschlos-
sen werden, da das Gebiet fernab der Brutplatze liegt und als Nahrungshabitat
keine hohe Bedeutung hat. Ausnahmen sind der Seeadler und die Wiesenweihe.

FUr den Seeadler zeigt die Raumnutzungserfassung eine mittlere Bedeutung des
Gefahrenbereichs um die Anlagen. Der Brutplatz ist etwa 3 Kilometer entfernt, so-
dass die geplanten WKA im erweiterten Prufbereich liegen. Da die Flache intensiv
landwirtschaftlich genutzt wird und keine besondere Attraktionswirkung fur Seead-
ler hat, wird keine signifikante Erhéhung des Tétungsrisikos durch die neuen Anla-
gen erwartet.

Im Fall der Wiesenweihe, deren Brutgebiete sich in der Nahe von WKA 52-03 be-
finden, wurde in der Raumnutzungserfassung eine hohe Bedeutung des Gefah-
renbereichs festgestellt. Aufgrund der Nahe zur Anlage wird mit einer signifikanten
Erhéhung des Totungsrisikos gerechnet. Im bestehenden Windpark sind die Roto-
ren kleiner, und der damit eingenommene Luftraum ist weniger umfanglich, was im
Vergleich zu den neuen Anlagen das Toétungsrisiko flr die Wiesenweihe erhoht.
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Insgesamt, und unter Berucksichtigung der maximal mittleren Bedeutung als Brut-
vogelhabitat sowie der Vorbelastung durch die Ruckbauanlagen, ist unter Anwen-
dung baubedingter Vermeidungsmaflnahmen (wie Bauzeitenregelung, Besatzkon-
trolle und Vergramung) sowohl bau- als auch betriebsbedingt von einem geringen
Totungsrisiko fur Brutvogel (einschliel3lich GroRvogel, auler der Wiesenweihe)

auszugehen. Fur die Wiesenweihe ist jedoch ein hohes Totungsrisiko zu erwarten.

Die intensive landwirtschaftliche Nutzung des Betrachtungsraums und die unzu-
reichende Habitatausstattung fur viele Arten fihren dazu, dass insgesamt nur we-
nige Arten bzw. nur einzelne Brutpaare betroffen sind. Beeintrachtigungen durch
den Bau der Zuwegung oder der Anlagen selbst sowie betriebsbedingte Storun-
gen gelten als gering.

Da das Vorhaben aufierhalb der Kernbereiche der GroRvogelvorkommen liegt (au-
Rer bei der Wiesenweihe), sind keine signifikanten Beeintrachtigungen durch Ver-
gramungswirkungen zu erwarten.

Der Brutplatz der Wiesenweihe befindet sich mit einer Entfernung von 265 Metern
nahe der geplanten WKA 52-03. Die Eingriffsflache, die je nach Bewirtschaftung
als Brutplatz geeignet ist, fiUhrt somit zu einem Verlust des Bruthabitats. Nachweis-
lich gibt es im Umfeld ausreichend gleichwertige Flachen, auf die die Wiesenweihe
ausweichen kann. Angesichts der reduzierten Anzahl der Anlagen ist fur Brutvo-
gelarten kein signifikanter Lebensraumverlust zu erwarten.

Fur den im Betrachtungsraum potenziell vorkommenden Kiebitz und die Feldler-
che, wird bei einem Meidungsabstand von 100 Metern pro WKA ein moglicher Ha-
bitatverlust von 15,7 Hektar bei Errichtung von funf WKA prognostiziert, sofern
diese Arten im Bereich der geplanten Anlagen tatsachlich vorkommen. Durch die
zehn Ruckbauanlagen wurden bereits 31,4 Hektar entwertet, sodass nach dem
Repowering-Vorhaben der Habitatverlust fur Offenlandbriter sogar verringert wird.

Insgesamt sind nur geringe Beeintrachtigungen durch einen Lebensraumverlust
fur Brutvogel durch das Repowering-Vorhaben zu erwarten.

Rast- und Zugvogel

Fir den Betrachtungsraum ist nicht mit einem regelmafRigen oder zahlenmaRig ho-
hen Auftreten empfindlicher Rastvogelarten zu rechnen. Zudem wird die Anzahl
der WKA im Windpark verringert. Zwar vergrofRert sich aufgrund der groReren Ro-
toren und Gesamthohen die von den Rotoren Uberstrichene Flache, insgesamt ist
aber eine hdhere bzw. erhéhte Kollisionsgefahr durch das geplante Repowering-
Vorhaben nicht zu erwarten.

Da in der Umgebung ausgedehnte Flachen mit ahnlicher oder besserer Habitat-
Ausstattung vorhanden sind, kdnnen Rastvogel leicht auf andere Platze auswei-
chen, sodass potenziellen Stérungen frihzeitig begegnet wird. Empfindliche Arten,
die durch die finf WKA als vertikale Fremdstruktur betroffen sein kdnnten, treten
im Untersuchungsgebiet nicht oder nur ausnahmsweise auf. Daher werden die
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moglichen Beeintrachtigungen durch die Vergramungswirkungen und den daraus
resultierenden Lebensraumverlust als gering angesehen. Dies gilt insbesondere
im Hinblick darauf, dass es sich um ein Repowering-Vorhaben handelt und das
Gebiet bereits durch die Rickbauanlagen vorbelastet ist.

Der Betrachtungsraum befindet sich abseits von Verdichtungsraumen des Vogel-
zuges, daher sind Storwirkungen und ein Lebensraumverlust fur Zugvogel nicht
von Relevanz.

Amphibien

Mafgebliche anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen auf Amphibien sind
nicht zu erwarten. Drei potenzielle Laichgewasser werden temporar und teilweise
dauerhaft auf einer Lange von 34 Metern verrohrt. Weiterhin wird eine Feldhecke,
die als Winterhabitat dienen konnte, gerodet. Amphibien haben die Moglichkeit, in
andere Abschnitte der betroffenen Graben und des Knicknetzes auszuweichen.
Vorhabenbedingt sind keine Storungen von Amphibien anzunehmen. Auch kann
eine Beeintrachtigung fur Gberwinternde Amphibien ausgeschlossen werden, da
die Tiere auf andere Bereiche ausweichen kdnnen. Der Lebensraumverlust kann
daher als gering eingestuft werden. Insgesamt werden nicht mehr als geringe Be-
eintrachtigungen durch das Vorhaben prognostiziert.

Ameisen

Die Ameisen der Gattung Formica werden vom Vorhaben voraussichtlich nicht be-
eintrachtigt, da potenzielle Vorkommen vor Baubeginn umgesiedelt werden. Da
lediglich Teilabschnitte von Knicks und Feldhecken entfernt werden, kénnen die
Ameisen in andere Bereiche ausweichen, wodurch kein Lebensraumverlust ent-
steht.

Artenschutz

Die artenschutzrechtliche Prifung ist ausfihrlich in den artenschutzfachlichen Un-
terlagen durch die Antragstellerin (Gesellschaft fur Freilanddkologie und Natur-
schutzplanung mbH, 2023c, Faunistisches Fachgutachten und artenschutzrechtli-
che Prufung geman § 44 Absatz 1 BNatSchG) dargestellt. Die vorkommenden re-
levanten Arten wurden identifiziert und einer Konfliktanalyse unterzogen. Metho-
disch wurde so vorgegangen, dass eine Bestandserfassung (Erfassungen im Un-
tersuchungsraum, Potenzialanalysen, Datenrecherchen) erarbeitet und darauf auf-
bauend eine Artenschutzbetrachtung vorgenommen wurde. Fur GroRvogel mit
Brutstatten im unmittelbaren Nahbereich wurde erganzend eine Raumnutzungser-
fassung durchgefihrt. Dabei handelt es sich um eine systematische Erfassung
des Flugverhaltens von Individuen kollisionsgefahrdeter Brutvogelarten (Flugmoni-
toring), um vertiefte Erkenntnisse zu deren Aufenthaltswahrscheinlichkeit und
Raumnutzung im Umfeld der geplanten WKA zu gewinnen. Im Ergebnis kommt
die artenschutzrechtliche Prifung zu dem nachfolgenden Ergebnis:
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* Die Fledermause werden anhand einer Potenzialabschatzung beurteilt. Im Er-
gebnis besteht aufgrund der Habitatausstattung sowie der potenziellen Quar-
tierstrukturen eine hohe Bedeutung als Lebensraum fur lokale und migrierende
Fledermause. Diese hohe Bedeutung besteht trotz der Lage auf intensiv ge-
nutzten Acker- und Grunlandflachen und wenigen wasserfuhrenden Kleinge-
wassern. Fur Fledermause ist insgesamt ein erhohtes betriebsbedingtes Kolli-
sionsrisiko durch das Repowering-Vorhaben nicht sicher auszuschliel3en. Um
Schadigungen durch Kollisionen zu vermeiden sind Betriebsvorgaben einzu-
halten.

» Die artenschutzrechtliche Prufung kommt zu dem Ergebnis, dass fur die Vogel-
welt (Gehdlz- und Bodenbruter) vorhabenbedingte Betroffenheit gegeben sein
kann. Der Zerstorung von Niststatten durch die Baumalinahmen kann durch
Bauzeitenregelungen (Durchfihrung der Bautatigkeiten au3erhalb der Nist-
und Brutzeiten) wirksam entgegengewirkt werden. Ansonsten sind Vergra-
mungsmaflnahmen und Begehungen mit Besatz- und Brutkontrollen im Vorfeld
der BaumalRnahmen und im Rahmen der Umweltbaubegleitung zu veranlas-
sen.

* Hinsichtlich der Wiesenweihe wurde im Zuge der Horstkartierung im 1,5-Kilo-
meter-Umfeld des geplanten Vorhabens ein Brutnachweis der nach §45b
BNatSchG Anlage 1 vorhabenrelevanten Art erbracht. Die Brut befindet sich
265 Meter vom Mastmittelpunkt der geplanten WKA 52-03 entfernt (190 Meter
zur Rotorspitze). Somit liegt WKA 52-03 im Nahbereich (400-Meter-Umfeld)
der Brutstatte der Wiesenweihe, wahrend WKA 52-04 im zentralen Prufbereich
liegt (Abstand rund 490 Meter).

+ Zusatzlich wurden Brutnachweise von Mausebussard und Rabenkrahe er-
bracht, die aber gemaf §45b BNatSchG Anlage 1 nicht als kollisionsgefahrdet
gelten. Fur Rohrweihen konnte im 1,0-Kilometer-Umfeld der geplanten WKA
kein dauerhaft geeignetes Bruthabitat festgestellt werden.

» Die Bewertung der Raumnutzungserfassung erfolgte gemaf der Arbeitshilfe
(MELUND-SH und LLUR-SH 2021). Insgesamt wurden 8 Arten im Gefahrenbe-
reich nachgewiesen, von denen 4 Arten (Wiesenweihe, Rotmilan, Rohrweihe
und Seeadler) ein bewertungsrelevantes Flugaufkommen aufwiesen. Die Ubri-
gen Arten traten nur vereinzelt mit relevanten Flugsequenzen auf und zeigten
somit kein bewertungsrelevantes Aufkommen. Das hohe Flugaufkommen der
Wiesenweihe resultierte hauptsachlich aus einem seit 2022 aktiven Brutpaar,
das der Brutstatte in Nahe des geplanten WKA-Standort 52-03 zugeordnet
werden kann. Zusatzlich wurden weitere Flugereignisse von Wiesenweihen in
Richtung Norden beobachtet, was auf ein weiteres Brutpaar auRerhalb des
1,5-Kilometer-Suchradius hindeutet. Die Netto-Stetigkeit der Wiesenweihe be-
tragt 44 Prozent, die Flugintensitat liegt bei durchschnittlich 1,36 Flugsequen-
zen/Tag, was auf eine hohe Bedeutung des Gefahrenbereichs als Durchzugs-
und Nahrungsraum hinweist. Im Nahbereich ist gemal § 45b Anlage |
BNatSchG ein nicht widerlegbares und signifikant erhéhtes Tétungsrisiko ge-
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geben. Das Beschleunigungsverfahren nach § 6 WindBG ermdglicht die An-
wendung von Schutzmalinahmen (nach § 45b Anlage | BNatSchG) zur Minde-
rung des Totungsrisikos auch im Nahbereich des Brutplatzes.

» Hierzu pruft der Gutachter (Gesellschaft flr Freilanddkologie und Naturschutz-
planung mbH, 2023c) nachfolgende Malinhahmen und geht auf deren Wirksam-
keit ein:

Abschaltung zu landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen: Diese Mal}-
nahme reduziert zwar das Kollisionsrisiko bei Nahrungsflligen, ist jedoch im
Fall der Wiesenweihe unwirksam, da die Betroffenheit auf der Eignung des Ge-
biets als Brutplatz basiert.

Anlage von Ausweichnahrungshabitaten: Trotz Ausweichnahrungshabitaten
bleibt die Wiesenweihe durch Balzfllige und Nahrungsibergaben im Gefahren-
bereich der WKA 52-03 gefahrdet, sodass diese MalRinhahme das Totungsrisiko
nicht mindert.

Senkung der Attraktivitat von Habitaten im MastfulRbereich: Ein angestrebtes
Konzept zur Regulation des Feldfruchtanbaus, um die Ansiedlung der Wiesen-
weihe zu verhindern, erwies sich als nicht umsetzbar.

Phanologiebedingte Abschaltung: Eine Abschaltung der WKA 52-03 tagstber
wahrend der Balz- und Brutzeit (April bis Ende August) kdnnte wirksam sein,
ist jedoch hinsichtlich der Zumutbarkeitsschwelle zu prufen.
Antikollisionssystem: Derzeit nur fur den Rotmilan zugelassen, aber geplant,
sobald eine Zulassung fur die Wiesenweihe vorliegt. Absprachen mit ,pro-
tecbird” sind in Vorbereitung.

» Der Rotmilan zeigte eine Netto-Stetigkeit von 32 Prozent und durchschnittlich
0,52 Flugsequenzen/Tag im Gefahrenbereich, was einer mittleren Bedeutung
als Durchzugsraum entspricht. Zur Nahrungssuche wurde der Gefahrenbereich
nur gelegentlich im Zusammenhang mit Mahd- und Ernteereignissen genutzt (3
von 13 Flugsequenzen), woraus sich eine geringe Bedeutung als Nahrungsha-
bitat ableiten lasst. Das Flugaufkommen des Rotmilans beruht vermutlich auf
umherstreifende Nichtbriter, da keine Brutvorkommen im weiteren Umfeld be-
kannt sind. Die Schwellenwerte in Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Beachtung
artenschutzrechtlicher Belange in Schleswig-Holstein (MELUND-SH und
LLUR-SH 2021) werden fir den Rotmilan nicht Uberschritten, daher ist fur die
Art aufgrund des Flugaufkommens kein erhdhtes Tétungsrisiko durch das vor-
habenbedingte Kollisionsrisiko zu erwarten.

* Rohrweihen wurden mit einer Netto-Stetigkeit von 20 Prozent im Gefahrenbe-
reich nachgewiesen. Somit besitzt der Gefahrenbereich nur eine mittlere Be-
deutung als Durchflugsraum fir die Art. Es ist ebenso eine mittlere Bedeutung
als Nahrungsraum anzunehmen, da regelmafig Jagdverhalten beobachtet
wurde. Eine bekannte Brut hat im Umfeld des Vorhabens nicht stattgefunden.
Aufgrund der mittleren Bedeutung des Gefahrenbereichs ist fur die Uberwie-
gend tieffliegende Rohrweihe kein erhdhtes Tétungsrisiko durch die Kollisions-
gefahrdung anzunehmen. MaRnahmen werden fur die Rohrweihe dementspre-
chend nicht notwendig.
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* Der Seeadler trat im Betrachtungsraum mit einer Netto-Stetigkeit von 20 Pro-
zent und durchschnittlich 0,24 relevante Flugsequenzen/Tag auf. Der Gefah-
renbereich besitzt eine mittlere Bedeutung als Durchflugs- und Nahrungsraum.
Das Flugaufkommen stammt vermutlich vom Brutpaar im Litjenholmer Forst
(rund 3,5 Kilometer westlich), da vermehrt Flige westlich (aul3erhalb) des Ge-
fahrenbereichs in Richtung des Horstwaldes beobachtet wurden. Insgesamt ist
kein erhdhtes Totungsrisiko aufgrund einer Kollisionsgefahrdung mit den ge-
planten WKA anzunehmen und dementsprechend auch keine Vermeidungs-
malinahmen fur die Art umzusetzen.

« Durch Bauzeitenregelung und/oder eine okologische Baubegleitung ist sicher-
gestellt, dass artenschutzrechtliche Konflikte vermieden werden.

» Hinsichtlich des betriebsbedingten Kollisionsrisikos ergab die Prifung, dass
durch die WKA fur Rast- und Zugvogel keine signifikante Erhdhung des allge-
meinen Lebensrisikos zu erwarten ist.

» Die Amphibien wurden anhand einer Potenzialabschatzung beurteilt. Durch
das Repowering-Vorhaben ist der Moorfrosch potenziell betroffen. Vorhaben-
bedingte Beeintrachtigungen kdnnen sich insbesondere wahrend der Bauzeit
bei der Einrichtung der Baufelder und Zuwegungen ergeben (Grabenquerun-
gen). Um Stoérungen, Verletzungen oder direkte Totungen von Individuen, Ge-
legen oder Larven zu vermeiden, sind daher MalRnahmen umzusetzen (Bau-
zeitenregelung, Besatzkontrolle und umsetzten von Amphibienlaich, Larven
und adulten Tieren).

Unter Berucksichtigung von VermeidungsmalRnahmen werden die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbesténde nicht berlihrt. Uber die Verbotstatbestande hinaus-
gehende Beeintrachtigungen, wie beispielsweise ein erheblicher Lebensraumver-
lust, sind aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der geringen
bis mittleren Habitateignung fur die meisten der vorkommenden Artengruppen
nicht gegeben. Dies gilt sowohl fur Avifauna und Fledermause als auch fur weitere
Artengruppen wie Amphibien.

Die Obere Naturschutzbehoérde, Landesamt fur Umwelt, weist in ihrer Stellung-
nahme vom 11. Februar 2025 im Hinblick auf das beantragte Repowering-Vorha-
ben auf den aktuellen artenschutzrechtlichen Rahmen hin.

Die beantragten finf WKA befinden sich innerhalb des ehemaligen Vorranggebie-
tes PR1_NFL_069. Fiur die WKA 52-05 (G40/2022/087) qgilt Folgendes: Mit Urteil
vom 22. Marz 2023 hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig den Regio-
nalplan Windenergie des Planungsraums | im Rahmen eines Normenkontrollver-
fahrens fir unwirksam erklart. In der Folge legte die Landesregierung beim Bun-
desverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision ein.
Diese Beschwerde wurde jedoch mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts
vom 20. Februar 2024 zurtickgewiesen. Seitdem ist der Regionalplan fur den Pla-
nungsraum | rechtskraftig aufgehoben. Die Anwendung des § 6 WindBG ist nun-
mehr ausgeschlossen, da die erforderliche Voraussetzung eines gemaf § 2 Num-
mer 1 WindBG ausgewiesenen Windenergiegebiets nicht erfillt ist. Aufgrund der
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Ubergangsregelung im § 74 Absatz 4 BNatSchG sind fiir die WKA 52-05
(G40/2022/087) die Voraussetzungen fur die Anwendung des § 45b Absatz 1-6
BNatSchG erflllt. Damit sind Erleichterungen fir WKA im Artenschutzrecht ver-
bunden, wie beispielsweise eine Signifikanzprifung anhand von definierten Ab-
standen zwischen WKA und Brutplatzen kollisionsgefahrdeter Brutvogel.

Far die WKA 52-01 bis 04 (G40/2022/083-086) gilt: Die vier WKA-Standorte liegen
in einem Bereich, der in der 2. Anderung des Flachennutzungsplans der Ge-
meinde Goldelund als ,Flachen fur Windkraftanlagen — Zusatznutzung“ dargestellt
ist. Somit befinden sich die Standorte der WKA in einem gemafs § 2 Nummer 1
WindBG ausgewiesenen Windenergiegebiet und nach § 6 Absatz 1 WindBG au-
Rerhalb von Natura-2000-Gebieten, Naturschutzgebieten oder Nationalparks. Ein
Nachweis Uber den vertraglich gesicherten Zugriff auf die Flachen ist gemafk § 6
Absatz 2 WindBG erforderlich.

Die artenschutzrechtliche Prufung entfallt gemall § 6 Absatz 1 Satz 1 WindBG.
Die Behorde kann jedoch MinderungsmalRnahmen anordnen, um die Vorschriften
des § 44 Absatz 1 BNatSchG zu gewabhrleisten (§ 6 Absatz 1 Satz 3 WindBG).
Eine artenschutzrechtliche Ausnahme ist laut § 6 Absatz 1 Satz 10 WindBG nicht
erforderlich. Erforderliche MalRnahmen sind basierend auf aktuellen Daten (nicht
alter als 5 Jahre) festzulegen (§ 6 Absatz 1 Satz 3 WindBG).

Sollten fur den Betrieb MinderungsmalRnahmen gemaf § 44 Absatz 1 Nummer 1
BNatSchG notwendig werden, gelten diese als verhaltnismaRig, solange die Zu-
mutbarkeitsschwelle nach § 45b Absatz 6 Satz 2 BNatSchG nicht Uberschritten
wird. Daten zu kollisionsgefahrdeten Brutvogelarten, wie in Anlage 1 aufgeflthrt,
werden entsprechend berucksichtigt.

In der Stellungnahme werden die Untersuchungsergebnisse der artenschutzrecht-
lichen Prifung der Vorhabentragerin weitgehend bestatigt und die erforderlichen
Malnahmen zum Artenschutz prazisiert bzw. festgelegt. Dabei werden Mal3nah-
men auch konkret einem bestimmten WKA-Standort zugeordnet. Es sind nachfol-
gende Malinahmen vorzusehen, welche als Nebenbestimmung in den Genehmi-
gungsbescheid ubernommen werden:

» Das nachstgelegene Vorkommen der Wiesenweihe liegt etwa 265 Meter von
der WKA 52-03 (G40/2022/085) entfernt und befindet sich somit innerhalb des
Nahbereichs von 400 Metern gemal} Anlage 1 zu § 45b Absatze 1-5
BNatSchG. Fir die Wiesenweihe besteht jedoch nur bei einer Héhe der unte-
ren Rotorkante unter 30 Meter in diesem Bereich eine Kollisionsgefahr (vgl.
Abschnitt 1 der Anlage 1 zu § 45b Absatze 1-5 BNatSchG). Diese Annahme
gilt allerdings nicht fir den Nahbereich, wodurch ein signifikant erhéhtes To-
tungsrisiko anzunehmen ist. Dies wird durch die Raumnutzungserfassung von
2022 bestatigt, die eine Netto-Stetigkeit von 44 Prozent mit durchschnittlich
1,36 Flugsequenzen pro Tag nachweist. Die weiteren vier WKA liegen im er-
weiterten Prufbereich der Art. Laut Anlage 1 zu § 45b Absatze 1-5 BNatSchG
ist fur diese Anlagen keine Gefahrdung der Wiesenweihe zu erwarten. Mogli-
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che MalRnahmen zum Schutz der Art wurden gepruft (Gesellschaft fur Frei-
landokologie und Naturschutzplanung, 2023c), jedoch aus unterschiedlichen
Griunden verworfen: Eine Mahd-Ernte-Abschaltung wurde ausgeschlossen, da
es sich nicht um Nahrungsflige, sondern um einen Brutplatz in unmittelbarer
Nahe handelt. Auch die Anlage eines Ausweichhabitats erwies sich als nicht
umsetzbar. Die spezielle Gestaltung des Mastfulibereichs konnte ebenfalls
keine Reduzierung des Totungsrisikos bewirken, da die geplanten MaRnahmen
nicht realisiert werden kénnen. Ein Antikollisionssystem (AKS) steht fur die
Wiesenweihe derzeit nicht zur Verfugung. Die einzige praktikable MalRnahme
ware eine phanologiebedingte Abschaltung von April bis Ende August. Eine
Prifung der Zumutbarkeit wird jedoch voraussichtlich ergeben, dass diese
Malnahme nicht als zumutbar gilt. Fir die Wiesenweihe existieren demnach
keine wirksamen SchutzmalRnahmen. Nach § 6 Absatz 1 Satz 7 Nummer 2
WindBG ist daher fir die WKA 52-03 (G40/2022/085) eine zweckgebundene
jahrliche Ausgleichszahlung vorgesehen, die in das nationale Artenhilfspro-
gramm des Bundes flief3t.

* Bestimmungen zur Bauzeitenregelung fur Brutvogel, Fledermause und Amphi-
bien, wobei die Bauzeitenregelung auch die Baumalinahmen in Bereichen,
welche als Habitat, potenzielle Wanderkorridore wie auch Uberwinterungshabi-
tate fur den Moorfrosch gelten, miteinschlief3t.

« Bestimmungen zur Bauzeitenregelung und andere bauzeitliche Schutzmalf3-
nahmen als Schutzmaflinahmen fir Offenlandbruter, Gehdlzbriter und Amphi-
bien.

» Absuchen der zu verrohrenden Graben nach Amphibienlaich und Umsetzen
des Laichs (alternative SchutzmalRnahme Moorfrosch bei Abweichen von der
Bauzeitregel) als Schutzmalinahme flr den Moorfrosch.

* Amphibienschutzzaun (alternative SchutzmalRnahme Moorfrosch bei Abwei-
chen von der Bauzeitregel bei Eingriff in den Knick bei WKA 053-02) zum
Schutz des Moorfrosches.

+ Umweltbaubegleitung: Sofern die Einhaltung der Bauzeitenregelungen nicht
maoglich ist, ist eine zertifizierte Umweltbaubegleitung einzusetzen, um die fest-
gesetzten Vermeidungs- und Schutzmalnahmen zu iberwachen und sicherzu-
stellen.

» Auflage alternative SchutzmalRnahmen bei Abweichung von der Bauzeitenre-
gelung flr Offenlandbruter und Roéhrichtbriter.

» Auflage fur die Kontrolle von Fledermausquartieren und Verschluss potenziel-
ler Winterquartiere.

» Auflage fur den Ausgleich von Fledermausquartieren. Sofern Gehdlze beseitigt
werden, die sich potenziell als Wochenstuben- oder Winterquartiere fur Fleder-
mause eignen, sind diese durch eine geeignete Kontrolle auf Besatz zu Uber-
prufen. Gehen genutzte Quartiere verloren, ist in Abstimmung mit der Oberen
Naturschutzbehdérde die Notwendigkeit von Ersatzquartieren zu klaren. Hierfur
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sind im LBP vorsorglich CEF-MalRinahmen sowie artenschutzrechtliche Aus-
gleichsmalRnahmen vorgesehen. Ersatzquartiere sind in unmittelbarer Nahe
der gerodeten Baume anzubringen. Baumhohlen, die als potenzielle Quartiere
fur Fledermause dienen, missen im Verhaltnis 1:5 ausgeglichen werden. Fir
eine fachgerechte Umsetzung ist durch die 6kologische Baubegleitung zu sor-
gen und mit der Unteren Naturschutzbehorde abzustimmen.

+ Auflage Amphibienschutzzaun: Sofern die Einhaltung der Bauzeitenregelung
fur Amphibien nicht mdglich ist und Bauarbeiten in den Aktivitatszeitraumen
(1. Marz bis 31. Oktober) stattfinden, sind vor Beginn der Aktivitdtszeit, um das
gesamte Baufeld geeignete Amphibienschutzzaune aufzustellen und fachge-
recht zu kontrollieren.

» Auflage Absuchen gequerter Graben nach Amphibienlaich und Umsetzen des
Laichs (alternative SchutzmalRnahme Moorfrosch bei Abweichender Bauzeitre-
gel)

» Betriebsbedingte SchutzmalRnahmen fur Fledermause fur die beantragten finf
WKA zum Schutz lokaler und migrierender Fledermause: Die WKA sind im
Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September in der Zeit von einer Stunde vor Son-
nenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang bei den folgenden Witte-
rungsbedingungen — gemessen als 10 Minuten-Mittelwerte auf Gondelhdhe —
abzuschalten: Windgeschwindigkeiten in Gondelhéhe unterhalb von 6 m/s so-
wie Lufttemperatur héher als 10 Grad Celsius.

» Auf die Mdglichkeit eines nachgeschalteten Hohenmonitoring fir die Fleder-
mause als Voraussetzung flr angepasste Abschaltungen wird hingewiesen.

» Mastfullbrache als SchutzmalRnahmen fur Greifvogel und Fledermause

» Dokumentation durch die Betreibenden zur Kontrolle der Abschaltvorgaben

Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prifung, unter Anwendung des § 45b Ab-
satz 1-6 sowie durch anordnen von Minderungsmaflinahmen, um die Vorschriften
des § 44 Absatz 1 BNatSchG zu gewahrleisten (§ 6 Absatz 1 Satz 3 WindBG) ist
sichergestellt, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestande nach § 44 Absatz 1
BNatSchG nicht ausgeldst werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass auch die
Schutzmalnahmen der oberen Naturschutzbehdrde (vergleiche Stellungnahme
vom 11. Juni 2024) umgesetzt werden. Eine Ausnahmegenehmigung nach

§ 45 BNatSchG ist dann nicht erforderlich.

Eingriffsregelung

Der von der Vorhabentragerin vorgelegte Landschaftspflegerische Begleitplan
(LBP) (Gesellschaft fur Freilanddkologie und Naturschutzplanung mbH 2023b) be-
inhaltet die Abarbeitung der Eingriffsregelung gemaf §§ 15 Bundesnaturschutzge-
setz. Die hier vorgenommene Eingriffsermittlung stellt zunachst die nicht vermeid-
baren Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft durch das Repowering-Vor-
haben heraus. Auf dieser Basis werden im Hinblick auf den naturschutzrechtlich
Ausgleichs- und Ersatzanforderungen KompensationsmalRnahmen entwickelt. Der
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LBP gibt dabei nicht nur Aufschluss Uber den Bestand an Natur, Landschaft, Habi-
taten, Arten und Biotoptypen sowie Biotopstrukturen, sondern zeigt auch die Kon-
flikte auf, die durch das Repowering-Vorhaben verursacht werden. Hierzu werden
im LPB die relevanten Wirkfaktoren im Hinblick auf Beanspruchung von Flachen
wahrend des Baus und durch die Anlagen, Stérungen durch den Baubetrieb, visu-
ellen Wirkungen der Anlagen sowie betriebsbedingte Wirkungen der WKA benannt
und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die einzelnen Schutzguter beschrieben. In
diesem Zusammenhang werden die Schutzguter Boden, Wasser, Klima, Tiere, Bi-
otope und Biotoptypen sowie Landschaftsbild in einer Konfliktanalyse betrachtet.

Hinsichtlich moglicher negativer Auswirkungen werden MalRnahmen bei Eingriffs-
realisierung benannt. Zunachst gilt es durch geeignete Malinahmen Auswirkungen
auf die Schutzguter zu vermeiden. Fur verbleibende vorhabenbedingte Beein-
trachtigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschafts-
bildes ist ein Ausgleich oder Ersatz zu schaffen. Dabei wird generell ein funktiona-
ler Ausgleich angestrebt, hinsichtlich des Landschaftsbildes kann die Kompensa-
tion auch Uber eine monetare Abgabe erfolgen. Der ermittelte Kompensationsbe-
darf ist differenziert nach den Bereichen Naturhaushalt (vornehmlich Biotoptypen)
und Landschaftsbild in der Eingriffsregelung zusammengestellt.

Die Ermittlung der Kompensationsmalnahmen flr vorhabenbedingte Beeintrachti-
gungen erfolgt gemal} den Vorgaben des Runderlasses (MELUND-SH 2017). Die
erforderliche Ausgleichsflache setzt sich aus der durch die WKA Uberspannten
Querschnittsflache, berechnet als Nabenhdhe multipliziert mit dem Rotordurch-
messer, sowie der Halfte der von den Rotoren bestrichenen Kreisflache zusam-
men. Fur die beantragten Vestas V 162 (WKA 52-01, 52-02, 52-05) wurde ein Ro-
torradius von 81 Metern und eine Nabenhohe von 119 Metern zugrunde gelegt.
Die Berechnung fur die beiden geplanten Vestas V 150 (WKA 52-03, 52-04) ba-
siert auf einem Rotorradius von 75 Metern und einer Nabenhdhe von 105 Metern.
Daraus ergibt sich ein Ausgleichsflachenbedarf fir Beeintrachtigungen des Natur-
haushalts durch die vorgesehenen WKA von 137.924 Quadratmetern (rund 13,8
Hektar).

Durch den Ruckbau der bestehenden zehn Anlagen wird der Ausgleichsflachen-
bedarf reduziert. Es handelt sich dabei um Windkraftanlagen des Typs Enercon E-
70/E4 mit einem Rotorradius von 35 Metern und einer Nabenhdhe von 75 Metern.
Unter Berticksichtigung des Rickbaus betragt der verbleibende Ausgleichsfla-
chenbedarf fur die Beeintrachtigungen des Naturhaushalts 73.884 Quadratmeter
(rund 7,4 Hektar).

Zusatzlich zur Kompensation fur den Naturhaushalt, die auch die Versiegelung
durch das Fundament einschliel3t, ist fir die Flacheninanspruchnahme von Zuwe-
gungen und Kranstellflachen (Teilversiegelung) eine abgestufte Kompensation
vorzunehmen. Diese wird wie folgt berechnet: Faktor 0,3 bei Uberbauung von
Ackerland, Faktor 0,5 bei Uberbauung von Intensivgriinland oder Stralenbegleit-
gruin, und Faktor 0,8 bei Uberbauung von ruderalen Grasfluren. Dabei werden die
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beantragten WKA separat betrachtet, wobei ein Negativwert infolge der Gegen-
rechnung der Entsiegelung der Ruckbauanlagen pro WKA nicht zulassig ist.

Es ergibt sich ein flachenhafter Ausgleichsbedarf von 110 Quadratmeter flr die
WKA 52-01, von 663 Quadratmeter fur die WKA 52-03 und 769 Quadratmeter fur
die WKA 52-04. Bei der Berechnung des Ausgleichs fur Versiegelungen der WKA
52-02 und 52-05 kommt es aufgrund der Entsiegelungen im Zuge des Ruckbaus
zu negativen Werten, die nicht weiter zu bertcksichtigen sind. Insgesamt ergibt
sich ein Ausgleich fur die teilversiegelten Flachen von 1.541 Quadratmetern fir
das geplante Repowering-Vorhaben.

Der Bau von Zuwegungen fiihrt zu einer Uberbauung von Graben an 15 Abschnit-
ten. Gemal den Vorgaben der UNB Nordfriesland ist flr die dauerhafte Verroh-
rung von Graben ohne erhdhte 6kologische Wertigkeit ein flachenmaliger Aus-
gleich im Verhaltnis 1:1 vorgesehen. Fur den Eingriff auf einer Gesamtlange von
251 Metern ergibt sich eine Ausgleichsflache von 342 Quadratmetern.

Die geplanten Erschliefungsmalnahmen erfordern die Rodung von 98 Metern
Knick, 15 Metern Feldhecken und 24 Metern Baumhecke. Dabei handelt es sich
um gemaf § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 LNatSchG geschutzte Biotope.
Der Ausgleich der Knickrodungen erfolgt gemaf den ,Durchfuhrungsbestimmun-
gen zum Knickschutz* (MELUR 2017). Dabei wird die Rodung von insgesamt 137
Metern Knick, Feldhecken und Baumhecken im Verhaltnis 1:2 ausgeglichen, was
eine Neuanlage von insgesamt 274 Metern umfasst. Diese Ausgleichsmalinah-
men gliedern sich in 196 Meter Knick, 30 Meter Feldhecke und 48 Meter Baumhe-
cke entsprechend ihrer urspringlichen Auspragung.

Die zwei betroffenen Einzelbdume aulierhalb von Knicks und Hecken mit einem
Stammumfang von unter einem Meter sind gemaf den Vorgaben nicht ausgleichs-
pflichtig. Ebenso wird die Rodung der Baumreihe mit sechs Pappeln im Stidwes-
ten des Untersuchungsgebiets, sofern diese nicht als ortsbild- oder land-
schaftspragend eingestuft wird, nicht als ausgleichspflichtig angesehen.

Damit ergibt sich abschlielRend folgender Gesamtkompensationsumfang:

» Ersatzgeldzahlung in Hohe von 559.154,13 € (vergleich Kapitel Schutzgut
Landschaft)

* Ausgleichsflache im Umfang von 75.767 Quadratmetern

- 73.884 Quadratmeter flr Ausgleich Naturhaushalt (vergleich Kapitel
6.2.1 des LBP vom 29.02.2024)

- 1.884 Quadratmeter fur Versiegelungen und Grabverrohrungen:
— 839 Quadratmeter fur Eingriffe auf den Anlagenflachen

— 1.045 Quadratmeter fur Eingriffe im Zuge des Zuwegungs-
baus
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* Neuanlage von Knicks/Feldhecke auf einer Lange von 274 laufenden Metern,
davon:

- 150 Meter Knick (fur Eingriffe auf den Anlagenflachen bei WKA 52-
02)

- 78 Meter Feldhecke (fur Eingriffe fur den Zuwegungsbau bei WKA-
52-01 und WKA 52-04)

- 46 Meter Feldhecke (fur Eingriffe fir den Zuwegungsbau bei WKA-
52-04)

Die Vorhabentragerin plant den Ausgleich iber Okokonten zu erbringen. Die erfor-
derliche Kompensation wird (iber die folgenden Okokonto der ecodots GmbH ge-
mal} vertraglicher Vereinbarung zwischen der Burgerwindpark Veer Dérper GmbH
& Co. KG und der ecodots GmbH vom 17. Juli 2024 erbracht:

*  bis zu 37.692 Okopunkte tiber das Okokonto mit Aktenzeichen 67.30.3-40/23
*  bis zu 17.208 Okopunkte tber das Okokonto mit Aktenzeichen 67.30.3-53/22
« bis zu 13.212 Okopunkte ber das Okokonto mit Aktenzeichen 67.30.3-1/23
* bis zu 7.655 Okopunkte tiber das Okokonto mit Aktenzeichen 67.30.3-34/21

Die vertragliche Vereinbarung liegt vor und wird von der Unteren Naturschutzbe-
horde anerkannt.

Weiterhin umfasst die Eingriffsregelung vorhabenbedingte Beeintrachtigungen in
das Landschaftsbild. Dies erfolgt nach den Vorgaben im ,Erlass zur Kompensation
von Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen®
(MELUND-SH 2017). Nahere Angaben dazu sind dem Kapitel Schutzgut Land-
schaft zu entnehmen.

Der Kreis Nordfriesland, Untere Naturschutzbehorde, erteilt in seiner Stellung-
nahme vom 27. Februar 2025 hinsichtlich der Eingriffsregelung das Einvernehmen
gemal § 11 Absatz 1 Landesnaturschutzgesetz zu den beantragten Repowering-
Vorhaben, wenn der Landschaftspflegerische Begleitplan (Gesellschaft fur Frei-
landdkologie und Naturschutzplanung mbH 2023b) als Bestandteil der Genehmi-
gungsunterlagen festgesetzt wird und die in der Stellungnahme genannten Aufla-
gen in den Genehmigungsbescheid tGbernommen werden.

Ergebnis der Eingriffsregelung

Die Vorhabentragerin ist verpflichtet die unvermeidbaren Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft durch MalRnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auszugleichen oder einen entsprechenden Ersatz zu schaffen. Hierzu wer-
den im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Gesellschaft flr Freilandokologie
und Naturschutzplanung mbH 2023b) Festlegungen getroffen, die im Einzelnen
die Beeintrachtigungen bei den Schutzgutern Tiere, Biotope und biologische Viel-
falt, Landschaftsbild sowie Boden und Wasser umfanglich kompensieren. Der
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Ausgleichsbedarf kann durch die im LBP festgelegten MalRnahmen und die Ergan-
zungen der Unteren Naturschutzbehorde vollstandig gedeckt werden. Im Hinblick
auf die Eignung dieser Malinahmen werden gesetzlich und planerisch geschutzten
Flachen, Biotopen und Arten bericksichtigt.

Boden und Flache

Baubedingte Auswirkungen:

Bauseitig werden temporar Bau- und Montageflachen bendtigt. Die Beanspru-
chung wahrend der Bauzeit dauert in der Regel wenige Monate, wobei Flachen
von etwa 28.320 Quadratmetern temporar beansprucht werden. Weiterhin werden
585 Quadratmeter Graben auf einer Lange von 380 Metern fiir temporare Uber-
fahrten bendtigt. Dabei sind Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen wahrend der
Bauzeit zu mindern. Hierzu zahlen die Herstellung der Flachen mit Schotter, wie
auch der Einsatz von Stahlplatten, um Bodenverdichtungen zu vermeiden. Dar-
uber hinaus sind Mal3hahmen zum Bodenschutz vorgesehen, die auf den Vorga-
ben ,Leitfaden Bodenschutz auf Linienbaustellen“ (LLUR-SH, 2014) basieren.
Nach Abschluss der Bauarbeiten werden Schotterbelage und Grabenverrohrun-
gen wieder ruckgebaut.

Es ist von einem ordnungsgemalien Baustellenbetrieb auszugehen. Der Kreis
Nordfriesland, Fachdienst Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung, Haupt-
sachgebiet Planung und GIS, formuliert hierzu in seiner Stellungnahme vom 27.
Februar 2025 abfall- und bodenschutzrechtliche Auflagen, die zu beachten sind.

Gefordert ist, dass die urspringlichen Bodenfunktionen im Bereich der riickzubau-
enden Windkraftanlagen wiederherzustellen sind und alle baulichen Anlagen und
Anlagenteile (wie Fundamente), Zuwegungen und Stellplatze vollstandig zu entfer-
nen sind. Zur Unterstitzung dieser Zielsetzung ist fur das Bauvorhaben eine bo-
denkundliche Baubegleitung nach § 4 Absatz 5 BBodSchV zu beauftragen, sowie
ein Bodenschutzkonzept entsprechend DIN 19639 zu erstellen und abzustimmen.

Darlber hinaus sieht die Stellungnahme Vorgaben flr den Rickbau der Bestands-
anlagen vor. Die beim Abbruch/Ruckbau der Windkraftanlagen, Trafostationen,
Zuwegungen und Stellflachen anfallenden Abfalle sind entsprechend Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG) und unter Beachtung der Abfallsatzung des Kreises Nord-
friesland, jeweils in der zurzeit gultigen Fassung, einer ordnungsgemafien Verwer-
tung oder Beseitigung zuzufuhren. Hierbei sind insbesondere die Verordnung uber
die Nachweisfiihrung bei der Entsorgung von Abfallen (Nachweisverordnung —
NachwV), die Verordnung uber die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungs-
abfallen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfallen (Gewerbeabfallverord-
nung — GewAbfV) sowie die Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von
mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverord-
nung — ErsatzbaustoffV) einzuhalten. Gleichfalls ist eine ordnungsgemalie Entsor-
gung von besonders Uberwachungsbedurftigen Abfallen (Sonderabfalle), wie bei-
spielsweise Trafodle, Schmier- und Betriebsstoffe, sicherzustellen. Die Nebenbe-
stimmungen werden in den Genehmigungsbescheid ibernommen.
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Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen:

Fir die Herrichtung der Anlagenfundamente, der Kranstellflachen und der Zuwe-
gungen erfolgen Voll- und Teilversiegelungen des Bodens. Fir die Fundament-
grundungen werden Bodenflachen im Umfang von 3.100 Quadratmeter dauerhaft
vollversiegelt (2 x 700 Quadratmeter + 1 x 500 Quadratmetern). Hinzu kommen
Flachen fur Kranstellplatze und Zuwegungen, die dauerhaft auf einer Flache von
13.710 Quadratmetern durch Teilversiegelung beansprucht werden. Insgesamt
betragt die dauerhafte Bodenversiegelung circa 16.810 Quadratmeter (zirka 1,7
Hektar). Mit dem Repowering-Vorhaben werden 10 WKA vollstandig ruckgebaut.
Der Umfang der damit verbundenen Entsiegelung ist in der Eingriffsbilanzierung
bericksichtigt.

Die vorliegende Planung des Repowering-Vorhabens bertcksichtigt Minderungs-
malinahmen. So wird der vorhabenbedingte Flachenverbrauch durch eine effizi-
ente Wegeplanung wie auch das Nutzen der bereits vorhandenen versiegelten
Flachen deutlich reduziert.

Die wassergebundenen Erschlieungen und Stellflachen werden mit unbedenkli-
chen Materialien hergestellt. Mit dem Mutterboden ist sorgsam umzugehen. Er ist
fur Rekultivierungen zu nutzen. Beim Ruckbau aller Anlagen sind Voll- und Teil-
versiegelungen vollstandig zu entfernen.

Durch die Errichtung von Zufahrtswegen und Kranstellflachen (Teilversiegelung)
sowie die Fundamentgriindung (Vollversiegelung) kommt es in den betroffenen
Bodenbereichen zu einem dauerhaften Verlust der Bodenfunktionen.

Vom Repowering-Vorhaben sind keine speziellen Bodenbildungen oder empfindli-
che Boden betroffen. Die betroffenen Béden weisen aufgrund der intensiven land-
wirtschaftlichen Nutzung und stetigen Entwasserung bereits einen gestorten Bo-
denaufbau auf.

Wasser

Bau- und anlagenbedingte Auswirkungen:

Eine direkte Uberplanung von Stand- bzw. Kleingewéassern erfolgt nicht. Durch die
342 Quadratmeter erforderlich werdenden dauerhaften Grabenverrohrungen ent-
steht auf 251 Meter Lange eine Uberbauung der Bodenoberflache. Durch die dau-
erhaften Grabenverrohrungen entsteht eine punktuelle Uberbauung der Oberfla-
che, die keine erheblichen Beeintrachtigungen auf den Grund- und Oberflachen-
haushalt auslost. Die Verrohrungen werden hinreichend dimensioniert, sodass die
Graben weiterhin ihre Abflussfunktion auch wahrend Hochwasserereignissen er-
fullen.

Bezlglich des Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend der Bauphase
ist sicherzustellen, dass alle Regeln und Vorschriften zum Umgang mit wasserge-
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fahrdenden Betriebsstoffen eingehalten werden. Werden durch Unfalle oder un-
sachgemalen Umgang, beispielsweise mit wassergefahrdenden Betriebsmitteln,
Schadstoffe freigesetzt, sind angemessene Malinahmen zur Beseitigung der mog-
licherweise entstehenden Bodenkontaminationen einzuleiten (beispielsweise so-
fortige Auskofferung), um so ein Eindringen der Schadstoffe in das Grundwasser
zu verhindern.

Bei WKA und Trafostationen handelt es sich zudem um Anlagen, die wasserge-
fahrdende Stoffe verwenden, wie beispielsweise fur Getriebe, Generatoren oder
Trafos. Bei deren Handhabung sind Anforderungen gemaf} § 62 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) in Verbindung mit der Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) zu erflllen.

Der Kreis Nordfriesland, Fachdienst Klimaschutz und nachhaltige Raumentwick-
lung, Hauptsachgebiet Planung und GIS, formuliert hierzu in seiner Stellungnahme
vom 27. Februar 2025 wasserrechtliche Auflagen, die zu beachten sind. Hier wird
auf die Grundsatzanforderungen gemaf § 17 der AwSV wie auch Anforderungen
an die Ruckhaltung wassergefahrdender Stoffe (§ 18 AwSV) verwiesen.

In der Stellungnahme wird weiterhin festgestellt, dass die WKA 52-04 direkt auf

der Rohrleitung A des Wasser- und Bodenverbandes Goldebek geplant sei, was
nicht zulassig ist. Daher ist der Anlagenstandort unter Bertcksichtigung des sat-
zungsmafigen Schutzstreifens zu verschieben.

Alternativ ware das Gewasser zu verlegen, was ein Gewasserausbau gemal § 67
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ware. Hierzu ware ein gesondertes Genehmi-
gungsverfahren erforderlich. Die Zustimmung zum BImSchG-Antrag fur die WKA
52-04 kann unter Vorbehalt erst erteilt werden, wenn die Genehmigungsfahigkeit
des Gewasserausbaus sichergestellt ist. Daher wird in den Genehmigungsbe-
scheid ein Vorbehalt Gbernommen, dass der Baubeginn der WKA 52-04 erst erfol-
gen darf, wenn das Gewasserausbauverfahren nach § 67 Wasserhaushaltsgesetz
fur die betroffene Verbandsverrohrung abgeschlossen ist.

Im Zuge der ErschlieBung des Windparks werden Gewasser verrohrt. Hierfur ist
eine wasserrechtliche Genehmigung gemafly § 68 WHG bzw. § 23 Landeswasser-
gesetz erforderlich.

Durch den Bau der Anlagenfundamente erfolgt in Teilbereichen eine Vollversiege-
lung des Bodens, sodass kleinraumig keine Versickerung stattfinden kann. Die
Wasser versickern allerdings ortsnah und kompensieren so das lokale Defizit.
Gleichfalls entstehen durch den Ruckbau der funf WKA neue Flachen, die zur
Grundwasserneubildung in dem Gebiet beitragen.

Beeintrachtigungen, die durch Versiegelungen und Grabenverrohrung entstehen,
sind nach Naturschutz- und Wasserrecht zu kompensieren. Die Kompensationser-
mittlungen sind Teil des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Gesellschaft fur
Freilanddkologie und Naturschutzplanung mbH 2023b). Gemal} Runderlass
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(MELUND-SH 2017) werden die Beeintrachtigungen durch die Fundamentgrin-
dung mit dem Ausgleichsbedarf flr Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes ab-
gegolten.

Klima und Luft

Baubedingte Auswirkungen:

Der Bau und damit verbundene Fahrzeug- und Baumaschinenbewegung fuhren
kurzzeitig zu Freisetzungen von Fremdstoffen in der Luft. Die Wirkungen sind nicht
nachhaltig.

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen:

Die einzelnen Baukorper beeinflussen das Windfeld in der nahen Umgebung der
Anlagen, zudem entsteht voribergehende Beschattung mit veranderter Luft-
feuchte und Temperaturen. Zudem bedingt die Versiegelung von Bodenflachen
Anderungen hinsichtlich Temperatur und Verdunstung. Die Wirkungen sind klein-
raumig.

Die langfristige Nutzung des Windes fur die Energieerzeugung liefert einen Beitrag
zur Einsparung fossiler Energietrager. Uber die gesamte Betriebsdauer (iberwie-
gen die positiven Effekte.

Landschaft

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen:

Die Windkraftanlagen stellen aufgrund ihrer Bauhdhen einen erheblichen Eingriff
in das Landschaftsbild dar. Zwar werden 10 Bestandsanlagen riickgebaut, als ver-
tikale, technische Elemente werden aber die finf WKA mit einer Héhe von etwa
180 Metern und 200 Metern weithin sichtbar sein. Landschaftsstrukturen wie
Knicks und Gehdlzreihen flhren teilweise zu Sichtverschattungen. Beeintrachti-
gungen des Landschaftsbildes entstehen vor allem durch visuelle Veranderungen,
dabei nimmt das Ausmalf} mit zunehmender Entfernung ab. Insbesondere die Ei-
genart und Schonheit einer Landschaft wird durch die Prasenz der technischen
Anlagen verandert. In einem bislang homogen wirkenden Landschaftsbild, dessen
Eigenart vornehmlich durch wenige naturliche Landschaftselemente (vornehmlich
Knickstrukturen und Feldgehdlze) innerhalb einer intensiven Landwirtschaft ge-
pragt ist, fihren die Windkraftanlagen daher zu einer technischen Uberpragung.

Eine bedrangende Wirkung der Windkraftanlagen tritt aufgrund der gewahlten Ab-
sténde zu den Wohnstatten formal nicht ein. Die ,Technisierung“ der Landschaft
und die damit verbundene Wahrnehmung sind trotzdem deutlich und nicht zu ver-
meiden. Zudem kann die notwendige Befeuerung der Windkraftanlagen beein-
trachtigend wirken. Die funf Neuanlagen werden mit bedarfsgesteuerten Nacht-
kennzeichnungen ausgerustet, sodass die nachtlichen Beeintrachtigungen durch
die notwendigen Kennzeichnungen um circa 95 Prozent gesenkt werden.
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Die Wirkintensitat der Windkraftanlagen sind im Landschaftspflegerischen Begleit-
plan (Gesellschaft fur Freilandokologie und Naturschutzplanung mbH, 2023b) me-
thodisch dargestellt. Dabei ist vom Gutachter der Runderlass des MELUND (2017)
~<Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bei Windkraftanlagen®
herangezogen worden. Zur Beurteilung der Wirkungen des Repowering-Vorha-
bens auf das Landschaftsbild hat der Gutachter eine Begehung vor Ort durchge-
fuhrt und den Landschaftsraum hinsichtlich Vielfalt, Eigenart und Naturnahe analy-
siert.

Far den Eingriff in das Landschaftsbild durch die funf beantragten Windkraftanla-
gen wurde ein Ersatzgeld nach den Vorgaben des Erlasses festgesetzt. Hiernach
ist der Kompensationsumfang wie folgt zu ermitteln: Kompensationsumfang (€) =
Grundwert x Landschaftsbildwert x durchschnittlicher Grundstiickspreis pro Quad-
ratmeter (zuzuglich sonstige Grunderwerbskosten). Der Grundwert entspricht da-
bei der Ausgleichsflache fir den Naturhaushalt. Der Ruckbau der 10 Bestandsan-
lage wird dabei berlcksichtigt. Fur die WKA 52-01, 52-02 und 52-05 ergibt sich ein
Grundwert von jeweils 29.584, bei den WKA 52-03 und 52-04 wurde jeweils ein
Grundwert von 24.586 zugrunde gelegt. Weiterhin hat der Gutachter einen Land-
schaftsbildwert von jeweils 2,2 ermittelt. Ferner ist bei Installation einer bedarfsge-
steuerten Nachtkennzeichnung gemal Erlass (MELUND-SH 2017) ein prozentua-
ler Abschlag von 30 Prozent zu bericksichtigen. Die erforderliche Ersatzzahlung
fur den Eingriff in das Landschaftsbild ergibt sich aus der Differenz des berechne-
ten Ersatzgeldes ohne bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung und mit Beruck-
sichtigung des Ruckbaus der jeweils zugeordneten Altanlagen sowie der vor Bau-
beginn zu entrichtenden Ersatzzahlung mit bedarfsgesteuerter Nachtkennzeich-
nung und mit Bertcksichtigung des Ruckbaus der jeweils zugeordneten Altanla-
gen.

Somit fallt zur Kompensation fur die funf geplanten WKA fur Eingriffe in das Land-
schaftsbild unter Berticksichtigung des Rabatts von 30 Prozent fur die Installation
des BNK- Radarsystems sowie dem Ruckbau von Altanlagen eine Ersatzgeld-
summe in Hohe von 559.154,13 € an. Der Eingriff in das Landschaftsbild wird
durch die Zahlung vollstandig kompensiert.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Baubedingte Auswirkungen:

Innerhalb des Betrachtungsraumes befinden sich zahlreiche Archaologische Inte-
ressensgebiete. Dabei handelt es sich gemal § 12 Absatz 2 6 DSchG um Stellen,
von denen bekannt ist oder anzunehmen ist, dass sich dort archaologische Kultur-
denkmale befinden. Zwei der Neubauanlagen (WKA 52-01 und 52-02) sowie 3
Ruckbauanlagen liegen innerhalb eines solchen Archaologischen Interessensge-
bietes, welches sich durch ,teils moorige Niederungsbereiche entlang dem
Goldebeker Muhlenstrom mit hohem Potenzial an steinzeitlichen Fundplatzen“ und
der mdglichen Erhaltung organischer Artefakte von besonderem archaologischem
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Interesse in den gekennzeichneten Bereichen auszeichnet. Ostlich grenzt ein wei-
teres Interessensgebiet an das Vorhaben, weitere befinden sich in mind. 300 Me-
tern Entfernung zum Vorhaben. Zudem werden bei den Bestandsanlagen die Fun-
damente und die Kranstellflachen entsiegelt. Hierbei werden Erdarbeiten notwen-
dig. Grundsatzlich ist im Vorfeld von Erdarbeiten und Bodeneingriffen das Archao-
logische Landesamtes zu informieren und eine denkmalrechtliche Erlaubnis einzu-
holen. Im Einzelfall kbnnen die Erdarbeiten innerhalb eines solchen Gebietes mit
einer archaologischen Baubegleitung verbunden sein.

Anlage- und Betriebsbedingte Auswirkungen:

Wirkungen auf Kulturglter werden aufgrund der Abstande nicht erwartet. Auch
sind im Eingriffsbereich keine Naturdenkmaler vorhanden.

Benachbart bestehende und geplante WKA kdnnen durch Turbulenzen in ihrer
Standsicherheit beeintrachtigt werden. Dies wurde gutachterlich geprift und die
Standorteignung nach DIBt 2012 und Herstellerprifung nachgewiesen (I 17 Wind
GmbH und Co. KG, Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen
nach DIBt 2012 flr den Windpark Goldelund (Turbulenzgutachten) Bericht-Num-
mer: 117-SE-2023-419 vom 27. September 2023). Nachteilige Auswirkungen durch
Turbulenzen kdnnen daher ausgeschlossen werden.

Wechselwirkungen

Die Beschreibung der zu erwartenden Wechselwirkungen, Folgewirkungen und
kumulativen Wirkungen ist integrativer Bestandteil der Wirkungsprognose fir die
einzelnen Schutzguter. Wechselwirkende und multifunktionale Umweltauswirkun-
gen des Repowering-Vorhabens werden durch den schutzgutbezogenen Ansatz
mitberucksichtigt. Da im Ergebnis der Beurteilungen fur die Gesamtheit aller
Schutzguter keine entscheidungserheblichen nachteiligen Auswirkungen prognos-
tiziert werden und Wirkungen insgesamt dartber hinaus schutzgutbezogen ein ge-
ringes Niveau erreichen, ist von keinen entscheidungserheblichen, sich durch die
Wechselwirkungen verstarkenden Auswirkungen auf die Schutzguter auszugehen.
Es ergeben sich keine zusatzlichen zu berucksichtigenden Wechselwirkungen.

Abfalle und Entsorgung

WKA bestehen aus Beton, Stahl sowie glasfaserverstarkten und kohlenstoffver-
starkten Kunststoffen (GFK/CFK). Beim Bau und Betrieb entstehen geringe Ab-
falle, die ordnungsgemalf entsorgt werden. Nach Nutzungsende werden 90 Pro-
zent der Materialien recycelt oder wiederverwendet. Stahl, Beton und Metalle ge-
langen in den Rohstoffkreislauf, GFK/CFK werden zerkleinert und verwertet. Son-
derabfélle wie Ol und Elektroschrott werden ebenfalls umweltgerecht entsorgt.

Angaben zum Rickbau

Gemal § 35 Absatz 5 Satz 2 BauGB besteht nach dauerhafter Aufgabe der zulas-
sigen Nutzung von WKA eine Rickbauverpflichtung aller Bodenversiegelungen.
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1.2.3

1.2.4

Der Erlass vom MELUND vom 22. April 2020, der fur den Riuckbau von WKA uber
50 Metern HOohe im Aul3enbereich gilt, ist dabei zu beachten. Der Ruckbau um-
fasst samtliche ober- und unterirdischen Anlagen sowie Infrastruktur wie Wege,
Nebenanlagen und Anschlisse. Auch Flachgrindungen fallen gemaf}

§ 179 BauGB unter die Ruckbaupflicht. Vorrang hat der vollstandige Ruckbau, so-
weit dieser ohne Verletzung rechtlich geschutzter Umweltguter moglich ist. An-
dernfalls ist nach endgultiger Stilllegung die bestmdgliche Rickbauoption zu wah-
len. Die Ruckbaufahigkeit ist vorab zu prifen.

Merkmale des Repowering-Vorhabens, mit denen erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Schutzguter vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden

Das Repowering-Vorhaben wird in einem bestehenden Burgerwindpark der Ge-
meinden Goldelund und Goldebek errichtet. Dabei werden die 10 Bestandsanla-
gen zuruckgebaut und durch 5 neue WKA ersetzt. Durch Entsiegelung und Nut-
zung vorhandener Befestigung kann der vorhabenbedingte Eingriff in den Natur-
haushalt vermindert werden. Zudem wird das geplante Repowering-Vorhaben
ausschlieBlich auf intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flachen umgesetzt. Die
Okologischen Funktionen dieser Flachen sind bei intensiver Nutzung meist gering.
Somit ist grundsatzlich der Standort fur das geplante Repowering-Vorhaben geeig-
net.

Maflnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Beeintrachtigungen

Nach den zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des § 13 Absatz 2, § 15 Ab-
satz 1 und 2 Bundesnaturschutzgesetz sind nicht vermeidbare Beeintrachtigungen
durch MalRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen
(AusgleichsmalRnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmallnahmen), wobei Ausgleich
und Ersatz als Formen der Realkompensation alternativ nebeneinanderstehen
(Bundestagsdrucksache 16/13298, Seite 3). Ausgeglichen ist danach eine Beein-
trachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts
in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschafts-
gerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist (§ 15 Absatz 2 Satz 2 Bundesnatur-
schutzgesetz). Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrach-
tigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwerti-
ger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestal-
tet ist (§ 15 Absatz 2 Satz 3 Bundesnaturschutzgesetz). Soweit dies nicht mdglich
ist, ist durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren (§ 13 Satz 2 Bundesnatur-
schutzgesetz). Gemal dem naturschutzrechtlichen Gebot, Beeintrachtigungen
von Natur und Landschaft zu vermeiden beziehungsweise zu minimieren, hat die
Vorhabentragerin zahlreiche MalRinahmen vorgesehen. Neben den naturschutz-
fachlichen Vorgaben hat der Betreiber die sich aus § 5 BImSchG ergebenden
Pflichten bei der Errichtung und dem Betrieb der WKA zu erfiillen (Schutz und Vor-
sorge vor schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteile und erhebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit und die Nachbar-
schaft, Abfallvermeidung und nicht zu verwertende Abfalle ordnungsgemal zu be-
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seitigen, sparsame und effiziente Energieverwendung). Diese werden in den na-
turschutzrechtlichen Fachplanungen zur Eingriffsregelung und zum Artenschutz
(Landschaftspflegerischer Begleitplan und Faunistisches Fachgutachten und Ar-
tenschutzrechtliche Prifung gemaR § 44 Absatz 1 BNatSchG, Gesellschaft fur
Freilandokologie und Naturschutzplanung mbH 2023b und 2023c) ausfuhrlich be-
schrieben. Dabei handelt es sich um

« Ersatz- und AusgleichsmaRnahmen: Regelung tiber Okokonten zur Renaturie-
rung von Flachen oder Schaffung neuer Biotope zur Kompensation von Eingrif-
fen in die Natur.

* Artenschutzmallinahmen: Schutz von Brut- und Lebensraumen, zeitliche Be-
schrankung von Bauarbeiten zur Schonung empfindlicher Arten.

* Boden- und Gewasserschutz: Mallnahmen zum Schutz der Graben
+ Landschaftsbild: Ausgleichszahlung auf der Basis der Berechnungen im LBP

* Weitere MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung sind dem UVP-Be-
richt (Gesellschafft fir Freilanddkologie und Naturschutzplanung mbH 2023a)
zu entnehmen.

Diese Mallnahmen werden im Genehmigungsbescheid als verpflichtende Neben-
bestimmungen ibernommen.

1.3 Bewertung der Umweltauswirkungen auf der Grundlage der zusammenfassenden
Darstellung gemafRd § 20 Absatz 1b der 9. BImSchV

Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt unter rein umweltschutzbezoge-
nen Aspekten im Sinne einer wirksamen Umweltvorsorge. Die Mal3stabe, nach de-
nen die Bewertung vollzogen wird, ergeben sich nach geltenden Fachgesetzen
und Ausfuhrungsvorschriften sowie den Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor-
schriften auf Basis der genannten Schutzguter.

Die Bewertung der Umweltauswirkungen bezieht sich auf den bestimmungsgema-
Ren Betrieb der Anlagen. AulRer Betracht bleibt eine schutzgutbezogene Bewer-
tung der betrieblichen Stérungen (Brand, Fremdstoffaustritt), da eine genaue
Prognose havarierender Umweltauswirkungen generell nicht moglich ist. Hier wird
auf die vom Betreiber getroffenen VorsorgemalRnahmen hingewiesen (Brand-
schutz, Havariemanagement etc.). In diesem Zusammenhang wird davon ausge-
gangen, dass vom Betreiber samtliche einschlagigen Bestimmungen der sicher-
heitstechnischen Belange eingehalten werden.

Schutzgut Mensch
Schall:

Mafgebliche Bewertungsgrundlage sind § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 2 BImSchG
in Verbindung mit der TA-Larm, das LAI-Dokument ,Hinweise zu Schallimmissio-
nen von Windkraftanlagen, Stand 30. Juni 2016“ sowie der Erlass des Ministeri-
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ums fur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Lan-
des Schleswig-Holstein (MELUND) vom 31. Januar 2018 unter Anwendung des
§16b des BImSchG.

Das Schallimmissionsgutachten (Ingenieurbiro fur Akustik Busch, 2023) zeigt,
dass die nachtlichen Beurteilungspegel an den Immissionsorten zwischen 33
dB(A) und 47 dB(A) liegen. Dies fuhrt zu einer hohen Beeintrachtigung an einem
Immissionsort, mittlerer Beeintrachtigung an 14 weiteren und geringer Beeintrach-
tigung an den ubrigen Orten. Die Wohnfunktion des Gebiets bleibt trotz ortlicher
Beeintrachtigungen grundsatzlich erhalten. Die negativen Auswirkungen auf die
Wohnfunktion werden insgesamt als gering bis mittel bewertet. Erholungssu-
chende sind ebenfalls betroffen, jedoch werden die Auswirkungen aufgrund der
kurzen Aufenthaltsdauer und der mittleren Bedeutung des Gebiets fur Freizeit als
gering eingestuft. Die Auswirkungen durch tieffrequenten Schall werden aufgrund
der Entfernung der WKA zur Wohnbebauung mit gering bewertet.

Schattenwurf:

Bewegter Schattenwurf stellt eine Belastigung im Sinne des BImSchG dar. Mal3-
gebliche Bewertungsgrundlage ist § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 2 BImSchG in Ver-
bindung mit den ,WKA-Schattenwurf-Hinweise“ der LAl und die diesbezlgliche
Rechtsprechung. Hierin ist ein orientierender Immissionsrichtwert (Zumutbarkeits-
schwelle) von 30Stunden/Jahr bzw. 8 Stunden/Jahr und 30 Minuten/Tag reale Be-
schattungsdauer in der Gesamtbelastung benannt.

Die Schattenwurfprognose vom Ingenieurbtiro flr Akustik-Biaro Busch (2023)
zeigt, dass an zahlreichen Immissionsorten die berechneten Schattenstunden pro
Jahr (mehr als 30 Stunden) und Schattenminuten pro Tag (mehr als 30 Minuten)
die zulassigen Werte Uberschreiten. Dies macht hier den Einsatz einer Abschalt-
automatik erforderlich. An anderen Immissionsorten kann von einer Abschaltauto-
matik abgesehen werden. Durch eine Abschaltautomatik, die meteorologische Pa-
rameter wie Sonnenintensitat oder Windrichtungsanderungen berucksichtigt, kann
die tatsachliche Beschattungsdauer auf 8 Stunden pro Jahr begrenzt und die Be-
lastung flr Anwohner deutlich reduziert werden.

Lichtimmissionen durch Gefahrenkennzeichnung:

Mafgebliche Beurteilungsgrundlage fur Lichtimmissionen ist § 5 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2 BImSchG in Verbindung mit der Richtlinie zur Messung und Beurtei-
lung von Lichtimmissionen des LAI, wonach die Lichtimmissionen durch die Flug-
sicherheitsbefeuerung als unerheblich einzustufen sind. Grundsatzlich muss zu-
dem berucksichtigt werden, dass sowohl die Ausrustung der WKA mit einer Befeu-
erung als auch die konkrete Ausfihrung (Anordnung, Farbe, Helligkeit, Blinkfre-
quenzen) luftverkehrsrechtlich (AVV) weitgehend vorgeschrieben ist. Zur weiteren
Minderung der Belastigungswirkungen ist der Einsatz einer bedarfsgerechten
Nachtkennzeichnung vorgesehen. Im Ergebnis sind die Schutzanforderungen ge-
genuber Lichtimmissionen erfullt. Dartiber hinaus wird mittels Einsatzes von Min-
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derungsmalnahmen (wie der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung) umfangrei-
che Vorsorge im Sinne von § 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG betrieben. Schadli-
che Umwelteinwirkungen durch Lichtimmissionen sind mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen.

Weitere Beeintrachtigungen des Schutzgutes Mensch durch Discoeffekte, bedran-
gende Wirkung, Eiswurf oder Havarien werden durch zahlreiche Minimierungs-
malinahmen sowie durch weitere Genehmigungsauflagen auf ein insgesamt gerin-
ges bis mittleres Mal} reduziert.

Damit wird die Einhaltung bestehender gesetzlicher Vorschriften und Vorgaben
gewahrleistet.

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes Mensch sind so ausgeschlossen.
Dies wird in den vorhandenen Unterlagen nachvollziehbar dargelegt.

Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt

MaRgebliche Bewertungsgrundlage ist § 6 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG in Ver-
bindung mit dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Durch Bodenversiege-
lung und Verdichtung erfolgt eine Uberplanung landwirtschaftlich genutzter FI&-
chen. Der vorhabenbedingte Eingriff betrifft 28.320 Quadratmeter landwirtschaftli-
che Flache sowie temporar 585 Quadratmeter Graben (380 Meter Lange). Zuwe-
gungen fuhren zur Rodung von 137 Metern Geholz, einer Baumreihe (6 Baume)
und 2 Einzelbaumen. Zudem werden nach § 30 BNatSchG geschitzte Biotope be-
eintrachtigt: 98 Meter Knick, 15 Meter Baumhecke und 24 Meter Feldhecke. Diese
Eingriffe werden naturschutzrechtlich ausgeglichen. Durch den Riuckbau der Be-
standsanlagen werden Flachen fur eine Wiederherstellung von Biotopen bereitge-
stellt. Insgesamt sind daher erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes nicht
zu erwarten.

Schutzgut Tiere und Artenschutz

Es werden die Auswirkungen auf die Vogelwelt und die Fledermausfauna beurteilt.
Aulerdem sind mogliche Auswirkungen wahrend der Bauzeit auf Amphibien rele-
vant.

Das Umweltziel, keine Verletzung von Verbotstatbestanden des besonderen Ar-
tenschutzes, bezieht sich auf die Vorgaben des § 44 Absatz 1 in Verbindung mit
Absatz 5 BNatSchG. Fur einen Verstol3 gegen das Toétungsverbot nach § 44 Ab-
satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 45 b/c BNatSchG ist es erforderlich, dass
sich das Kollisionsrisiko, einschlieRlich der Tétung durch Barotrauma, durch das
Vorhaben in signifikanter Weise (Uberdurchschnittlich) erhdht. Dieses Risiko ist
insbesondere wahrend der Betriebsphase der Anlagen zu betrachten. In der An-
lage 1 des BNatSchG sind fur WKA-empfindliche kollisionsgefahrdete Brutvogelar-
ten 3 artspezifische Prifbereiche (Nahbereich, Zentraler und Erweiterter Prifbe-
reich) und fachlich anerkannte Schutzmaflinahmen ausgewiesen, um ein signifi-
kant erhdhtes Totungsrisiko einheitlich bewerten zu kdnnen. Diese Prufbereiche

Bescheid Az.: G40/2022/085 Seite 86 von 111



digitale Ausfertigung / Kopie

(3- Zonen-Modell) sind so aufgebaut, dass im Nahbereich das Totungs-/Verlet-
zungsrisiko generell signifikant erhoht ist und fur Neuanlagen der Anlagenbetrieb
in der Regel sehr stark eingeschrankt ist. Darlber hinaus (zentraler und erweiter-
ter Prifbereich) kann das Toétungs-/Verletzungsrisiko flr Vorkommen kollisionsge-
fahrdeter Brutvogelarten i. d. R. durch anerkannte SchutzmalRnahmen unterhalb
der Signifikanzschwelle gesenkt werden. Weiterhin sind bei WKA das Storungs-
verbot nach § 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG und das Beschadigungs-/Zersto-
rungsverbot von Fortpflanzungs-/Ruhestatten nach § 44 Absatz 1 Nummer 3
BNatSchG zu beleuchten. Eine erhebliche Storung (z. B. durch Bewegung, Larm-
oder Lichtemissionen) liegt vor, wenn sich durch die Storung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert.

Grundlagen zum Malstab fir die Schutzwurdigkeit ist der Planungsleitsatz, nach
welchem keine Verletzung von Verbotstatbestanden des besonderen Artenschut-
zes stattfinden durfen. Demnach besteht ein sehr hohes Restriktionsniveau ge-
genuber dem Vorhaben, die Schutzwurdigkeit wird daher mit ,sehr hoch" einge-
stuft. Die Umsetzung des besonderen Artenschutzes erfolgt grundsatzlich im ar-
tenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Gesellschaft fir Freilanddkologie und Natur-
schutzplanung mbH, 2023c). Die hierfir anzuwendenden gesetzlichen Bewer-
tungsmalistabe zur Prifung der Ausldsung von Verbotstatbestanden gemai § 44
Absatz 1 BNatSchG konnen als orientierender Mal3stab fur die Prtfung auf ein
Eintreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen in dem UVP-Bericht her-
angezogen werden. Fur die Artengruppen der Brut- und Grofl3vdgel, Fledermause
und Amphibien bestehen Empfindlichkeiten gegen projektspezifische Wirkfakto-
ren. Im Rahmen der weiteren Betrachtung war eine Prifung auf Verbotstatbe-
stande nach § 44 Absatz 1 BNatSchG fur diese Arten/Artengruppen notwendig.
Die vertiefte Prifung im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ergab, dass fur die Ar-
tengruppen Brut- und GroRRvogel, Fledermause und Amphibien Malinahmen zur
Vermeidung von Auswirkungen durch die Vorhaben oder MaRnahmen zur Siche-
rung der kontinuierlichen ékologischen Funktionalitat (,CEF“ — vorgezogene Aus-
gleichsmalnahmen) erforderlich sind, damit Verbotstatbestdande im Sinne des §
44 Absatz 1 Nummer 1 — 3 BNatSchG mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eintre-
ten. Wesentliche MalRnhahmen sind Bauzeitenregelungen, Besatzkontrollen, Ver-
gramungen, Schutzmallinahmen bei der Baufeldfreimachung, sowie der Schutz
von Brutvogeln und Fledermausen bei Gehdlzeingriffen. Die Erheblichkeit auf das
Schutzgut wird unter Beachtung der Minimierungsmafnahmen bei der Flachenin-
anspruchnahme als gering eingestuft.

Aufgrund der Wirkung der Baukorper als Ensemble und der drehenden Rotoren
sind bei den Vogeln und bei den Fledermausen die Auswirkungen als dem durch-
schnittlichen Lebensrisiko entsprechend eingestuft.

Dies gilt nicht fur die Wiesenweihe, deren Brutstatte etwa 265 Meter von der WKA
52-03 (G40/2022/085) entfernt festgestellt worden ist. Aufgrund der Belegenheit
der Brutstatte im Nahbereich ist ein signifikant erhdhtes Toétungsrisiko anzuneh-
men ist. Eine gutachterliche Prifung von Malnahmen zum Schutz der Art kommt
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zu dem Ergebnis, dass fur die Wiesenweihe keine wirksamen zumutbaren Schutz-
mafRnahmen existieren. Nach § 6 Absatz 1 Satz 7 Nummer 2 WindBG ist daher fur
die WKA 52-03 (G40/2022/085) eine zweckgebundene jahrliche Ausgleichszah-
lung in das nationale Artenhilfsprogramm vorgesehen.

Die Anlagensockel und Zuwegungen sollten moglichst unattraktiv fur die Tierwelt
gestaltet werden, da sonst Kollisionsrisiken mit Fledermausen und Greifvogeln
entstehen.

Die Eingriffsregelung erfolgt unter Anwendung des Runderlasses ,Anwendung der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bei Windkraftanlagen®. Damit ist ein Aus-
gleich fur den Eingriff in den Naturhaushalt sichergestellt.

Die Auswirkungen auf die Vogelwelt, die Fledermausfauna und die Amphibien sind
vor dem Hintergrund der artenschutzrechtlichen Vorgaben zu beurteilen. Diese
werden insgesamt als mittel angesehen, solange die beschriebenen Malinahmen
und Auflagen eingehalten werden.

Insgesamt sind bei Beachtung der MalRhahmen zum naturschutzrechtlichen Aus-
gleich und den Artenschutzvorgaben keine erheblichen Beeintrachtigungen auf
das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu erwarten.

Schutzgut Flache

Durch die Planung des Repowering-Vorhabens an dem vorhandenen Standort
wird verhindert, dass fur die Vorhabenrealisierung weitere Flachen anderenorts in
Anspruch genommen werden. Ortlich kénnen vorhandene versiegelte Flachen der
Bestandsanlagen weiter genutzt werden, wodurch Synergieeffekte entstehen. Zu-
sammenfassend wird das beantragte Repowering-Vorhaben flr das Schutzgut
Flache als vertraglich bewertet.

Schutzgut Boden

Mit Blick auf das Schutzgut Boden ergeben sich Beurteilungsmalistabe aus § 5
Absatz 1 BImSchG in Verbindung mit dem Bundesbodenschutzgesetz sowie aus
den §§ 14, 15 BNatSchG in Hinsicht auf den Boden als Teil des Naturhaushalts.
Insgesamt sind die durch das Vorhaben entstehenden Versiegelungen kleinraumig
als erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden im Sinne der Eingriffs-
regelungen zu bewerten. Eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden erfolgt
durch Abgrabung, Verdichtung sowie Teil- und Vollsiegelung. Zwar verandert sich
in den betroffenen Arealen der Boden durch die Versiegelung, jedoch handelt es
sich bei dieser Bodenveranderung nicht um eine schadliche Bodenveranderung im
Sinne des § 2 Absatz 3 BBodSchG. Verbleibende mdgliche Beeintrachtigungen
insbesondere wahrend der Bauphase sind aufgrund der umzusetzenden Vermei-
dungs-, Minderungs- bzw. Schutzmalnahmen so gering, sodass die Belange des
Bodenschutzes erflllt sind. Bei einer ordnungsgemafen Baudurchfiihrung sind die
bodenschutzrechtlichen Abwehr- und Vorsorgepflichten (vergleich § 1 S. 2, § 4
Absatz 1, § 7 BBodSchG) umgesetzt.
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Insgesamt sind die Beeintrachtigungen des Schutzgutes Bodens kleinraumig und
insgesamt als gering einzustufen. Der stattfindende Eingriff wird gemall dem
Runderlass des Landes zum ,Verhaltnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung zum Baurecht® ausgeglichen. Dazu liegt eine Ausgleichsbilanzierung im LBP
(Gesellschaft fur Freilandokologie und Naturschutzplanung mbH, 2023b) vor, die
zu beachten ist.

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden werden damit ausge-
schlossen.

Abfall

Da es sich beim Abfallanfall um eine Umweltauswirkung handelt, die jedoch nicht
unmittelbar einem Schutzgut nach der Definition des UVPG zugeordnet werden
kann, wird das Thema Abfall redaktionell unter der Uberschrift des am ehesten be-
troffenen Schutzguts Boden abgehandelt.

Bei Errichtung und Betrieb der WKA fallen Abfalle an, die als hausmdllartige Ge-
werbeabfalle zu klassifizieren sind. Dazu gehéren zum Teil auch gefahrliche Ab-
falle, die anfallenden Mengen sind allerdings gering. Die Entsorgung erfolgt Gber
den Hersteller bzw. das Serviceunternehmen. Produktionsabfalle fallen nicht an.
Beurteilungsmalistabe bilden § 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG in Verbindung mit
den Pflichten des KrWG fur Abfallerzeuger. Durch die Abgabe der Abfalle an den
Hersteller bzw. die Wartungsfirma ist der Anlagenbetreiber seiner Pflicht, geeig-
nete Entsorgungswege nachzuweisen, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
nachgekommen. Die Abfalle werden soweit moglich der Kreislaufwirtschaft zuge-
fuhrt oder fachgerecht entsorgt. Dies schlief3t gleichfalls die Abfalle des beantrag-
ten Ruckbaus der Bestandsanlagen mit ein.

Schutzgut Wasser

Mit Blick auf das Schutzgut Wasser bieten insbesondere die gesetzlichen Vorga-
ben des Naturschutzrechts, des Wasserhaushaltsgesetzes sowie der untergesetz-
lichen Regelungen (z. B. OGewV, TrinkwV) einen geeigneten Bewertungsmalf3-
stab. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind vor diesem Hintergrund
wie folgt zu bewerten.

Stand- bzw. Kleingewasser sind nicht direkt betroffen. FlieRgewasser in Form von
Entwasserungsgraben mussen kleinraumig fur die Erschlieung auf circa 251 Me-
ter Lange verrohrt werden. Dazu liegt eine Ausgleichsbilanzierung im LBP vor, die
zu beachten ist.

Die Beeintrachtigungen durch Fundamentgrindung und Versiegelung werden im
Hinblick auf die Grundwasserneubildung als gering eingestuft. Zudem wird der
Eingriff in den Wasserhaushalt durch den Ruckbau der 10 Bestandsanlagen ver-
ringert.
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Das Repowering-Vorhaben hat keinen erhohten Oberflachenabfluss von Nieder-

schlagswasser zur Folge. Der Boden im Bereich der Fundamente weist nur punk-
tuell eine Vollversiegelung auf, die Zuwegungen und Kranstellflachen werden als
Schotterflache hergestellt.

Nicht zu erwarten ist auch eine Verunreinigung des Grundwassers durch den Ein-
trag wassergefahrdender Stoffe, da durch Nebenstimmungen sichergestellt wird,
dass bei der Lagerung und beim Umgang mit derartigen Stoffen durch die Vorha-
bentragerin die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Aul3er-
dem wird dafur Sorge getragen, dass die verwendeten Baumaschinen und sons-
tige mit Kraftstoffen betriebenen Aggregate auf den Austritt von wassergefahrden-
den Stoffen ausreichend Uberwacht werden.

Insgesamt werden erhebliche Beeintrachtigungen flr das Schutzgut Wasser nicht
erwartet.

Schutzgiiter Klima und Luft

Mit Blick auf das Schutzgut Luft und Klima bieten insbesondere die gesetzlichen

Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes und des Klimaschutzgesetzes (KSG)
einen geeigneten Bewertungsmalstab. § 13 Absatz 1 KSG regelt insoweit, dass
bei Entscheidungen der Zweck des KSG und die zu seiner Erflullung festgelegten
Ziele zu berucksichtigen sind. Gemal § 1 KSG besteht dessen Zweck im Schutz
vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels sowie in der Erfullung der in
§ 3 Absatz 1 KSG geregelten nationalen Klimaschutzziele unter Gewahrleistung

der europaischen Zielvorgaben.

Das Repowering-Vorhaben fuhrt durch Verwirbelungen und Beschattungen klein-
raumig zu Veranderungen von Klimaelementen. In der Bauphase kdnnen durch
Emissionen der Baufahrzeuge geringe Beeintrachtigungen der Luftqualitat entste-
hen. Anlagenbedingt ist durch den Ersatz von fossilen Brennstoffen von einem po-
sitiven Effekt auf die Luftqualitat auszugehen, allerdings kdnnen in einem Geneh-
migungsverfahren nach BImSchG keine positiven Substitutionseffekte bertcksich-
tigt werden. Die Immissionen wahrend der Bauphase sind als irrelevant einzustu-
fen. Die Veranderungen des Lokalklimas sind als gering zu bewerten, da im Ver-
gleich zu den vorhandenen Offenlandflachen im Gebiet die Verluste durch Versie-
gelung gering und kleinflachig sind.

Schutzgut Landschaft

Die WKA stellen auf Grund der Bauhdhen zwangslaufig einen erheblichen Eingriff
in das Landschaftsbild dar, flr den eine Ersatzgeldzahlung vorzunehmen ist. Seit
den umfangreichen Gesetzesanderungen in den Jahren 2022 und 2023, insbeson-
dere im Windenergie-an-Land-Gesetz (WalLG), Baugesetzbuch (BauGB), Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), lie-
gen die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen im Uberragenden 6ffentli-
chen Interesse und dienen der 6ffentlichen Sicherheit. So sind mit der Anderung
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des BNatSchG vom 1. Februar 2023 WKA nach § 26 BNatSchG aus Landschafts-
schutzgebieten zurzeit befreit.

Das Landschaftsbild der Region wird mafRRgeblich von den bestehenden WKA und
einer intensiven Landwirtschaft mit einigen Geholzstrukturen gepragt. Durch die
Planung wird die weitere , Technisierung“ der dinn besiedelten Landschaft stei-
gen. Die geplanten WKA fuhren somit zu einer weiteren Beeintrachtigung des vor-
belasteten Landschaftsbildes, wobei die bestehenden Geholzstrukturen abmil-
dernd wirken und zu Sichtverschattungen fihren kdnnen. Fur die nachtliche Be-
feuerung existieren als Minderungsmafinahme bedarfsorientiert arbeitende Befeu-
erungsanlagen.

Ein finanzieller Ausgleich fir den Eingriff in das Landschaftsbild erfolgt im Rahmen
des Runderlasses des MELUND (2017) ,Anwendung der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung bei Windkraftanlagen®. Dazu liegt eine Berechnung zur Ersatz-
zahlungshdhe im LBP (sowie Erganzungen der Unteren Naturschutzbehdrde vom
27. Februar 2025) vor.

Insgesamt sind die vorhabenbedingten Beeintrachtigungen des Schutzgutes Land-
schaft im Rahmen der Eingriffsregelung naturschutzfachlich bertcksichtigt und so-
mit ausgeglichen.

Die Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Landschaft sind vor dem Hintergrund
der bestehenden Vorbelastung und der gesetzlichen Regelungen, die eingehalten
werden, als gering einzustufen.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Es sind auf Kulturdenkmaler keine erheblichen Auswirkungen ermittelbar. Hin-
weise fur den Fall einer Entdeckung archaologischer Substanz bei den Bauarbei-
ten sind zu beachten.

Die Standfestigkeit der WKA untereinander ist gemaf Turbulenzgutachten unter
Berucksichtigung sektorieller Betriebsbeschrankungen gegeben.

Die Beeintrachtigungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgu-
ter sind gering.

Verbleibende Beeintrachtigungen
Unter Berucksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmals-

nahmen verbleiben folgende Beeintrachtigungen der Umwelt:

» zeitlich befristete Beeintrachtigungen der Schutzguter Mensch, Tiere und Land-
schaftsbild wahrend der Bauphase

» Beeintrachtigungen der Schutzguter Mensch (Schall, Schattenwurf, Befeue-
rung), Flora (Knickrodung, Beseitigung von Feldhecken, Einzelbaumen), Fauna
(Scheucheffekt, Meidungsverhalten, Kollisionsrisiko), Boden (Versiegelung)
und Gewasser (Verrohrung, Verfillung)
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* nachhaltige Veranderung des Landschaftsbildes durch die weitere ,Technisie-
rung“ der Landschaft sowie durch die notwendige Befeuerung.

Entscheidungen liber Einwendungen und Stellungnahmen

Es wird festgestellt, dass gegen das Repowering-Vorhaben keine umweltbezoge-
nen Einwendungen vorgebracht worden sind. Die Stellungnahme des Kreises
Nordfriesland und der Oberen Naturschutzbehérde wurde bericksichtigt. Insbe-
sondere werden die Vorschlage des Kreises Nordfriesland und der Oberen Natur-
schutzbehdrde fur die Festlegung verbindlicher Nebenbestimmungen bericksich-
tigt.

Gesamtbewertung

Wie in der zusammenfassenden Darstellung dargelegt, fuhrt das Vorhaben zu
Umweltauswirkungen unterschiedlichen Umfangs auf die verschiedenen Schutz-
guter. Auf dieser Grundlage wurden die Umweltauswirkungen des Vorhabens
auch im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge bewertet. Dabei wurden ne-
gative und neutrale Wirkungen auf die Umweltziele ermittelt.

Bedingt durch die umfangreichen Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichs-
mafRnahmen sowie die artenschutzrechtlichen Vorgaben (zu Abschaltregelungen
zum Schutz lokaler und migrierender Fledermause, zu Bauzeitenregelungen bzw.
zu Vergramungen im Baufeldbereich mit Besatzkontrollen und zu einer unattrakti-
ven Gestaltung der Anlagensockelbereiche) ist insgesamt festzustellen, dass die
Bewertung der Umweltauswirkungen des Repowering-Vorhabens keine Griinde
ergeben hat, die einer positiven Entscheidung Uber die Zulassigkeit des
Repowering-Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge entgegen-
stehen. Die begrindete Bewertung wird bei der Entscheidung Uber die Zulassig-
keit des Repowering-Vorhabens berucksichtigt.

1.4 Erlauterungen nach § 21 Absatz 1a Nummer 2c der 9. BImSchV

Es wird festgestellt, dass gegen das Repowering-Vorhaben keine umweltbezoge-
nen Einwendungen vorgebracht worden sind. Die behdrdlichen Stellungnahmen,
die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eingeholt wurden, und die immissi-
onsschutzrechtliche Beurteilung wurden bei der Entscheidung bertcksichtigt und
sind in unter anderem in Form von Inhaltsbestimmungen, Nebenbestimmungen
und Hinweisen in die Genehmigung eingeflossen. Sofern sie zur Minderung der
Auswirkungen auf das jeweilige Schutzgut beitragen, wurden sie in der zusam-
menfassenden Darstellung sowie in der begriindeten Bewertung bertcksichtigt.
Das Gleiche gilt fur alle beantragten Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen,
die sich weitgehend auch im UVP-Bericht widerspiegeln. Auch die eigenen Ermitt-
lungen der Behdrde (LfU) wurden auf diese Weise berlcksichtigt.
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2.1

211

21.1.1

Genehmigungsvoraussetzungen

Die Voraussetzungen fur die Erteilung der beantragten Genehmigung sind in § 6
BImSchG aufgefuhrt. Danach muss die Erfullung der sich aus § 5 BImSchG und
einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsvorschrift ergebenden Pflich-
ten sichergestellt sein und es durfen keine anderen 6ffentlich-rechtlichen Vor-
schriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der
Anlage entgegenstehen.

Zur Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fir die Umwelt insgesamt ist im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens gepruft worden, ob die sich aus § 5 BIm-
SchG ergebenden Grundpflichten fur Betreiber genehmigungsbedurftiger Anlagen
erfullt werden.

Betreiberpflichten nach § 5 BImSchG

Schutz- und Abwehrpflicht vor schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen
Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belastigungen fur die Allge-
meinheit und die Nachbarschaft, das heif’t, Verhinderung von konkret bzw. beleg-
bar schadlichen Umwelteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG)

Nach § 3 BImSchG sind schadliche Umwelteinwirkungen ,Immissionen, die nach
Art, Ausmald oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuflih-

ren-.

Bei dem beantragten Vorhaben sind dies insbesondere Umwelteinwirkungen, die
in Form von Schallimmissionen, periodischem Schattenwurf und Turbulenzen her-
vorgerufen werden.

Schall

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft durch schadliche Umwelt-
einwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG) durch Gerausche sind die Vor-
gaben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) malfigeblich.
AuRerdem sind der Erlass des MELUND vom 31. Januar 2018 zur Einfuhrung der
aktuellen LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen in
Schleswig-Holstein und der erganzende Erlass vom 20. April 2022 zu beachten.

Die der Windkraftanlage am nachsten gelegenen Gebaude mit schutzbedurftigen
Raumen liegen im Auflenbereich und im allgemeinen Wohngebiet. Die TA Larm
nennt fur solche Wohnraume die unten aufgeflihrten Immissionsrichtwerte, die bei
der Beurteilung der hier genehmigten WKA berucksichtigt wurden.

Mischgebiet
tags 60 dB(A) von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
und
nachts 45 dB(A) von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
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Allgemeines Wohngebiet

tags 55 dB(A) von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
und
nachts 40 dB(A) von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Eine Windkraftanlage wirkt in Anlehnung der Ziffer 3.2.1 Absatz 2 der TA Larm re-
levant ein, wenn der Schallimmissionspegel groRer ist als der Immissionsrichtwert
(IRW) minus 12 dB(A).

Grundlage fur die Beurteilung der Schallimmissionen in der Umgebung der hier
genehmigten WKA ist das schalltechnische Gutachten der Ingenieurburo fur Akus-
tik Busch GmbH vom 5. September 2023, Bericht-Nummer 556921gkp01 in Ver-
bindung mit der schalltechnischen Stellungnahme vom 6. Juni 2024, Bericht-Num-
mer 556921ekp07.

Hinsichtlich der Gebietseinstufung und des damit verbundenen Schutzniveaus der
mafgeblichen Immissionsorte sowie der Teilbeurteilungspegel der Windkraftan-
lage an den Immissionsorten wird auf die oben genannte Schallimmissionsprog-
nose verwiesen.

Danach sind tagsuber die Teilbeurteilungspegel beim Betrieb der genehmigten
Vestas V150 STE 6.00 MW mit dem von Vestas flr leistungsoptimierten Betrieb
mit 6000 kW (Betriebsmodus PO6000) angegebenen maximalen immissionswirk-
samen Schallleistungspegel von 105,9 dB(A) inklusive einer Emissionsunsicher-
heit von 1,7 dB an den Immissionsorten um mindestens 12 dB(A) unter dem Im-
missionsrichtwert und somit irrelevant. FUr die Tageszeit war daher keine Be-
triebsbeschrankung festzusetzen.

Ausweichlich der Schallimmissionsprognose kann die Nichtiberschreitung des
IRW von 45 dB(A) und 40 dB(A) zur Nachtzeit an den mal3geblichen Immissions-
orten nur mit einer schallreduzierten Betriebsweise erreicht werden. An einigen
malfdgeblichen Immissionsorten lag der Teilbeurteilungspegel um mindestens

12 dB(A) unter dem IRW und war somit gemaR Ziffer 2 des Erlasses zur Einfuh-
rung der LAI-Hinweise vom 31. Januar 2018 (erganzender Erlass vom 20. April
2022) irrelevant oder die IRW wurden eingehalten. Daher wurde der Betrieb der
Windkraftanlage fur die Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr auf die unter der Inhaltsbe-
stimmung A | 2.1 genannte Drehzahl und Leistung sowie den Betriebsmodus und
die dort aufgefuhrten Oktavschallleistungspegel Lwa, okt begrenzt. Die Festsetzung
der Oktavschallleistungspegel Lwa, okt erfolgte auf Grundlage der in der Schall-
immissionsprognose verwendeten Lwa, okt.

Bei der Schallausbreitungsrechnung nach dem Interimsverfahren war die obere
Vertrauensbereichsgrenze mit einem Vertrauensniveau von 90 % mit einer
Messunsicherheit von or = 0,5 dB und einer Unsicherheit des Prognosemodells
von Oprog = 1,0 dB durch einen Zuschlag von insgesamt
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2, 2
1,28 *\/Gbrog + Ok = 1,43 dB zu beriicksichtigen. Auf die Unsicherheit der Serien-
streuung wurde in der Berechnung verzichtet, da gemaf A Ill 2.2.2 eine Abnahme-
messung der Windkraftanlage erfolgt.

Ob der Immissionsbeitrag der Neuanlage absolut niedriger ist als der der Altan-
lage ist nachvollziehbar zu prifen. Grundlage fur die Prifung der mit Unsicherhei-
ten behafteten GroRen ist die Differenz der mittleren Schallimmissionspegel der
Alt- und Neuanlagen des Repowering-Vorhabens

ALrpw = L_r,alt - L_r,neu (1)

am Immissionsort. Bei den Schallausbreitungsrechnungen zur Ermittlung der Dif-
ferenz nach Gleichung (1) sind die der Genehmigung zugrundeliegenden dekla-
rierten mittleren Schallleistungspegel anzusetzen. Diese beinhalten keine Zu-
schlage fur Unsicherheiten. Es sind keine Zuschlage bei den Ausbreitungsrech-
nungen anzuwenden.

Zur Gewahrleistung des niedrigeren Immissionspegels nach § 16b Absatz 3 Num-
mer 1 BImSchG muss die Differenz ALrpw der Bedingung

ALrpw > 1,28 ¥ (Ga1)? + (0nen)? 2)
genugen. Der Faktor 1,28 gewahrleistet fur die Annahme von normalverteilten
Schallimmissionspegeln ein einseitiges Vertrauensniveau von 90 Prozent. Die
Standardabweichungen cat und oneu entsprechen den Unsicherheiten der Teilpe-
gel der Alt- und der Neuanlagen.

Die Berechnung der Unsicherheiten erfolgt im Sinne der Hinweise zum Schall-
immissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) der Bund/Lander-Arbeitsgemein-
schaft Immissionsschutz (LAI) vom 30. Juni 2016. Danach sind die Standardab-
weichungen oat und oneu Gesamtunsicherheiten, welche sich in Schleswig-Holstein
aus Anteilen der Unsicherheiten der Typvermessung und Prognose ergeben. Die
Unsicherheiten sind in der gleichen Weise zu berucksichtigen, wie sie im Rahmen
der Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) vorgege-
ben sind.

Unter der Inhaltsbestimmung A | 2.1 wird festgelegt, dass es sich weiterhin um ei-
nen genehmigungskonformen Betrieb handelt, wenn entsprechend nachgewiesen
wird, dass trotz Uberschreitung einer oder mehrerer der festgesetzten Oktav-
schallleistungspegel Lwa, okt die prognostizierten A-bewerteten Immissionspegel
nicht Uberschritten werden.

Da fur den beantragten WKA-Typ keine Schallvermessung vorliegt, wurden fir die
Schallimmissionsprognose als Eingangskenngrof3en die Angaben des Herstellers
zu den Oktavschallleistungspegeln der Windkraftanlage verwendet.

Gemal den LAI-Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen
(WKA) vom 30. Juni 2016 muss in diesen Fallen die betreffende Windkraftanlage
bis zur Abnahmemessung mit einer weiteren Reduzierung von Drehzahl und Leis-
tung betrieben werden. Daher darf die Windkraftanlage unter Berlcksichtigung
des oben genannten Sicherheitszuschlags von 3 dB(A) nachts bis zum Nachweis

Bescheid Az.: G40/2022/085 Seite 95 von 111



digitale Ausfertigung / Kopie

der in der Inhaltsbestimmung A.l.2.2 festgelegten Werte nur mit der geringeren
Leistung und Drehzahl gemaR der Inhaltsbestimmung A.1.2.2 betrieben werden.

Der Betrieb der Windkraftanlage wahrend der Herunterregelung durch den Netz-
betreiber im Rahmen des Einspeisemanagements (EisMan-Schaltung) wurde
nicht in der zum Antrag gehérenden Schallimmissionsprognose betrachtet. Den-
noch bedarf es auch fur diese Betriebsweise der Emissionsbegrenzung durch
Schall. Es waren fur die Nachtzeit daher dieselben Oktavschallleistungspegel fest-
zusetzen wie flr den beantragten Betriebsmodus (Auflage 2.2.14).

Der Nachweis des Nichtvorliegens einer immissionsrelevanten Tonhaltigkeit vor
Aufnahme des Nachtbetriebes ist erforderlich, da jede drehzahlvariable Windkraft-
anlage eine immissionsrelevante Tonhaltigkeit aufweisen kann. Der hier bean-
tragte Anlagentyp stellt einen ,Prototypen” dar, der noch nicht vermessen worden
ist. Weder dem LfU noch dem Hersteller ist das Verhalten der Windkraftanlage be-
kannt, der Schutz der Nachbarschaft und die Einhaltung der Immissionsrichtwerte
sind jedoch ab Inbetriebnahme der Anlage sicherzustellen (siehe Auflage 2.2.15).

Zur Uberpriifung, ob die in der Genehmigung auf Grundlage der Schallimmissions-
prognose festgesetzten Oktavschallleistungspegel fir die hier genehmigte Wind-
kraftanlage tatsachlich nicht Uberschritten werden, bedarf es daher der Abnahme-
messung als Schallleistungsmessung. Die Auflage 2.2.2 legt die konkretisierenden
Anforderungen an die Abnahmemessung gemal’ den LAI-Hinweisen zum Schal-
limmissionsschutz bei WKA in Verbindung mit der Technischen Richtlinie fur
Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte (FGW-Richtli-
nie TR1, Revision 19, Stand 1. Marz 2021) fest.

Gemal den LAI-Hinweisen ist der Betriebsbereich mindestens so zu wahlen, dass
die Windgeschwindigkeit erfasst wird, in der der maximale Schallleistungspegel
erwartet wird. Die emissionsseitige Abnahmemessung soll nach den Mess- und
Auswertevorschriften der jeweils aktuellen Fassung der FGW-Richtlinie TR 1
durchgefuhrt werden.

Die Begrenzung der Messunsicherheit soll Messungen unter storenden Bedingun-
gen, welche das Ergebnis einer Messung verfalschen, von vornherein verhindern.
Nach dem Stand der Technik betragt die Messunsicherheit bei einer Nachweis-
messung durchschnittlich 0,7 dB. Die Messunsicherheit wurde auf 1,0 dB be-
grenzt, da Messungen mit einer Unsicherheit oberhalb dieses Wertes nicht mehr
geeignet sind, eine verlassliche Aussage Uber die festgelegten Oktavschallleis-
tungspegel zu treffen.

Die Prufung auffalliger WKA-Gerausche ist auf den gesamten Windgeschwindig-
keitsbereich auszudehnen, um deren Immissionsrelevanz beurteilen zu kdnnen.

Die Oktavschallleistungspegel wahrend des Betriebszustands 0 Prozent-Einspei-
sung wahrend der EisMan-Schaltung (Redispatch) sind nicht bekannt und missen
daher zur Sicherstellung der Einhaltung der Oktavschallleistungspegel ebenfalls
gemessen werden (Auflage 2.2.3).
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Die im Genehmigungsantrag vorgelegte Herstellererklarung zur EisMan-Schaltung
vom 21. Dezember 2020 wurde gepruft und der Betriebszustand als zulassig an-
gesehen (Auflage 2.2.4).

Die Auflage 2.2.5 ist zur Regelung des Nachweises eines genehmigungskonfor-
men Betriebs trotz Uberschreitung der gemessenen Oktavschallleistungspegel er-
forderlich. Hierfur stellt die Nichtliberschreitung der Immissionspegel des Progno-
segutachtens das hdherwertigere Kriterium dar. Die Teilbeurteilungspegel an den
Immissionsorten, die durch die Neuberechnung mit den Ergebnissen der Abnah-
memessung ermittelt werden, durfen die Teilbeurteilungspegel des Prognosegut-
achtens der Antragsunterlagen nicht Uberschreiten.

In den LAI-Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei WKA wurden Regelungen
zur Tonhaltigkeit getroffen, die in die Auflage 2.2.6 Gbernommen wurden. Dadurch
wird sichergestellt, dass es nicht zu erheblichen Belastigungen durch tonhaltigen
Gerausche kommt.

Der nachtliche Immissionsrichtwert wird bereits durch den bestimmungsgemafien
Betrieb der Windkraftanlage und unter Berlcksichtigung anderer relevanter Quel-
len (z. B. weitere Anlagen) ausgeschopft. Dies bedeutet, dass eine Zunahme der
Emissionen zu einer immissionsrelevanten Uberschreitung beitragen wiirde. Das
ist insbesondere dann der Fall, wenn durch Abweichungen vom Regelbetrieb ton-
oder impulshaltige Gerausche entstehen. Nach A.3.3.5 und A.3.3.6 TA Larm sind
fur ton- oder impulshaltige Gerausche Zuschlage zur Bestimmung des Beurtei-
lungspegels erforderlich (z. B. mindestens 3 dB bei Tonhaltigkeit). Zudem ent-
spricht dies Betriebsgerausch nicht dem Stand der Technik, weshalb auch unter
Berucksichtigung des Vorsorgegrundsatzes gemaR § 5 Absatz 1 Nummer 2 Blm-
SchG die Windkraftanlage bei Auftreten ton- oder impulshaltiger Gerausche
nachts abzuschalten ist (Auflage 2.2.7).

Der Betrieb von Windkraftanlagen tragt nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund
der Abstande zu Wohnraumen nicht zu einer Uberschreitung von Anhaltswerten
fur tieffrequente Gerausche bei. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die gegen-
wartig beantragten Windkraftanlagentypen immer héher werden und die Rotoren
einen immer gréleren Durchmesser haben. Es hat sich durch Messungen gezeigt,
dass sich dadurch das Frequenzspektrum der WKA verschiebt. Tieffrequente
Schallimmissionen werden mit steigender Leistung und gro3er werdenden Roto-
ren immer hdher. Darlber hinaus ist auch festzuhalten, dass sich Bewohner von
Hausern im Umfeld von Windkraftanlagen nicht durch eigene Malinahmen gegen
tieffrequenten Schall schiutzen kdnnen. Derzeit gibt es kein genormtes Prognose-
verfahren zur Bewertung von tieffrequenten Gerauscheinwirkungen in benachbar-
ten Innenrdumen. Des Weiteren liegen haufig noch keine Emissionsdaten fir den
tieffrequenten Bereich des beantragten Anlagentyps vor. Somit werden tieffre-
quente Gerausche im Genehmigungsverfahren nicht gepruft. Tieffrequente Gerau-
sche kdnnen gemaf TA Larm nur durch Messungen nach der DIN 45680 bei be-
stehenden Anlagen ermittelt werden. Daher ist aus Griinden der Vorsorge eine
Auflage zur Begrenzung der tieffrequenten Gerausche festzusetzen.
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21.1.2

Sollte es zu Beschwerden uber tieffrequente Gerausche von der Windkraftanlage
kommen, stellt die Auflage sicher, dass bei einer eventuell erforderlichen Messung
und Bewertung der tieffrequenten Gerausche nach der DIN 45680, Stand Marz
1997, die Nichtluberschreitung der Anhaltswerte durchgesetzt werden kann (Auf-
lage 2.2.8).

Die mit den Auflagen 2.2.9 und 2.2.10 vorgegebenen Pflichten zur Aufzeichnung
der Betriebszustande sind zur Sicherstellung der Nichtiberschreitung der IRW an
den Immissionsorten erforderlich, da nur diese eine regelmaRige Uberprifbarkeit
der genehmigten Betriebszustande ermoglichen. So korreliert das Schallemissi-
onsverhalten einer Windkraftanlage mit der Leistung, der Rotordrehzahl und der
Windgeschwindigkeit. Diese werden beim Betrieb der Windkraftanlage messtech-
nisch erfasst. Die Schallemissionen hingegen werden nicht permanent gemessen
und aufgezeichnet.

Die Begrenzung der Leistung und Drehzahl der Windkraftanlage, um die Nicht-
Uberschreitung der festgesetzten Oktavschallleistungspegel sicherzustellen, be-
darf zur Gewahrleistung der Genehmigungsvoraussetzungen auch deren Uber-
prifbarkeit. Dieses wird Uiber eine Aufzeichnungs- und Ubermittlungspflicht an die
zustandige Uberwachungsbehdrde erreicht und stellt hier den geringstmoglichen
Aufwand dar.

Die Vorgabe, einheitliche Mittelungszeitraume zu verwenden, bedeutet, dass bei-
spielsweise der Leistungsertrag, der mit 10-Minuten-Mittelwerten in die Leistungs-
kurve eingeht, auch im Protokoll mit 10-Minuten-Mittelwerte angeben wird.

Optische Immissionen

Die maximale Reichweite des Schattenwurfs der Vestas V150 STE 6.00 MW be-
tragt circa 1.902 Meter. Die Schattenwurfprognose (siehe Kapitel 4.7 der Antrag-
unterlagen) zeigt an sehr vielen untersuchten Immissionsorten eine Uberschrei-

tung der LAI-Richtwerte von 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden pro 12 Monate
(Worst Case).

Da das Prognosegutachten kein Abschaltkonzept enthalt, wird durch eine Auflage
sichergestellt, dass die genehmigte WKA keinen zusatzlichen Beitrag oberhalb der
Richtwerte zum periodischen Schattenwurf leisten wird.

Die Richtwerte sind von der LAl empfohlen. Der Einwirkbereich ist durch den Gut-
achter der Schattenwurfprognose ermittelt worden. Die Protokolle sind Uber den
Zeitraum eines Jahres aufzubewahren, da der Richtwert von acht Stunden einen
Beurteilungszeitraum von zwolf Monaten aufweist. Die Protokollierung ist notwen-
dig fur die Beweissicherung. Ohne Protokollierungspflicht ware die Auflage nicht
Uberwachbar.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Verschmutzungen an den Sensoren ein wirksa-
mes Feststellen von Sonnenschein verhindern kénnen. Dies soll durch die Auflage
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2114

21.1.5

minimiert werden. Der mogliche zusatzliche Aufwand im Rahmen von Servicear-
beiten ist relativ gering (Auflage 2.2.11).

Der Betrieb der WKA muss so erfolgen, dass schadliche Umwelteinwirkungen be-
reits ab Inbetriebnahme nicht entstehen kénnen. Haufig wird ein Schattenabschalt-
modul nicht vom Hersteller, sondern von einem anderen Anbieter gewahlt. Dies ist
grundsatzlich zulassig, muss jedoch umgehend nach Errichtung der WKA ange-
baut werden. Verantwortlich dafur ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber
der WKA, an den sich die Auflage auch richtet (Auflage 2.2.12).

Meistens zeigen sich Fehlfunktionen der Schattenabschaltautomatik erst beim Be-
trieb der Anlage. Die Ursachen kdnnen vielfaltig sein. Haufig bekommt dies der
Betreiber der WKA gar nicht mit, sondern nur der Nachbar. Die Fehlerquellen kon-
nen sehr komplex sein. Dabei kann es nicht Aufgabe der Behdrde sein, die Ursa-
chen der Fehlfunktion zu ermitteln. Die Auflage 2.2.12 soll sicherstellen, dass
Fehlfunktionen und Ursachen schnell und wirksam erkannt und weitere Uber-
schreitungen durch Schattenwurf verhindert werden.

Lichtblitzen/Discoeffekten wird durch mittelreflektierende Farben mit matten Glanz-
graden vorgebeugt. Da die vorgelegten Unterlagen diesbezuglich keine abschlie-
Rende Bewertung zulassen, wird durch eine Auflage sichergestellt, dass die WKA
diese Anforderung erflllt (Auflage 2.2.13).

Turbulenzen

Die Standsicherheit in Bezug auf die Turbulenzeinwirkungen im Nachlauf der ge-
nehmigten WKA wurde in dem Turbulenzgutachten vom 27. September 2023 (117-
Wind GmbH & Co. KG, Bericht-Nummer [17-SE-2023-419) in Verbindung mit der
Standsicherheitsbewertung vom 30. Januar 2024 (TUV SUD Industrie Service
GmbH, Prifnummer 3935521-2-d) untersucht. Eine schadliche Umwelteinwirkung
im Sinne einer erheblichen Belastigung oder eines erheblichen Nachteils ist nicht
zu erwarten. Die Anforderungen der DIBt-Richtlinie (Deutsches Institut fur Bau-
technik) bezlglich Turbulenzen werden eingehalten, so dass diesbezuglich die
Standsicherheit gewahrleistet ist.

Wertminderung

Ein erheblicher Nachteil ist dann nicht gegeben, wenn die Einhaltung der Grund-
pflichten nach § 5 BImSchG sichergestellt ist. Entstehen objektiv keine Nachteile
durch das Vorhaben, kdnnen auch keine Wertminderungen entstehen. Objektive
Nachteile entstehen nicht, da das Vorhaben allen erkennbaren 6ffentlich-rechtli-
chen Belangen entspricht.

Mitteilungspflicht

Die Auflage 2.2.1 dient der rechtzeitigen Information der zustandigen Behorde, da-
mit im Falle einer Stérung des Betriebes frihzeitig geeignete Mallnahmen ergrif-
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21.2

2.1.21

2122

fen werden konnen und somit die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schad-
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ge-
schutzt werden.

Als bedeutsame Stérung im Sinne der Auflage 2.2.1 wird ein Ereignis wie ein
schwerer Unfall oder ein Schadensfall oder sonstige Storung des bestimmungsge-
mafen Betriebes mit nicht unerheblichen Auswirkungen definiert (z. B. Austritt
nicht unbedeutsamer Mengen an gefahrlichen Stoffen). Das alleinige Ansprechen
von Alarm-, Sicherheits- oder Schutzeinrichtungen ohne einen Stoffaustritt, Scha-
densfall oder ahnlichem I6st in der Regel noch keine Meldepflicht aus.

Vorsorgepflicht gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, er-
hebliche Nachteile und Belastigungen, insbesondere durch die dem Stand der
Technik und der Besten verfugbaren Technik entsprechenden MalRnahmen, das
heil3t Vorbeugung vor dem Entstehen potentiell schadlicher Umwelteinwirkungen
(§ 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG)

Eiswurf

Das Risiko von Eiswurf konnte durch das Gutachten der Fluid & Energy Enginee-
ring GmbH & Co. KG vom 19. Juni 2024 (Referenz-Nummer: 2024-E-056-P4-R0)
aufgrund der Nutzung eines Eiserkennungssystems (Vestas Ice Detection) ausge-
schlossen werden, da die Anlage bei Eisansatz abschaltet und maximal noch tru-
delt. Die Anlagensteuerung erkennt einen Eisansatz anhand des Missverhaltnis-
ses von Einspeiseleistung und Windgeschwindigkeit in Nabenhdhe oder/und an-
hand einer durch Sensoren festgestellten Unwucht. Um sicher zu gehen, dass das
System funktioniert und die Gefahr des Eiswurfes nicht besteht, ist die Auflage
2.4.8 mit aufgenommen worden. Im Ubrigen hat die Rechtsprechung diese Gefahr
bei einem Abstand von 355 Metern bereits als irrelevant eingestuft (OVG Munster,
Beschluss vom 26. April 2002 — 10 B 43/02). Diese Entfernung zum nachsten
Wohnhaus wird nicht unterschritten.

Larm

Durch die in der Auflage 2.2.2 geforderte Nachmessung wird sichergestellt, dass
keine erheblichen Nachteile und Belastigungen entstehen konnen. Ebenso wird

durch die Auflage 2.2.8 sichergestellt, dass auch durch tieffrequente Gerausche
eine schadliche Umwelteinwirkung wirksam verhindert wird.

Abfallvermeidung, Abfallverwertungs- und Abfallbeseitigungspflichten
(§ 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG)

Genehmigungsbedurftige Anlagen sind gemal § 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG
so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewahrleistung eines hohen Schutzni-
veaus fur die Umwelt insgesamt Abfalle vermieden, nicht zu vermeidende Abfalle
verwertet und nicht zu verwertende Abfalle ohne Beeintrachtigung des Wohls der
Allgemeinheit beseitigt werden.
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21.5

2.2

Abfalle sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht moglich
oder nicht zumutbar ist. Die Vermeidung ist unzulassig, soweit sie zu nachteilige-
ren Umweltauswirkungen fuhrt als die Verwertung.

Die Antragstellerin hat im Antrag dargestellt, dass die beim Aufbau und bei den
Servicearbeiten anfallenden Abfalle ordnungsgemal entsorgt werden. Daruber
hinaus wird durch eine Auflage sichergestellt, dass eine Uberpriifung der Entsor-
gung anhand der Entsorgungsbelege durchgeflihrt werden kann. Die Verwertung
und Beseitigung von Abfallen erfolgt nach den Vorschiften des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes und den sonstigen fur die Abfalle geltenden Vorschriften.

Pflicht zur sparsamen und effizienten Energienutzung
(§ 5 Absatz 1 Nummer 4 BImSchG)

Genehmigungsbedurftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur
Gewabhrleistung eines hohen Schutzniveaus fur die Umwelt insgesamt Energie
sparsam und effizient verwendet wird.

Abwarme

Durch die WKA wird elektrische Energie erzeugt. Anfallende prozessbedingte Ab-
warme kann nicht weiter genutzt werden.

Nachsorgepflicht nach Betriebseinstellung, d. h. Sicherstellung, dass von der An-
lage oder dem Anlagengrundstlck keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervor-
gerufen werden kdnnen (§ 5 Absatz 3 BImSchG)

Betriebseinstellung und Rickbau

Im Falle der Betriebseinstellung ist die WKA zeitnah zu demontieren, das Funda-
ment zurtickzubauen und der urspringliche Zustand wiederherzustellen. Dies wird
durch eine Bedingung, die sich an den Betreiber richtet, sichergestellt. Die Hohe
der Sicherheitsleistung bestimmt sich aus 4 Prozent der Gesamtinvestitionskosten
(einschlieBlich Mehrwertsteuer) zuzuglich 40 Prozent Kostensteigerung fur einen
Betriebszeitraum von 20 Jahren. Eine Anrechnung noch zu verwertender Rest-
stoffe erfolgt nicht. In diesem Fall wurden die Gesamtinvestitionskosten durch das
Landesamt fur Umwelt korrigiert. Die Festlegung erfolgte aufgrund einer landes-
weiten Erhebung der Gesamtinvestitionskosten.

Laut Bodengutachten soll die WKA auf einem Flachfundament gegrindet werden.
Dafur ware die festgesetzte Rliickbausumme ausreichend. Bei einer anderen Fun-
damentgrindung wurde eine erneute Prifung Uber die Hohe der Rickbaukosten
mit einem erganzenden Bodengutachten erfolgen missen.

Pflichten aus aufgrund von § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnungen

Gemal § 6 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ist weiterhin zu prufen, ob sichergestellt
ist, dass die Erfullung der Pflichten aus einer aufgrund des § 7 BImSchG erlasse-
nen Rechtsverordnung durch das beantragte Vorhaben gegeben ist.
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2.3

2.3.1

Die Anlage fallt nicht unter den Bereich einer nach § 7 BImSchG erlassenen
Rechtsverordnung.

Andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften, § 6 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn andere 6ffentlich-rechtliche Vorschriften
und Belange des Arbeitsschutzes dem Repowering-Vorhaben nicht entgegenste-
hen.

Die Beteiligung der Behoérden, deren Belange durch das Vorhaben berthrt wer-
den, hat ergeben, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.

Bei Einhaltung der mitgeteilten Nebenbestimmungen stehen andere oOffentlich-
rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes nicht entgegen.

Bauplanungsrechtliche Zulassigkeit:

Das beantragte Vorhaben ist gemaf § 35 Absatz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch
(BauGB) als privilegiertes Vorhaben im Auf3enbereich einzustufen.

Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und der Lan-
desplanung vereinbar. Das raumordnerische Ziel des Landesentwicklungsplans
(LEP) 2010 Kapitel 3.5.2 (Windenergie an Land), wonach WKA mindestens einen
Abstand vom 5-Fachen der Gesamthéhe zu Gebauden mit Wohnnutzung inner-
halb von Siedlungen und vom 3-Fachen der Gesamthdéhe zu Gebauden mit Wohn-
nutzung im AulRenbereich einhalten mussen, wird mit der vorliegenden Planung
erreicht.

Die Gemeinde Goldebek hat in der 3. Anderung und die Gemeinde Goldelund mit
der 2. Anderung ihres Flachennutzungsplans den beanspruchten Bereich als Fla-
che fur die Landwirtschaft mit der Zusatznutzung Flache fur Windkraftanlagen dar-
gestellt sowie die festgelegte maximale Hohe von 100 Metern aufgehoben. Das
Vorhaben widerspricht daher nicht den Darstellungen des Flachennutzungsplanes
oder eines anderen Planes (§ 35 Absatz 3 Nummer 1 und 2 BauGB).

Aus den Antragsunterlagen geht hervor und aufgrund von Nebenbestimmungen ist
sichergestellt, dass durch die genehmigte WKA keine schadlichen Umwelteinwir-
kungen hervorgerufen werden. Es bestehen keine Hinweise, dass die WKA schad-
lichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt sein wird (§ 35 Absatz 3 Nummer 3
BauGB).

Auch dass das Vorhaben unwirtschaftliche Aufwendungen fur Stral3en oder an-
dere Versorgungseinrichtungen verursachen kdnnte, ist nicht ersichtlich und ent-
sprache auch nicht den bisherigen Erfahrungen mit vergleichbaren Anlagen (§ 35
Absatz 3 Nummer 4 BauGB).

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden durch Neben-
bestimmungen der Oberen und der Unteren Naturschutzbehdrde sichergestellt. In
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23.2

Bezug auf die gemal § 35 Absatz 3 Nummer 6 und 7 BauGB aufgefihrten Be-
lange stehen offensichtlich keine Bedenken entgegen.

Die Belange des § 35 Absatz 3 Nummer 8 BauGB wurden durch die Beteiligung
des Bundesamtes fur Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der Bundeswehr
(BAIUDBw) und der Bundesnetzagentur berucksichtigt.

Dass sonstige offentliche Belange entgegenstehen konnten, ist nicht erkennbar.
Eine Beteiligung der flr diese Belange zustandigen Behorden hat keine Hinweise
gegen das Vorhaben ergeben. Die mitgeteilten Bedingungen und Auflagen sind,
soweit dafur eine Rechtsgrundlage aus dem Fachrecht gegeben war, bertcksich-
tigt worden.

Dass die Erschliel3ung gesichert ist, ergibt sich aus den vorgelegten Unterlagen.

Die Antragstellerin hat gemaR § 35 Absatz 5 BauGB eine Verpflichtungserklarung
abgegeben, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulassigen Nutzung zu-
rickzubauen und Bodenversiegelungen zu beseitigen (Ruckbauverpflichtung). Der
Ruckbau wird durch eine Verpflichtungserklarung gesichert. Um einen finanziellen
Ausfall des Anlagenbetreibers abzusichern, wird neben der Rickbauverpflich-
tungserklarung eine finanzielle Sicherheit zur Absicherung der Ruckbaukosten sei-
tens des Anlagenbetreibers verlangt (Sicherheitsleistung). Fur die Sicherung der
Abbruchkosten wurde eine entsprechende Sicherheitsleistung festgesetzt.

Zu dem Vorhaben haben die Gemeinde Goldebek und die Gemeinde Goldelund
das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wirksam erteilt.

Somit ist das beantragte Vorhaben bauplanungsrechtlich zulassig.
Arbeitsschutz:

Gemal} § 22 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche Arbeitsschutzbe-
horde bei der Unfallkasse Nord als zustandige Behorde die zur Durchflhrung ihrer
Uberwachungsaufgabe erforderlichen Auskiinfte verlangen. Zu den Aufgaben ge-
horen unter anderem

» Besichtigungen von Baustellen, da hier insbesondere die Vorgaben der Bau-
stellenverordnung einzuhalten sind. In diesem Zusammenhang mussen ausrei-
chend Details zu dem Bauvorhaben rechtzeitig zur Verfigung stehen, um die
Einhaltung der Vorgaben Uberwachen zu kdnnen.

+ anlassbezogene Téatigkeiten wahrend des Betriebs der genehmigten Windkraft-
anlage beispielsweise im Falle einer Beschwerde oder eines Unfalls. In diesem
Zusammenhang mussen ausreichend Details zu der Windkraftanlage zur Ver-
figung stehen, um die Einhaltung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften
(insbesondere Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstattenverordnung, Betriebssicher-
heitsverordnung, Gefahrstoffverordnung) iberwachen zu kénnen.

» anlassbezogene Tatigkeiten wahrend des Betriebs der genehmigten Windkraft-
anlage sowie die Besichtigungen von Baustellen. In diesem Zusammenhang
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mussen ausreichend Details zu dem Vorhaben rechtzeitig zur Verfugung ste-
hen, um die Einhaltung der Vorgaben uberwachen zu kénnen.

Naturschutz

Gemal § 45b Absatz 2 BNatSchG bedingt die Lage des Brutplatzes innerhalb des
Nahbereichs der hier betroffenen Art Wiesenweihe eine signifikante Erhdhung des
Totungs- und Verletzungsrisikos. Eine geeignete Schutzmalnahme gibt es fur die-
sen Fall nicht. Nach § 6 Absatz 1 Satz 5 WindBG hat die Antragstellerin fur den
Fall, dass geeignete Schutzmalinahmen nicht verfliigbar sind, eine Geldzahlung zu
leisten. Da fur diese WKA keine Schutzmalinahme angeordnet wird, die eine Ab-
regelung der Anlage beinhaltet, ergibt sich eine jahrlich zu leistenden Zahlung in
Hohe von 3.000 € je Megawatt im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 7 Num-

mer 2 WindBG. Dies entspricht bei einer Anlagenleistung von 6,0 Megawatt einer
Summe von 18.000 €. Die erste Zahlung ist vor der Inbetriebnahme zu leisten.

Durch die Meldung der Zahlung kann das Land Schleswig-Holstein nachvollzie-
hen, wie viel Geld zu Artenschutzzwecken an den Bund gezahlt wird. Zudem wird
dokumentiert flr welche Arten und in welchem Raum Zahlungen geleistet werden.
Diese Informationen sind maf3geblich zur Steuerung zweckgebundener, artspezifi-
scher Malinahmen.

Durch Einhaltung der Bauzeitenregelungen wird gewahrleistet, dass die Zugriffs-
verbote des § 44 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 Nummer 1 bis 3 BNatSchG
im Hinblick auf Offenlandbriter, Réhrichtbriter, Gehoélzbriter, Amphibien und Fle-
dermause nicht verwirklicht werden.

Die Schutzmalnahmen stellen alternativ zur Bauzeitenregelung und in Verbin-
dung mit der Umweltbaubegleitung sicher, dass die Zugriffsverbote des § 44 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Absatz 5 Nummer 1 bis 3 BNatSchG im Hinblick auf Of-
fenlandbriter und Roéhrichtbriter nicht verwirklicht werden.

Um zu verhindern, dass Amphibien in die von Bauarbeiten in Anspruch genomme-
nen Flachen einwandern, sind die konflikttrachtigen Raume (hier: Einwanderung in
das Baufeld) durch Amphibienschutzzdune zu sichern. Die MalRnahme ist nicht er-
forderlich, wenn im Rahmen vorgelagerter und geeigneter Untersuchungen durch
eine geschulte Umweltbaubegleitung ein Negativhachweis Uber das Vorkommen
der potenziell erwarteten Amphibienarten erbracht werden kann. Die Malinah-
menumsetzung ist durch die Umweltbaubegleitung zu kontrollieren, um eine kor-
rekte Durchflihrung zu gewahrleisten.

Im Vorhabengebiet kommt potenziell der Moorfrosch vor. Es ist méglich, dass die
Art die im Rahmen des Vorhabens zu verrohrende Gewasserabschnitte als Laich-
gewasser nutzt.

Sollten wahrend Bauarbeiten in der Laichzeit von Anfang Marz bis Ende Juni Gra-
ben verrohrt werden, kann es zur Beschadigung bzw. Zerstérung von Laich und
Laichballen kommen. Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verboten sind
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die betroffenen Grabenabschnitte nach Amphibienlaich abzusuchen und der Laich
ist in nicht betroffene benachbarte Grabenabschnitte umzusetzen.

Graben, Uber die lediglich temporare Bricken geflhrt werden, sind hiervon nicht
betroffen.

Das Risiko fur Larven (Kaulquappen) ist aufgrund ihrer Mobilitat und raumlichen
Verteilung im Gewasser erheblich geringer als fur die aggregiert vorkommenden
Laichballen. Schadigungsrisiken fur Larven, die Uber das allgemeine Lebensrisiko
von Kaulquappen im Gewasser hinausgehen, sind bei den kleinflachigen Malinah-
men wie Verrohrungen von Zuwegungen nicht zu erwarten.

Der Einsatz einer fachkundigen Umweltbaubegleitung wird notwendig, wenn von
den Bauzeitenregelungen abgewichen wird, um die termin- und fachgerechte
Durchfihrung von Besatzkontrollen und Vergramungsmaflinahmen zu gewahrleis-
ten. Durch die Vorlage des Nachweises der fachlichen Qualifikation vor Baubeginn
wird die fachliche Qualifikation der zustandigen Person Uberprifbar. RegelmaRige
Dokumentation der durchzufihrenden Schutzmaf3nahmen sind zur Kontrolle der
fachgerechten Ausflihrung erforderlich. Diese Dokumentation muss in Abstanden
von 14 Tagen der Oberen Naturschutzbehdrde vorgelegt werden, damit auf etwa-
ige Schwierigkeiten umgehend reagiert werden kann.

Eine Aktivitatserfassung fur Fledermause liegt nicht vor. Zur Vermeidung des T6-
tungsverbots geman § 44 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 5
BNatSchG fiur schlaggefahrdete Fledermausarten wahrend der Aktivitatszeiten
wurde der im LBP vom 27. Mai 2024 benannte und in der Auflage aufgeflihrte Ab-
schaltalgorithmus beantragt. Unter den in der Auflage genannten Bedingungen
werden hohe Aktivitaten schlaggefahrdeter Fledermausarten im Rotorbereich so-
wie dessen nahem Umfeld erwartet. Wird die Windkraftanlage zu den angegebe-
nen Bedingungen abgeschaltet, wird davon ausgegangen, dass das Totungsrisiko
zwar minimiert wird, es aber nicht sicher ist, dass das Toétungsrisiko unter die Sig-
nifikanzschwelle gebracht wird. Angesichts der gewachsenen Gondelhéhe und
Rotordurchmesser seit Einflhrung der Standardabschaltparameter von 6 m/s und
10 °C im Jahr 2012, wird davon ausgegangen, dass das Kollisionsrisiko durch
diese pauschalen Abschaltbedingen heute nicht mehr hinreichend vermindert wird.
Bei dem Abschaltalgorithmus handelt es sich also nicht um eine Abschaltung auf
der Grundlage eines Worst-Case-Szenarios. Aufgrund der verbleibenden Unsi-
cherheiten ist auf Basis eines geeigneten Hohenmonitorings zu tberprifen, ob
das Totungsrisiko durch den Abschaltalgorithmus ausreichend gemindert wird. Als
Abschaltung wird ein Zustand definiert, der den Trudelbetrieb einer WKA ein-
schlief3t, also keinen zwingenden Stillstand der WKA erfordert. Die Drehgeschwin-
digkeit der Rotoren wird im Trudelbetrieb mit aus dem Wind gedrehten Rotorblat-
tern und aktivierter Windnachfihrung der Rotorgondel auf ein fir Fledermause un-
gefahrliches Mal} reduziert.

Die zum Schutz der Fledermause vorgesehene Betriebsbeschrankung basiert
nicht auf einem Worst-Case-Szenario. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten
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ist durch eine Erfassung der Fledermausaktivitaten und der Wetterdaten der Ab-
schaltalgorithmus anhand eines zweijahrigen Gondelmonitoring zu Uberprufen und
anzupassen.

Die Gestaltung der MastfuRbrache zielt darauf ab, eine Attraktionswirkung auf Vo6-
gel, insbesondere Greifvogel, und Fledermause zu vermeiden. Mit der Anlage ei-
ner Brache mit geschlossener Vegetationsdecke, jedoch ohne Gehdlzaufwuchs,
wird dieser Anspruch erflillt. So werden zum einen die Einsehbarkeit und damit die
guten Jagdbedingungen fur Greifvogel verhindert und zum anderen wird vermie-
den, dass aufwachsende Geholze als Jagdhabitat fur Fledermause fungieren. Bei
der Festlegung des Mahdzeitraums zwischen dem 1. September und 28./29. Feb-
ruar ist davon auszugehen, dass in diesem Zeitraum der Anteil an abgeernteten
landwirtschaftlichen Flachen in der Umgebung der WKA bereits derart hoch ist,
dass durch die Mahd des Mastful3bereiches keine besondere Attraktionswirkung
fur weitere Greifvogelarten hervorgerufen wird.

Die Mdglichkeit, die naturschutzfachlichen Bestimmungen im Rahmen der Geneh-
migung einer Windkraftanlage umfassend zu kontrollieren, besteht nur bei Ge-
wahrleistung einer Datengrundlage, die Aufschluss Uber die Einhaltung der jeweili-
gen Bestimmung gibt. Um Kontrollen durchfihren zu kdonnen, mussen die Daten
fur die kontrollierende sachkundige Person verstandlich und Ubersichtlich aufberei-
tet sein. Fur die Kontrolle wird eine Priufsoftware genutzt, die eine bestimmte Form
der Datenbereitstellung bendtigt. Abschaltalgorithmen, die auf ProBat basieren,
werden zuklnftig mit dem ProBat-Inspector Uberprift. Der Zeitraum fur die Daten-
vorhaltung begrindet sich aus den Verjahrungsfristen fur Ordnungswidrigkeits-
und Straftatbestande. Die Dateien sind nach dem Export nicht mehr zu verandern,
da dadurch Fehler entstehen konnen.

Eingeschlossene Entscheidungen:

In dieser Genehmigung sind gemal § 13 BImSchG folgende behdrdliche Ent-
scheidungen eingeschlossen:

* Baugenehmigung nach § 72 Landesbauordnung (LBO)

* Naturschutzrechtliche Genehmigung nach §§ 9, 11 Landesnaturschutzgesetz
(LNatSchG)

* Ausnahme nach § 30 Absatz 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Ver-
bindung mit § 21 Absatz 3 LNatSchG von den Verboten des § 30 Absatz 2
BNatSchG fir die Rodung von Knicks

Die zustandige Luftfahrtbehorde hat ihre Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsge-
setz (LuftVG) wegen Uberschreitung der zuldssigen Héhe einschlieBlich der Zu-
stimmung zum Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung gemaf der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
erteilt.
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Ergebnis

Die Prifung hat ergeben, dass der Standort zulassig und geeignet ist und keine
Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.

Die Prafung der Genehmigungsvoraussetzungen durch die Genehmigungsbe-
horde erfolgte anhand der einschlagigen Bestimmungen des BImSchG. Aulderdem
wurden ggf. die Abfallvermeidung, die Abfallverwertung und die ordnungsgemalie
Abfallbeseitigung gepruft.

Unter Berucksichtigung der mit der Genehmigung verbundenen Festsetzungen
und Nebenbestimmungen ist sichergestellt, dass die Pflichten flr Betreiber geneh-
migungsbedurftiger Anlagen gemaf § 5 BImSchG sowie die Anforderungen des

§ 7 BImSchG und der daraufhin ergangenen Rechtsvorschriften erflllt werden. Es
liegen keinerlei Erkenntnisse vor, dass durch andere Nebenbestimmungen ein ho-
heres Schutzniveau insgesamt erreichbar ware.

Andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes stehen
der Errichtung und dem Betrieb der Anlage — auch aus der Sicht der beteiligten
Fachbehorden — nicht entgegen.

Durch die in der Bedingung 1.1 im Abschnitt A 1l festgesetzte Frist gemaR § 18
Absatz 1 BImSchG ist sichergestellt, dass mit der Inbetriebnahme der Anlage nicht
zu einem Zeitpunkt begonnen wird, an dem sich die tatsachlichen Verhaltnisse,
die der Genehmigung zugrunde lagen, wesentlich geandert haben.

Damit sind die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG erfullt. Die Ge-
nehmigung war damit zu erteilen.
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C Rechtsgrundlagen

Insbesondere:

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz — BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom

17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), zuletzt geandert durch Artikel 1

des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 58);

Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen — 4. BImSchV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. | S. 1440), zuletzt gean-
dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBI. | S. 355);

Neunte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren — 9. BImSchV) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBI. | S. 1001), zuletzt geadndert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225);

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzge-
setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. Au-
gust 1998 (GMBI. Nr. 26/1998, S. 503), zuletzt geandert durch Anderungsver-
waltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 8. Juni 2017 B5);

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerau-
schimmissionen (AVV Baularm) vom 19. August 1970 (Beilage zum Bundes-
anzeiger Nummer 160);

Landesverordnung uUber die zustandigen Behoérden nach immissionsschutz-
rechtlichen sowie sonstigen technischen und medienubergreifenden Vorschrif-
ten des Umweltschutzes (ImSchV-ZustVO) vom 20. Oktober 2008 (GVOBI.
Schl.-H. S. 540), zuletzt geandert durch Artikel 65 Landesverordnung vom

27. Oktober 2023 (GVOBI. Schl.-H. S. 514);

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprafung (UVP-Gesetz — UVPG), in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt ge-
andert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr.
323);

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394);

Landesbauordnung fur das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. Juli 2024 (GVOBI. Schl.-H. 2024, S. 504), zuletzt ge-
andert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2024 (GVOBI. Schl.-
H. 875, 929);

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungsverord-
nung — BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
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2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176);

* Gesetz zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz — DSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Dezember 2014 (GVOBI. Schl.-H.
2015, S. 2), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1. September
2020 (GVOBI. Schl.-H. S. 508);

» Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver-
traglichen Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz — KriwG)
vom 24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212), zuletzt geandert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 2. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 56);

» Abfallwirtschaftsgesetz fur das Land Schleswig-Holstein (Landesabfallwirt-
schaftsgesetz — LAbfWG) in der Fassung vom 18. Januar 1999 (GVOBI. Schl.-
H. S. 26), zuletzt geadndert durch Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzes vom 6. Dezem-
ber 2022 (GVOBI. Schl.-H. S. 1002);

» Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz —
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. |
S 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober
2024 (BGBI. | S. 323);

» Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz — LNatSchG) vom
24. Februar 2010 (GVOBI. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 30. September 2024 (GVOBI., S. 734);

» Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zu-
letzt gedndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 409);

+ Landeswassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (LWG) vom 13. Novem-
ber 2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 425, 426), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 13. Dezember 2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 875);

« Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2513),
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr.
235);

* Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(AwSV) vom 18. April 2017 (BGBI. | S. 905), zuletzt geandert durch Artikel 256
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328);

» Gesetz Uber die Durchfihrung von Mallnahmen des Arbeitsschutzes zur Ver-
besserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei
der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz — ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBI. |
S. 1246), zuletzt geandert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 15. Juli 2024
(BGBI. 2024 1 S. 236);

* Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung — ArbStattV) vom
12. August 2004 (BGBI. | S. 2179), zuletzt geandert durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 27. Marz 2024 (BGBI. | S. 109);
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* Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV) vom 3. Februar
2015 (BGBI. | S. 49), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146);

* Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung — Gef-
StoffV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. November 2010 (BGBI. |
S. 1643, 1644), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. De-
zember 2024 (BGBI. | S. 384);

* Gesetz Uber den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausga-
sen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz — TEHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Juli 2011 (BGBI. | S. 1475), zuletzt geadndert durch Ar-
tikel 18 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3436);

« Chemikaliengesetz (ChemG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28. August 2013 (BGBI. | S. 3498, 3991), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 16. November 2023 (BGBI. | S. 313);

* Verordnung Uber Verbote und Beschrankungen des Inverkehrbringens und
uber die Abgabe bestimmter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem
Chemikaliengesetz (Chemikalien-Verbotsverordnung — ChemVerbotsV) vom
20. Januar 2017 (BGBI | S. 94; 2018 S. 1389), zuletzt geandert durch Artikel 2
der Verordnung vom 13. Februar 2024 (BGBI. | S. 43);

« Strallen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. November 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 631,
ber. 2004, S. 140), zuletzt geandert durch Gesetz vom 18. Oktober 2024
(GVOBI. Schl.-H. S. 749);

* Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG) vom 17. Marz 1998
(BGBI. | S. 502), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Feb-
ruar 2021 (BGBI. | S. 306);

« Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 9. Juli 2021
(BGBI. I S. 2598, 2716);

* Verwaltungsverfahrensgesetz (VWVfG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. Januar 2003 (BGBI. | S. 102), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. | S. 236);

* Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Marz 1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 24. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 328);
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D Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim

Landesamt fir Umwelt
Dezernat 20
Hamburger Chaussee 25
24220 Flintbek

zu erheben. Der Widerspruch eines Dritten ist binnen eines Monats nach seiner
Erhebung zu begrinden.

Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen diesen Bescheid haben
gemal § 63 Absatz 1 Satz 1 BImSchG keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfech-
tungsklage gegen diesen Bescheid nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwWGO) kann gemaR § 63 Absatz 2 Satz 1 BImSchG nur innerhalb
eines Monats nach der Zustellung des Bescheids gestellt und begriindet werden.

Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist beim Schleswig-Hol-
steinischen Oberverwaltungsgericht, Brockdorff-Rantzau-Str. 13, 24837 Schleswig
zu stellen.

<Unterschrift, Name des oder der Unterzeichnenden und Dienstsiegel>

Anlagen:

Zweitausfertigung der Antragsunterlagen

Formulare des LfU: Baubeginn, Fertigstellung, Inbetriebnahme, Betreiberwechsel
Formulare des Kreises Nordfriesland
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	2.6.4 Anforderungen an die Rückhaltung wassergefährdender Stoffe (§ 18 AwSV) 
	2.6.4.1 Anlagen müssen ausgetretene wassergefährdende Stoffe auf geeignete Weise zurückhalten. Dazu sind sie mit einer Rückhalteeinrichtung im Sinne von § 2 Absatz 16 AwSV auszurüsten. Satz 2 gilt nicht, wenn es sich um eine doppelwandige Anlage im Sinne von § 2 Absatz 17 AwSV handelt. Einzelne Anlagenteile können über unterschiedliche, jeweils voneinander unabhängige Rückhalteeinrichtungen verfügen. Bei Anlagen, die nur teilweise doppelwandig ausgerüstet sind, sind einwandige Anlagenteile mit einer Rückhalteeinrichtung zu versehen. 
	2.6.4.2 Rückhalteeinrichtungen müssen flüssigkeitsundurchlässig sein und dürfen keine Abläufe haben. Flüssigkeitsundurchlässig sind Bauausführungen dann, wenn sie ihre Dicht- und Tragfunktion während der Dauer der Beanspruchung durch die wassergefährdenden Stoffe, mit denen in der Anlage umgegangen wird, nicht verlieren. 
	2.6.4.3 Rückhalteeinrichtungen müssen für folgendes Volumen ausgelegt sein: 
	2.6.4.4 Auf ein Rückhaltevolumen kann bei oberirdischen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen der Wassergefährdungsklasse 1 mit einem Volumen bis 1.000 Liter verzichtet werden, sofern sich diese auf einer Fläche befinden, die 
	2.6.4.5 Bei Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln oder Verwenden wassergefährdender Stoffe der Gefährdungsstufe D nach § 39 Absatz 1 AwSV muss die Rückhalteeinrichtung so ausgelegt sein, dass das Volumen flüssiger wassergefährdender Stoffe, dass aus der größten abgesperrten Betriebseinheit bei Betriebsstörungen freigesetzt werden kann, ohne dass Gegenmaßnahmen getroffen werden, vollständig zurückgehalten werden kann. 
	2.6.4.6 Wassergefährdende Stoffe, die beim Austreten so miteinander reagieren können, dass die Funktion der Rückhaltung nach Absatz 1 beeinträchtigt wird, müssen getrennt aufgefangen werden. 


	2.7 Bodenschutz 
	2.7.1 Die ursprüngliche Bodenfunktion im Bereich der rückzubauenden Windkraftanlage ist wiederherzustellen. Das heißt, grundsätzlich sind alle baulichen Anlagen und Anlagenteile (z. B. Fundamente), Zuwegungen und Stellplätze vollständig zu entfernen. 
	2.7.2 Für das Bauvorhaben ist eine bodenkundliche Baubegleitung nach § 4 Absatz 5 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beauftragen, sowie ein Bodenschutzkonzept entsprechend DIN 19639 zu erstellen und mit der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Nordfriesland abzustimmen. Des Weiteren sind Regelungen zum Auf- und Einbringen von Materialien in oder auf den Boden nach §§ 6 bis 8 BBodSchV zu beachten. 

	2.8 Naturschutz 
	2.8.1 Für die Kompensation für die mit der Errichtung der Windkraftanlage einhergehenden Eingriffe in den Naturhaushalt ist eine 12.149 Quadratmeter große Fläche aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu entlassen und dauerhaft der natürlichen Entwicklung zuzuführen, sofern nicht Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt sind. 
	Die Kompensation setzt sich wie folgt zusammen: WKA 52-03 (LfU-Aktenzeichen G40/2022/085) Naturhaushalt: 11.778 Quadratmeter Versiegelung: 319 Quadratmeter Grabenverrohrung: 52 Quadratmeter Gesamt: 12.149 Quadratmeter 
	2.8.2 Die für die Windkraftanlage notwendigen neu einzurichtenden Erschließungen sind unter Beachtung des Eingriffsminimierungsgebotes des § 15 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) anzulegen. Es ist in der Regel eine Grandbefestigung zu wählen. Bituminöse und andere Vollversiegelungen sind zu vermeiden. 
	2.8.3 Erschließungen müssen einen Mindestabstand von 2,00 Metern zu Biotopstrukturen wie Knicks und Wälle einhalten. Gesetzlich geschützte Biotope dürfen nicht beeinträchtigt werden (§ 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG). Gräben, Feuchtgrünland und feuchte Senken dürfen nicht mit ggf. entstehendem Aushub überfüllt werden. Erfolgt die Aushubausbringung nicht auf benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflächen, ist bei selbständigen anderweitigen Auffüllungen bei der Unteren Naturschutzbehörde ein gesonderter Antrag nach § 11a des LNatSchG zu stellen. 
	2.8.4 Der Baubeginn ist der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Nordfriesland unter Angabe des jeweiligen Aktenzeichens G40/2022/083-087 (LfU) und der UNB 67.31.5.1-28/24 spätestens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. 
	2.8.5 Für die mit dem Betrieb der Windkraftanlage WKA Nummer 3 (Aktenzeichen G40/2022/085) potenziell einhergehende Beeinträchtigung der im Nahbereich der WKA brütenden und nach Abschnitt 1 der Anlage 1 zu § 45 b Absätze 1 bis 5 BNatSchG kollisionsgefährdeten Brutvogelart Wiesenweihe, ist eine Zahlung im Sinne des § 6 Absatz 1, Satz 7 Nummer 2 Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) erforderlich. Die Summe in Höhe von insgesamt 18.000,00 € ist spätestens 2 Wochen vor Inbetriebnahme und im Anschluss jährlich für die Dauer des Betriebs auf das folgende Konto der Bundeskasse zu überweisen: 
	2.8.6 Die jährliche Zahlung in das Artenhilfsprogramm des Bundes ist der Oberen Naturschutzbehörde sowie der Genehmigungsbehörde unter Nennung des folgenden Verwendungszwecks: „Aktenzeichen: G40/2022/085 – Zahlung AHP Wiesenweihe Nahbereich“ spätestens 2 Wochen nach Zahlungsausgang anhand eines Kontoauszuges schriftlich nachzuweisen. 
	2.8.7 Alle Bautätigkeiten, darunter fallen die Baufeldfreimachung, andere bauvorbereitende Maßnahmen, der Wege- und Fundamentbau sowie die Errichtung der WKA dürfen zum Schutz von Offenlandbrütern und Röhrichtbrütern in der Zeit vom 1. März bis 15. August nicht ausgeführt werden. 
	2.8.8 Baumaßnahmen in Bereichen, welche als Habitat oder potenzielle Wanderkorridore für den Moorfrosch gelten, dürfen nicht in der Zeit der Aktivitätsphase der Amphibien (1. März bis 31. Oktober) durchgeführt werden. Der Zeitraum kann in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung (UBB) verkürzt werden. 
	2.8.9 Der Baubeginn ist der Oberen Naturschutzbehörde unter Angabe des Aktenzeichens spätestens zwei Wochen vorher formlos schriftlich anzuzeigen. 
	2.8.10 Sofern die Einhaltung der Bauzeitenregelung für Offenlandbrüter nicht möglich ist, ist zur Vermeidung des Eintritts der Zugriffsverbote des § 44 Absatz 1 i. V. m. Absatz 5 Nummer 1 bis 3 BNatSchG entweder die Ansiedlung der Arten innerhalb der Baufelder und der Zuwegung durch geeignete Maßnahmen zu verhindern (Vergrämung, bei Röhrichtbrütern Schilfmahd, vergleich Kapitel 9.1.2 im Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP)) oder eindeutig nachzuweisen, dass die betreffenden Arten im Vorhabenbereich nicht brüten (Besatzkontrolle, vergleich Kapitel 9.1.3 im LBP). Die erforderlichen Schutzmaßnahmen und deren Umsetzung sind vorab mit der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. Wird vor dem 1. März das Baufeld geräumt und unmittelbar mit der störungsintensiven Baumaßnahme begonnen, ist das Abweichen von der Bauzeitregelung der Oberen Naturschutzbehörde unmittelbar anzuzeigen. Bei einem vorgesehenen Baubeginn innerhalb der Bauausschlussfristen, sind die konkreten Schutzmaßnahmen mindestens 4 Wochen vorher mit der Oberen Naturschutzbehörde (ONB) abzustimmen. 
	2.8.11 Sofern die Einhaltung der Bauzeitenregelung für Amphibien nicht möglich ist und Bauarbeiten in den Aktivitätszeiträumen (1. März bis 31. Oktober) stattfinden, sind vor Beginn der Aktivitätszeit um das gesamte Baufeld geeignete Amphibienschutzzäune aufzustellen und während der Aktivitätszeit durch die Umweltbaubegleitung auf Funktionstüchtigkeit zu kontrollieren. Alle Individuen, welche sich in dem Bereich, welcher durch den Amphibienzaun abgegrenzt wird, befinden, müssen abgesammelt und in geeignete Habitate außerhalb der Bauflächen umgesetzt werden. Nach Fertigstellen der Maßnahmen bzw. nach Beendigung des Hauptwanderzeitraums sind die Amphibienschutzzäune abzubauen. Die erforderlichen Schutzmaßnahmen und deren Umsetzung sind vorab mit der Oberen Naturschutzbehörde (ONB) abzustimmen. Der Zeitraum kann in Abstimmung mit der ONB aufgrund von Witterung und Bauablauf verkürzt werden. Der Baubeginn muss der ONB angezeigt werden. 
	2.8.12 Finden Bauarbeiten/Verrohrungen an Gräben in Schwerpunktbereichen des Moorfroschs während der Laichzeit der Art (1. März bis 30. Juni) statt, sind die Gräben, die temporär bzw. dauerhaft verrohrt werden sollen, im Rahmen einer Umweltbaubegleitung direkt vor der Baumaßnahme auf Amphibienlaich abzusuchen. Sollten Laich und/oder Laichballen gefunden werden, so müssen diese fachgerecht in geeignete benachbarte Gräben oder andere Gewässer außerhalb des Eingriffsbereichs umgesetzt werden. 
	2.8.13 Sofern die Einhaltung der Bauzeitenregelungen nicht möglich ist, ist eine zertifizierte Umweltbaubegleitung (UBB) einzusetzen, um die festgesetzten Schutzmaßnahmen zu überwachen und sicherzustellen. Der Nachweis der fachlichen Qualifikationen der Umweltbaubegleitung ist vor Baubeginn der Oberen Naturschutzbehörde schriftlich vorzulegen. Es ist eine regelmäßige Anwesenheit der Umweltbaubegleitung vorzusehen. 
	2.8.14 Die WKA ist im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September in der Zeit von eine Stunde vor Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang bei den folgenden Witterungsbedingungen – gemessen als 10-Minuten-Mittelwerte auf Gondelhöhe – abzuschalten: 
	2.8.15 Der Abschaltalgorithmus ist durch die Durchführung eines 2-jährigen nachgelagerten Höhenmonitorings an der beantragten oder an einer geeigneten benachbarten WKA zu überprüfen. Das standardisierte Monitoring ist nach den jeweils aktuellen Voraussetzungen gemäß BMU-Forschungsprojekt (RENEBAT) bzw. den jeweils aktuellen Vorgaben nach ProBat für den Zeitraum vom 1. Mai bis zum 15. Oktober durchzuführen. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko liegt vor, wenn die Anzahl der Kollisionsopfer pro Erfassungszeitraum und WKA größer als 1 liegt. Einzelheiten zur Durchführung des Monitorings und, soweit das Monitoring auf einer benachbarten Windkraftanlage durchgeführt werden soll, die Auswahl der geeigneten WKA sind mit der Oberen Naturschutzbehörde rechtzeitig abzustimmen. Die Ergebnisse des Gondelmonitorings und eine Berechnung nach dem ProBat-Tool sind der Oberen Naturschutzbehörde spätestens 3 Jahre nach Inbetriebnahme der WKA vorzulegen. Auf Basis dieser Daten wird der Abschaltalgorithmus durch die Obere Naturschutzbehörde neu bewertet und soweit erforderlich durch die Genehmigungsbehörde geändert. 
	2.8.16 Im Mastfußbereich sind hochwüchsige und geschlossene Formen von ruderalen Gras- und Staudenfluren gemäß Kartieranleitung und Standardliste der Biotoptypen Schleswig-Holsteins (LfU 2023) aufwachsen zu lassen, wenn der Mastfuß begrünt werden soll und nicht als versiegelte Fläche geplant ist. Eine Mahd ist höchstens einmal im Jahr durchzuführen, um Gehölzaufwuchs zu vermeiden. Die Mahd hat zwischen dem 1. September und dem 28./29. Februar des Folgejahres/mit Mahd- zu erfolgen. 
	2.8.17 Um den sicheren Zugang zu den WKA für Service- und Wartungsunternehmen oder anderen Dritten einwandfrei und ohne gesundheitliche Risiken zu gewährleisten, besteht aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen die Möglichkeit, im Mastfußbereich die Ruderalbrache im zwingend notwendigen Umfang außerhalb des vorgenannten Zeitraumes freizuschneiden. Die Obere Naturschutzbehörde ist umgehend über die durchgeführten Maßnahmen zu unterrichten. 
	2.8.18 Die zur Überwachung der Einhaltung der artenschutzrechtlich bedingten Abschaltvorgaben gemäß Genehmigung notwendigen Daten sind zu erheben und 5 Jahre vorzuhalten. Die Daten müssen jederzeit abrufbar sein. 

	2.9 Arbeitsschutz 
	2.9.1 Die Errichtung der genehmigten Windkraftanlage ist spätestens zwei Wochen vor Baubeginn formlos anzuzeigen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Bautätigkeiten bereits mit den vorbereitenden Arbeiten (z. B. Wegebau, Kanalbau) beginnen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgende Informationen: 
	2.9.2 Die Inbetriebnahme der genehmigten Windkraftanlage ist spätestens acht Wochen nach Inbetriebnahme formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgende Informationen: 
	2.9.3 Jeder Betreiberwechsel ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord spätestens zwei Wochen vor Betreiberwechsel formlos anzuzeigen. Die Anzeige enthält folgende Informationen: 
	2.9.4 Jeder Tausch von Großkomponenten ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord spätestens zwei Wochen vor Umsetzung anzuzeigen und enthält folgende Informationen: 
	2.9.5 Der Rückbau der genehmigten Windkraftanlage ist spätestens zwei Wochen vor Beginn der Rückbauarbeiten formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgende Informationen: 

	2.10 Denkmalschutz 
	2.11 Luftverkehr – militärisch 
	2.12 Luftverkehr – zivil 
	2.12.1 Die Ausführung der Tages- oder Nachtkennzeichnung hat entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 24. April 2020 (AVV BAnz AT 30. April 2020 B4), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 15. Dezember 2023 (BAnz AT 28. Dezember 2023 B4), zu erfolgen. 
	2.12.2 Die Tages- und Nachtkennzeichnung ist bereits während der Bauphase bei Überschreiten von 100 Metern über Grund (auch durch Kräne) sicherzustellen. 
	2.12.3 Bei Ausfall der Befeuerung ist sicherzustellen, dass für die Unterbrechung der Befeuerung ein Zeitraum von zwei Minuten nicht überschritten wird. 
	2.12.4 Die Stromversorgung für die Befeuerung ist durch Vorhalten ausreichender technischer Einrichtungen bzw. Festlegen entsprechender Verfahren und Abläufe sicherzustellen. Das entsprechende Konzept für die Ersatzstromversorgung ist der Luftfahrtbehörde vier Wochen vor Errichtung der Windkraftanlage vorzulegen. 
	2.12.5 Für die Sichtweitenmessung zur Reduzierung der Nennleistung der Befeuerung sind nur anerkannte Geräte bei Einhaltung der Vorgaben aus der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zulässig. Insbesondere ist darauf zu achten, dass bei Windkraftanlagen-Blöcken der Abstand zwischen einer Windkraftanlage mit Sichtweitenmessgerät und Windkraftanlagen ohne Sichtweitenmessgerät maximal 1.500 Meter betragen darf. 
	2.12.6 Die für die Veröffentlichung erforderlichen Vermessungsdaten sind durch eine amtliche Vermessung zu ermitteln und sowohl der Luftfahrtbehörde als auch der DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH, Postfach 1243, 63202 Langen, Az. SH 10644) unverzüglich, spätestens jedoch vier Wochen nach Errichtung der Windkraftanlage, vorzulegen. 
	2.12.7 Da eine Tageskennzeichnung für die Windkraftanlage erforderlich ist, sind die Rotorblätter der Windkraftanlage Weiß oder Grau auszuführen; im äußeren Bereich sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 Metern Länge [a) außen beginnend mit 6 Meter Orange – 6 Meter Weiß – 6 Meter Orange oder b) außen beginnend mit 6 Meter Rot – 6 Meter Weiß oder Grau – 6 Meter Rot] zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne Verkehrsweiß (RAL 9016), Grauweiß (RAL 9002), Lichtgrau (RAL 7035), Achatgrau (RAL 7038), Verkehrsorange (RAL 2009) oder Verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig. 
	2.12.8 Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlage ist das Maschinenhaus auf halber Höhe rückwärtig umlaufend mit einem zwei Meter hohen orangen/roten Streifen zu versehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Elemente dürfen maximal ein Drittel der Fläche der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen. 
	2.12.9 Der Mast ist mit einem drei Meter hohen Farbring in Orange/Rot, beginnend in 40 Meter über Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 Meter hoch sein. Die Markierung kann aus technischen Gründen oder bedingt durch örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden. 
	2.12.10 Am geplanten Standort können abhängig von der Hindernissituation auch Tagesfeuer (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20 000 cd, gemäß ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens) gefordert werden, wenn dies für die sichere Durchführung des Luftverkehrs als notwendig erachtet wird. Das Tagesfeuer muss auf dem Dach des Maschinenhauses gedoppelt installiert werden. Außerhalb von Hindernisbegrenzungsflächen an Flugplätzen darf das Tagesfeuer um mehr als 50 Meter überragt werden. 
	2.12.11 Die Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen mit einer maximalen Höhe von bis 315 Meter über Grund/Wasser erfolgt durch „Feuer W, rot“ oder „Feuer W, rot ES“. 
	2.12.12 In diesen Fällen ist eine zusätzliche Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeuer (ES), am Turm auf der halben Höhe zwischen Grund/Wasser und der Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach erforderlich. Sofern aus technischen Gründen notwendig, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu fünf Meter nach oben/unten abgewichen werden. Dabei müssen aus jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist eine zusätzliche Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des Maschinenhauses anzubringen. 
	2.12.13 Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. 
	2.12.14 Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß der AVV, Nummer 3.9. 
	2.12.15 Das „Feuer W, rot“ ist so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach – nötigenfalls auf Aufständerungen – angebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windkraftanlage während der Blinkphase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt werden. 
	2.12.16 Die Blinkfolge der Feuer auf Windkraftanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von ± 50 Millisekunde zu starten. 
	2.12.17 Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das Tagesfeuer sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen. 
	2.12.18 Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz umschalten. 
	2.12.19 Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windkraftanlagen können als Windkraftanlagen-Blöcke zusammengefasst werden. Grundsätzlich bedürfen nur die Anlagen an der Peripherie des Blocks, nicht aber die innerhalb des Blocks befindlichen Anlagen einer Kennzeichnung durch Feuer für die Tages- und Nachtkennzeichnung. Überragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks signifikant die sie umgebenden Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Bei einer Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs untersagt die zuständige Landesluftfahrtbehörde die Peripheriebefeuerung und ordnet die Befeuerung aller Anlagen an. 
	2.12.20 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein „redundantes Feuer" mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 Prozent Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen. 
	2.12.21 Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Office in Langen unter der Rufnummer 06103 707-5555 oder per E-Mail notam.office@dfs.de unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-Office unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, sind die NOTAM-Office und die zuständige Genehmigungsbehörde nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren. 
	2.12.22 Der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Am DFS Campus, 63225 Langen ist der Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer der Stelle anzugeben, die einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig ist. 
	2.12.23 Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewährleistet. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf zwei Minuten nicht überschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung. 
	2.12.24 Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer und „Feuer W, rot“ ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologischen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen. 
	2.12.25 Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hindernishöhe von mehr als 100 Meter über Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen. 
	2.12.26 Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 Meter über Grund mit einer Tageskennzeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen. 
	2.12.27 Da die Windkraftanlage aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis veröffentlicht werden muss, sind der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
	2.12.28 Vor Inbetriebnahme der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) ist die geplante Installation dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (Luftfahrtbehörde) anzuzeigen. Hierbei sind gemäß Anhang 6 Nummer 3 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen folgende Unterlagen vorzulegen: 
	2.12.29 Nach Anhang 6 Nummer 1 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen ist die Nachtkennzeichnung mit einer dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeichnung gemäß Artikel 1 Teil 2 Nummer 3.6 der AVV zu kombinieren. 



	IV Hinweise 
	1. Allgemeines 
	1.1 Dieser Bescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden. 
	1.2 Die Sicherheitsleistung kann erbracht werden in den von § 232 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorgesehenen Formen sowie durch andere Sicherungsmittel, die geeignet sind, den angestrebten Sicherungszweck zu erfüllen. 
	1.3 Die neue Anlage ist innerhalb von 48 Monaten nach dem Rückbau der Bestandsanlage zu errichten (§16b Absatz 2 Nummer 1 BImSchG). 
	1.4 Die Genehmigung erlischt, wenn die Anlage während eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist. 
	1.5 Die Inbetriebnahme der WKA erfolgt, sobald diese erstmalig elektrische Energie in ein Stromnetz abführt. 
	1.6 Ein Wechsel des Anlagenbetreibers sowie ggf. eine Änderung an der Rechtsform des Betreibers sind gegenüber dem Landesamt für Umwelt schriftlich, mit dem in der Anlage beigefügtem Formular (Betreiberwechsel), mitzuteilen. 

	2. Immissionsschutz 
	2.1 Die WKA wird beurteilt nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm (GMBl. 1998 Nummer 26 vom 26. August 1998). Die der WKA am nächsten gelegenen Gebäude mit schutzbedürftigen Wohnräumen liegen größtenteils im Außenbereich. Vereinzelte Immissionsorte in der Gemeinde Vollstedt werden nach dem Flächennutzungsplan als Dorfgebiet eingestuft. Einige Immissionsorte in der Nachbargemeinde Högel werde gemäß dem dortigen Bebauungsplan als Allgemeines Wohngebiet eingestuft. Die TA Lärm nennt für diese drei Wohnraumarten die unten aufgeführten Immissionsrichtwerte, die bei der Beurteilung der hier genehmigten WKA berücksichtigt wurden. 
	2.2 Bei Überschreitung des Schallleistungspegels (LWA) sind lärmmindernde Maßnahmen vorzunehmen. Dazu zählt auch die Einschränkung des Nachtbetriebs oder eine weitere Einschränkung der Leistung oder Drehzahl. 

	3. Abfallrecht 
	3.1 Bei Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen zur Befestigung, z. B. von Stellflächen und Zufahrten oder als Unterbau für Gebäude, sind die Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu beachten. 

	4. Baurecht 
	4.1 Die Bauüberwachung – einschließlich der Abnahme – ist nach der Baugebührenverordnung (BauGebVO) in Verbindung der Anlage 1 zur Baugebührenverordnung gebührenpflichtig. 
	4.2 Voraussetzungen für den Baubeginn 
	4.3 Bauleiterin oder Bauleiter 
	4.4 Vor Baubeginn sind der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Kreises Nordfriesland unter Verwendung des anliegenden Vordrucks Name und Anschrift der Bauleiterin oder des Bauleiters schriftlich mitzuteilen. Bei einem Wechsel dieser Person während der Bauausführung hat die Mitteilung hierüber unverzüglich zu erfolgen (§ 53 Absatz 1 LBO). 
	4.5 Bauüberwachung 
	4.6 Aufnahme der Nutzung 
	4.7 Allgemeines 

	5. Arbeitsschutz 
	5.1 Die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord hat in diesem Genehmigungsverfahren die vorgelegten Antragsunterlagen nicht auf Konformität mit den staatlichen Arbeitsschutzvorschriften geprüft. Die Einhaltung und Umsetzung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften liegt in der Eigenverantwortung der Betreiberin bzw. des Betreibers bzw. der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers. Die einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sind unabhängig vom Genehmigungsbescheid zu beachten und einzuhalten. 
	5.2 Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber hat gemäß § 1 Arbeitssicherheitsgesetz für eine sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung des eigenen Betriebes zu sorgen. 
	5.3 Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber hat eine Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) durchzuführen und das Ergebnis gemäß § 6 ArbSchG zu dokumentieren. Dabei hat die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber neben den Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes insbesondere die Regelungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu beachten. 
	5.4 Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber haben die eigenen Beschäftigten gemäß § 12 ArbSchG über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Es sollte ein Unterweisungsnachweis geführt werden. 
	5.5 Die vorgenannten Hinweise gelten für jeden Arbeitgeber und jede Arbeitgeberin, der bzw. die Beschäftige mit Tätigkeiten im Rahmen der Errichtung, des Betriebes und des Rückbaus beauftragt. 
	5.6 Für die Errichtung und den Rückbau sind die Vorgaben der Baustellenverordnung (BaustellV) zu berücksichtigen. Auf die Vorankündigung gemäß § 2 Absatz 2 BaustellV, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemäß § 2 Absatz 3 BaustellV, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator bzw. die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatorin gemäß § 3 Absatz 1 BaustellV sowie die Unterlage für spätere Arbeiten gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 2 BaustellV wird hingewiesen. Die zuständige Behörde ist die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord. 

	6. Luftverkehr 
	6.1 Die Kräne für die Errichtung der Anlage brauchen nicht erneut bei der Luftfahrtbehörde angezeigt zu werden. Die Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) gilt als erteilt. Auf die Anforderungen bezüglich der Kennzeichnung wird nochmals hingewiesen. 
	6.2 Die Veränderung der Leuchtstärke und -richtung der Kennzeichnung stellt einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr dar und kann gemäß § 315 StGB mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden. 
	6.3 Sollte eine Installation und ein Probebetrieb der BNK erforderlich sein, um der genannten Nachweisführung nachzukommen, so bestehen aus Sicht der Luftfahrtbehörde keine Bedenken gegen dieses Vorgehen. Entscheidend ist, dass die Inbetriebnahme der BNK erst nach Vorlage der unter Auflage 2.12.28 genannten Unterlagen erfolgt. 
	6.4 Nach Anhang 6 Punkt 1 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4) ist die Nachtkennzeichnung mit einer dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeichnung gemäß Artikel 1 Teil 2 Nummer 3.6 der AVV zu kombinieren. 
	6.5 Sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfüllt werden, kann der Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) erfolgen. Dies ist der zuständigen Landesluftfahrtbehörde anzuzeigen. Da sich der Standort der geplanten WKA außerhalb des kontrollierten Luftraumes der Luftraumklasse „D“ befindet, bestehen aus zivilen und militärischen flugsicherungsbetrieblichen Gründen keine Bedenken gegen die Einrichtung einer BNK. 

	7. Straßenverkehr 
	7.1 Eventuell erforderlich werdende dauerhafte Verbreiterungen der Einmündungen von Gemeindestraßen oder -wegen in Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes-, Kreisstraßen) können nur im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Standort Flensburg, erfolgen. 
	7.2 Die Erlaubnis von temporären Umbaumaßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zur Realisierung von Großraum- und Schwertransporten (GST) wird Bestandteil der straßenverkehrlichen Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 StVO (GST-Erlaubnis). Notwendige Bedingungen und Auflagen sind in diese GST-Erlaubnis zu übernehmen. 
	7.3 Es muss sichergestellt werden, dass von den Rotoren der Windkraftanlagen bei entsprechender Witterung weder Feuchtigkeit, noch Eisstücke auf die öffentlichen Verkehrsflächen gelangen. Weiterhin sind die Oberflächen der Anlage so auszugestalten, dass keine Reflektionen entstehen, durch die Verkehrsteilnehmer geblendet werden können. 
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